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 Geschnäbelte Kreiselwespe (Bembix rostrata) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Angaben zur Population sowie zur genauen Verbreitung der Art im Naturraum D 53/in Hessen liegen 
nicht vor. 

Durch das Vorhaben gehen ca. 277,90 ha von für die Art geeigneten Lebensräumen verloren. Durch 
die nachfolgend genannten Kompensationsmaßnahmen entstehen ca. 253,52 ha neue Lebensräu-
me, die für die Art geeignet sind. Da neue Lebensräume geschaffen werden und im Umfeld ein aus-
reichendes Lebensraumpotential für die Art vorhanden ist, ist davon auszugehen, dass der günstige 
Erhaltungszustand der Population erhalten bleibt.  

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M2, M4, M6, M11.1, M19.1, M19.2, M20, M26.5, M26.6, M28. 

Die genannten Maßnahmen umfassen insgesamt eine Fläche von 253,52 ha. 
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 Große Birkenblattwespe (Cimbex femorata) 

1. Schutz-/ Gefährdungsstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (CHINERY 1987) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Große Birkenblattwespe hat ihren Lebensraum in Wäldern. Die Larve ist plump, grau- oder bläu-
lichgrün und lebt an Birken. Sie verpuppt sich in einem tönnchenartigen Kokon an Zweigen. Die 
Weibchen der meisten Pflanzenwespen besitzen kräftige, sägeartige Legeapparate, einige auch 
bohrerförmige. Die Imagines fressen meist Pollen, einige auch andere Insekten. Die meisten fliegen 
schlecht und gewöhnlich tagsüber. Die Larven fressen oft an Blätter oder im Inneren von Pflanzen-
teilen. Freilebende Larven ähneln Schmetterlingsraupen, haben aber mehr Afterfußpaare. Die Beine 
der bohrenden Larven, aber auch die einiger freilebenden, sind reduziert. Einige Larven lösen Gall-
bildungen aus.  

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Große Birkenblattwespe ist eine der häufigsten Cimibiciden-Arten. Sie ist in ganz Europa und 
Sibirien verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen der Großen Birkenblattwespe ist innerhalb des Untersuchungsraums aufgrund der 
vorhandenen Lebensräume und der Verbreitung nicht auszuschließen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind für die Art nicht vorge-
sehen. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen Individuen der 
Großen Birkenblattwespe verletzt bzw. getötet werden. Schädigungen und Zerstörungen von Nist- 
und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen sowie Schädigungen und Zerstörungen von Wohn- 
oder Zufluchtstätten sind ebenfalls nicht auszuschließen. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
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 Große Birkenblattwespe (Cimbex femorata) 

  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Angaben zur Population sowie zur genauen Verbreitung der Art im Naturraum D 53/Hessen liegen 
nicht vor. 

Durch das Vorhaben gehen ca. 72,33 ha von für die Art geeigneten Lebensräumen verloren. Weiter 
verlieren ca. 6,15 ha Lebensraum die Funktion und ca. 9,89 ha werden beeinträchtigt. Durch die 
nachfolgend genannten Kompensationsmaßnahmen entstehen ca. 668,68 ha neue Lebensräume, 
die für die Art geeignet sind. Da neue Lebensräume geschaffen werden und im Umfeld ein ausrei-
chendes Lebensraumpotential für die Art vorhanden ist, ist davon auszugehen, dass der günstige 
Erhaltungszustand der Population erhalten bleibt.  

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M4, M20, M20.1, M22.1, M22.2, M22.3.1, M22.3.2, M22.4, M23.1, M24.1.1, M24.1.2, M24.1.3, 
M24.2.1, M24.2.2, M24.3.1, M24.3.2, M24.4, M24.5, M25.1, M25.2, M26.1.1, M26.1.2, M26.2, 
M26.3.1, M26.3.2, M26.4, M26.5, M27. 

Die genannten Maßnahmen umfassen insgesamt eine Fläche von 668,68 ha. 
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 Große Kerbameise (Formica exsecta) 
stellvertretend für Formica pratensis 

1. Schutz-/ Gefährdungsstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEIFERT 1996) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Große Kerbameise besiedelt bevorzugt offenen Magerrasen mit einzelnen Gehölzen, Waldlich-
tungen oder Gehölzsäume. Im Gebirge dienen auch extensive, montane bis subalpine Weiden als 
Lebensraum. Seltener ist die Art auf xerothermen Steppenrasen und an Moorrändern zu finden. 
Gemieden werden kronendichte Wälder, überschwemmungsgefährdete Auen, Hochstaudenfluren 
und Fettwiesen. Die initiale Koloniebildung findet monogyn sozialparasitisch bei Formica fusca und 
Formica lemani statt, später Polygynie und Zweignestbildung. Es können sehr volkreiche, polykali-
sche Kolonien aus 50-300 Nestern auftreten, deren größte Nestkuppeln einen Durchmesser von ca. 
15 cm haben können.  

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Große Kerbameise ist in Deutschland zerstreut, planar bis subalpin verbreitet und regional feh-
lend. Aufgrund von Habitatzerstörung geht die Art zurück. Noch relativ gute Populationen befinden 
sich in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen der Großen Kerbameise ist innerhalb des Untersuchungsraums aufgrund der vor-
handenen Lebensräume und der erfassten relativ guten Populationen in den angrenzenden Bundes-
ländern nicht auszuschließen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

- Umsetzung von gefährdeten Nestern aus dem Vorhabensbereich in die Restwaldflächen des 
Kelsterbacher Waldes oder in die Kohärenzmaßnahmenflächen in geeignete Abteilungen 
(März/April im Jahr der Rodung). Die Rodungbereiche sind auf Vorkommen/Haufen hin zu 
untersuchen (MA13). 

3.3 Prognose und Bewertung 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen Individuen der 
Großen Kerbameise verletzt bzw. getötet werden. Schädigungen und Zerstörungen von Nist- und 
Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen während der Fortpflanzungsperiode werden durch eine 
entsprechende Bauzeitregelung weitgehend vermieden. Die diesbezüglichen Schädigungstatbe-
stände werden durch die unter 3.2 beschriebenen konfliktmindernden und funktionserhaltenden 
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 Große Kerbameise (Formica exsecta) 
stellvertretend für Formica pratensis 

Vermeidungsmaßnahmen weitgehend jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Im Zuge der Umset-
zung der Nester werden Wohn- und Zufluchtstätten der Art entnommen. Beim Umsetzen der Nester 
ist die Schädigung und Tötung einzelner Individuen nicht ganz auszuschließen.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Angaben zur Population sowie zur genauen Verbreitung der Art im Naturraum D 53/in Hessen liegen 
nicht vor. Auswirkungen auf die lokale Population werden auch durch das Umsetzen der Nester ver-
mieden. 

Durch das Vorhaben gehen ca. 277,90 ha von für die Art geeigneten Lebensräumen verloren. Durch 
die nachfolgend genannten Kompensationsmaßnahmen entstehen ca. 253,52 ha neue Lebensräu-
me, die für die Art geeignet sind. Da neue Lebensräume geschaffen werden und im Umfeld ein aus-
reichendes Lebensraumpotential für die Art vorhanden ist, ist davon auszugehen, dass der günstige 
Erhaltungszustand der Population erhalten bleibt.  

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M2, M4, M6, M11.1, M19.1, M19.2, M20, M26.5, M26.6, M28. 

Die genannten Maßnahmen umfassen insgesamt eine Fläche von 253,52 ha. 
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 Kahlrückige-Waldameise (Formica polyctena) 

1. Schutz-/ Gefährdungsstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. V 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEIFERT 1996) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Kahlrückige Waldameise besiedelt Laub- und Nadelwaldbestände aller Art stärker im Bestands-
inneren. Nur < 5 % der Nester sind monogyn. Ausbreitungsflug und sozialparasitische Koloniegrün-
dungen sind selten. Die Art vermehrt sich durch Zweignestbildung und Aufbau polykalischer Koloni-
en. Bei starker Beschattung kann bei der Nestanlage eine bis 2 m hohe Kuppel aus Pflanzenmaterial 
aufgebaut werden, bei voller Besonnung an xerothermen Standorten lediglich eine flache oder gar 
konkav in den Boden eingetiefte Deckschicht aus Pflanzenmaterial.  

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Kahlrückige Waldameise ist in Deutschland und Hessen planar bis submontan weit verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen der Kahlrückigen Waldameise ist innerhalb des Untersuchungsraums aufgrund der 
vorhandenen Lebensräume und der weiten Verbreitung der Art in Hessen nicht auszuschließen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

- Umsetzung von gefährdeten Nestern aus dem Vorhabensbereich in die Restwaldflächen des 
Kelsterbacher Waldes oder in die Kohärenzmaßnahmenflächen in geeignete Abteilungen 
(März/April im Jahr der Rodung). Die Rodungbereiche sind auf Vorkommen/Haufen hin zu 
untersuchen (MA13). 

3.3 Prognose und Bewertung 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen Individuen der 
Kahlrückigen Waldameise verletzt bzw. getötet werden. Schädigungen und Zerstörungen von Nist- 
und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen während der Fortpflanzungsperiode werden durch 
eine entsprechende Bauzeitregelung weitgehend vermieden. Die diesbezüglichen Schädigungstat-
bestände werden durch die unter 3.2 beschriebenen konfliktmindernden und funktionserhaltenden 
Vermeidungsmaßnahmen weitgehend vermieden, jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Im Zuge 
der Umsetzung der Nester werden Wohn- und Zufluchtstätten der Art entnommen. Beim Umsetzen 
der Nester ist die Schädigung und Tötung einzelner Individuen nicht ganz auszuschließen.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  



Ausbau Flughafen Frankfurt Main  
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 

ARGE BAADER-BOSCH

492 

 Kahlrückige-Waldameise (Formica polyctena) 

  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben gehen für die Art geeignete Lebensräume verloren. Da die Art in Hessen nicht 
gefährdet und weit verbreitet ist und im Umfeld ein ausreichendes Lebensraumpotential für die Art 
vorhanden ist, wird der günstige Erhaltungszustand der Population nicht beeinträchtigt und bleibt 
erhalten. 

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M20, M20.1, M21.3, M22.1, M22.2, M22.3.1, M22.3.2, M22.4, M23.1, M23.2, M24.1.1, M24.1.2, 
M24.1.3, M24.2.1, M24.2.2, M24.3.1, M24.3.2, M24.4, M24.5, M25.1, M25.2, M26.1.1, M26.1.2, 
M26.2, M26.3.1, M26.3.2, M26.4, M26.5, M27. 
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 Rote Waldameise (Formica rufa) 

1. Schutz-/ Gefährdungsstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. V 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (BELLMANN 1995) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Lebensraum der Roten Waldameise befindet sich meist in leicht beschattetem Gelände, vor 
allem an Waldrändern, auch in nicht zu dichten Wäldern und besonders in Nadelwäldern. Die Nester 
werden meist an windgeschützten, sonnigen Stellen am Waldrand angelegt. Der sichtbare, obere 
Nestteil besteht oberflächlich vor allem aus Fichtennadeln und kann eine Höhe von über 1 m errei-
chen. Die Arbeiterrinnen erbeuten vor allem Insekten und überwältigen dabei zu mehreren auch 
recht große Beutetiere. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Rote Waldameise ist in ganz Deutschland planar bis montan weit verbreitet und ist in den mei-
sten Gegenden recht häufig. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen der Roten Waldameise ist innerhalb des Untersuchungsraums aufgrund der vor-
handenen Lebensräume und der weiten Verbreitung der Art in Deutschland nicht auszuschließen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

- Umsetzung von gefährdeten Nestern aus dem Vorhabensbereich in die Restwaldflächen des 
Kelsterbacher Waldes oder in die Kohärenzmaßnahmenflächen in geeignete Abteilungen 
(März/April im Jahr der Rodung). Die Rodungbereiche sind auf Vorkommen/Haufen hin zu 
untersuchen (MA13). 

3.3 Prognose und Bewertung 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen Individuen der 
Roten Waldameise verletzt bzw. getötet werden. Schädigungen und Zerstörungen von Nist- und 
Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen während der Fortpflanzungsperiode werden durch eine 
entsprechende Bauzeitregelung weitgehend vermieden. Die diesbezüglichen Schädigungstatbe-
stände werden durch die unter 3.2 beschriebenen konfliktmindernden und funktionserhaltenden 
Vermeidungsmaßnahmen weitgehend vermieden, jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Im Zuge 
der Umsetzung der Nester werden Wohn- und Zufluchtstätten der Art entnommen. Beim Umsetzen 
der Nester ist die Schädigung und Tötung einzelner Individuen nicht ganz auszuschließen.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
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  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben gehen für die Art geeignete Lebensräume verloren. Da die Art in Hessen nicht 
gefährdet und weit verbreitet ist und im Umfeld ein ausreichendes Lebensraumpotential für die Art 
vorhanden ist, wird der günstige Erhaltungszustand der Population nicht beeinträchtigt und bleibt 
erhalten. 

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M20, M20.1, M21.3, M22.1, M22.2, M22.3.1, M22.3.2, M22.4, M23.1, M23.2, M24.1.1, M24.1.2, 
M24.1.3, M24.2.1, M24.2.2, M24.3.1, M24.3.2, M24.4, M24.5, M25.1, M25.2, M26.1.1, M26.1.2, 
M26.2, M26.3.1, M26.3.2, M26.4, M26.5, M27. 
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 Strunkameise (Formica truncorum) 

1. Schutz-/ Gefährdungsstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEIFERT 1996) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Strunkameise zeigt gute Dispersionsfähigkeit und schnelle Kolonisierung isolierter Habitatinseln. 
Die Kolonie kann monogyn bleiben, oft kommt aber Übergang zur Polygynie und Zweignestbildung 
mit Aufbau kleiner polykalischer Kolonien vor. Solche Kolonien befinden sich häufig auf isolierten, 
besonnten Felskuppen. Andere Habitate der Art umfassen Lichtungen in Wäldern, Waldränder, 
verheidete Moorbereiche oder bebuschte Trockenrasen. Die Nester befinden sich oft in Felsspalten, 
unter und an großen Steinen, in Strünken von Totholz oder in Grasbulten. Die Nester haben nur 
selten eine deutlich ausgeprägte Kuppel aus Pflanzenmaterial. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Strunkameise ist planar bis montan in ganz Deutschland zerstreut und ohne Verbreitungs-
schwerpunkt vorkommend. Westlich des Rheins ist die Art seltener werdend. Die Vorkommen sind 
immer nur punktuell und ziemlich instabil. Großflächige, dichte Populationen treten nirgendwo auf. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen der Strunkameise ist innerhalb des Untersuchungsraums aufgrund der vorhandenen 
Lebensräume und der weiten Verbreitung der Art in Deutschland nicht auszuschließen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

- Umsetzung von gefährdeten Nestern aus dem Vorhabensbereich in die Restwaldflächen des 
Kelsterbacher Waldes oder in die Kohärenzmaßnahmenflächen in geeignete Abteilungen 
(März/April im Jahr der Rodung). Die Rodungbereiche sind auf Vorkommen/Haufen hin zu 
untersuchen (MA13). 

3.3 Prognose und Bewertung 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen Individuen der 
Strunkameise verletzt bzw. getötet werden. Schädigungen und Zerstörungen von Nist- und Brutstät-
ten oder ihrer Entwicklungsformen während der Fortpflanzungsperiode werden durch eine entspre-
chende Bauzeitregelung weitgehend vermieden. Die diesbezüglichen Schädigungstatbestände wer-
den durch die unter 3.2 beschriebenen konfliktmindernden und funktionserhaltenden Vermeidungs-
maßnahmen weitgehend vermieden, jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Im Zuge der Umsetzung 
der Nester werden Wohn- und Zufluchtstätten der Art entnommen. Beim Umsetzen der Nester ist die 
Schädigung und Tötung einzelner Individuen nicht ganz auszuschließen.  
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 Strunkameise (Formica truncorum) 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Angaben zur Population sowie zur genauen Verbreitung der Art im Naturraum D 53/in Hessen liegen 
nicht vor. Auswirkungen auf die lokale Population werden auch durch das Umsetzen der Nester ver-
mieden. 

Durch das Vorhaben gehen ca. 219,60 ha von für die Art geeigneten Lebensräumen verloren. Weiter 
verlieren ca. 19,55 ha Lebensraum die Funktion und ca. 39,78 ha werden beeinträchtigt. Durch die 
nachfolgend genannten Kompensationsmaßnahmen entstehen ca. 668,68 ha neue Lebensräume, 
die für die Art geeignet sind. Da neue Lebensräume geschaffen werden und im Umfeld ein ausrei-
chendes Lebensraumpotential für die Art vorhanden ist, ist davon auszugehen, dass der günstige 
Erhaltungszustand der Population erhalten bleibt.  

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M4, M20, M20.1, M22.1, M22.2, M22.3.1, M22.3.2, M22.4, M23.1, M24.1.1, M24.1.2, M24.1.3, 
M24.2.1, M24.2.2, M24.3.1, M24.3.2, M24.4, M24.5, M25.1, M25.2, M26.1.1, M26.1.2, M26.2, 
M26.3.1, M26.3.2, M26.4, M26.5, M27. 

Die genannten Maßnahmen umfassen insgesamt eine Fläche von 668,68 ha. 
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 Hornisse (Vespa crabro) 

1. Schutz-/ Gefährdungsstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (BELLMANN 1995) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Hornissen besiedeln überwiegend lichte Wälder und kommen aber auch oft im Siedlungsbereich vor. 
Die Tiere fliegen von April bis Oktober. In der engeren Umgebung ihres Nestes setzt sich die Art bei 
Störungen zur Wehr, so dass man bei Annährungen auf weniger als etwa 5 m zu Vorsichtsmaßnah-
men greifen sollte. Außerhalb dieses Bereiches verhalten sich Hornissen aber ausgesprochen 
furchtsam und fliehen vor Störenfrieden. Hornissen nisten vorzugsweise oberirdisch an dunklen oder 
einigermaßen abgeschirmten Orten, z.B. in hohlen Bäumen, in Nistkästen, auf Dachböden oder in 
Holzschuppen. Als Nahrung für die Brut werden von den Arbeiterinnen vorwiegend Fliegen, oft aber 
auch Wespen oder Honigbienen erbeutet. Vor allem gegen Ausgang des Sommers sieht man sie 
auch regelmäßig an blutenden Baumstämmen oder an gärendem Fallobst. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Hornisse ist in Mitteleuropa weit verbreitet und ziemlich häufig, gebietsweise aber in letzter Zeit 
selten geworden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen der Hornisse ist innerhalb des Untersuchungsraums aufgrund der vorhandenen 
Lebensräume und der weiten Verbreitung der Art in Mitteleuropa nicht auszuschließen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind für die Art nicht vorge-
sehen. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen Individuen der 
Hornisse verletzt bzw. getötet werden. Schädigungen und Zerstörungen von Nist- und Brutstätten 
oder ihrer Entwicklungsformen sowie Schädigungen und Zerstörungen von Wohn- oder Zufluchtstät-
ten sind ebenfalls nicht auszuschließen. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  
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 Hornisse (Vespa crabro) 

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben gehen für die Art geeignete Lebensräume verloren. Da die Art in Hessen nicht 
gefährdet und weit verbreitet ist und im Umfeld ein ausreichendes Lebensraumpotential für die Art 
vorhanden ist, wird der günstige Erhaltungszustand der Population nicht beeinträchtigt und bleibt 
erhalten. 

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M1, M4, M7, M8, M9, M10, M14, M15, M17, M20, M20.1, M22.1, M22.2, M22.3.1, M22.3.2, M22.4, 
M23.1, M23.2, M24.1.1, M24.1.2, M24.1.3, M24.2.1, M24.2.2, M24.3.1, M24.3.2, M24.4, M24.5, 
M25.1, M25.2, M26.1.1, M26.1.2, M26.2, M26.3.1, M26.3.2, M26.4, M26.5, M27. 
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5.3.10 Netzflügler 

 Panther-Ameisenjungfer (Dendroleon pantherinus) 

1. Schutz-/ Gefährdungsstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 1 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (ZAHRADNIK 1976, GEPP & HERBERT HÖLZEL 1989, ASPÖCK & ASPÖCK& HÖLZEL 1980) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
Ameisenjungfern besiedeln neben dem als ursprünglich angesehenen Lebensraum auf Bäumen 
verschiedene Hohlräume wie Baumhöhlen, Tierbaue, Felsüberhänge oder offene Lebensräume wie 
Felsen, Bodenstreu oder Sand. Die Panther-Ameisenjungfer benötigt als einzige einheimische 
baumbewohnende Art trockenwarme Laubwälder mit Totholzstrukturen. Die Larve der Ameisenjung-
fer hebt im Sand eine trichterförmige Grube aus, an deren Grund sie sitzt. Umherlaufende Insekten 
(vor allem Ameisen) fallen in die Grube, wo sie von der mit mächtigen Kiefern ausgestatteten Larve 
gepackt und gefressen werden.  

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Panther-Ameisenjungfer ist im südlichen Mitteleuropa weit verbreitet und bis nach Asien nach-
gewiesen. 

In Hessen sind einzelne Funde der Art in Südhessen bekannt. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen der Panther-Ameisenjungfer ist innerhalb des Untersuchungsraums aufgrund der 
vorhandenen Lebensräume und der Verbreitung der Art in Südhessen nicht auszuschließen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind für die Art nicht vorge-
sehen. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen Individuen der 
Panther-Ameisenjungfer verletzt bzw. getötet werden. Schädigungen und Zerstörungen von Nist- 
und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen sowie Schädigungen und Zerstörungen von Wohn- 
oder Zufluchtstätten sind ebenfalls nicht auszuschließen. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
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 Panther-Ameisenjungfer (Dendroleon pantherinus) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Angaben zur Population der Art im Naturraum D 53 bzw. in Hessen bzw. Angaben zu Nachweisen 
aus dem Vorhabensbereich liegen nicht vor. 

Durch das Vorhaben können für die Art geeigneten Lebensräumen verloren gehen. Durch Kompen-
sationsmaßnahmen entstehen neue Lebensräume, die für die Art geeignet sind. Da des Weiteren im 
Umfeld ein ausreichendes Lebensraumpotential für die Art vorhanden ist, ist davon auszugehen, 
dass der günstige Erhaltungszustand der Population erhalten bleibt. 

4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

M2, M5, M6, M11.1, M19.1, M19.2, M20, M20.1, M21.3, M22.1, M22.2, M22.3.1, M22.3.2, M22.4, 
M23.1, M23.2, M24.1.1, M24.1.2, M24.1.3, M24.2.1, M24.2.2, M24.3.1, M24.3.2, M24.4, M25.1, 
M25.2, M26.1.1, M26.1.2, M26.2, M26.3.1, M26.3.2, M26.4, M26.5, M27. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Es erfolgt keine Zerstörung unersetzlicher Biotope der Art. 
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 Ästige Graslilie (Anthericum racemosum (= A. ramosum)) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Gewöhnliche Akelei kommt in kraut- und grasreichen Eichen- und Buchenmischwäldern, in Ge-
hölzsäumen und Wiesen auf frischen, mäßig nährstoff- und basenreichen, lockeren, humosen 
Lehmböden vor. Ihre Standorte befinden sich in der Regel in Fagetalia-Gesellschaften, deren Ver-
lichtungen und Schläge (Atropion), in Prunetalia-Gesellschaften und im Geranion sanguinei. Die Art 
ist ein Mullbodenzeiger, eine Licht- und Halbschattenpflanze und verträgt eine einmalige Mahd ab 
August, ist aber empfindlich gegenüber Beweidung. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Gewöhnliche Akelei ist vornehmlich in der Mitte und im Süden Deutschlands verbreitet, wobei 
die Art in Hessen auffallend deutlich seltener nachgewiesen worden ist als in den benachbarten 
Bundesländern. In Hessen selber liegen die Verbreitungsschwerpunkte im Norden und Süden des 
Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Gewöhnliche Akelei ist im Untersuchungsraum vom FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2002 
nachgewiesen worden. Im Schwanheimer Wald findet sich die Art mit bis zu 10 Exemplaren im nörd-
lichen Saumbereich der Hinkelstein-Schneise an der Abteilung 198 (um 3471574/5547906). Ein 
zweites Vorkommen mit ebenfalls bis zu 10 Exemplaren befindet sich am Waldweg westlich der 
Abteilung 174 (um 3472219/5548210). Hierbei handelt es sich vermutlich um eine Verschleppung 
durch Gartenabfälle. Im Untersuchungsraum bei Mörfelden ist weiterhin ein Fund mit wenigen Ex-
emplaren östlich der Okrifteler Straße belegt. Vermutlich handelte es sich hierbei ebenfalls um Gar-
tenflüchtlinge (siehe Plan G1.VI.7). Weitere Funde sind nach Angaben des Standarddatenbogens im 
FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ 
belegt (siehe auch Foto bei EBERT & WELZENBACH). 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Das betrof-
fene Vorkommen liegt allerdings in Teilen des Erweiterungsbereiches des Flughafens, die Flächen in 
Anspruch nehmen. Eine Vermeidung der Beschädigung oder Vernichtung der dort vorkommenden 
Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Waldrandaufbau (M 1) und Waldunterpflanzung (M 7) mit Entwicklung 
von Saumbiotopen im Bereich zwischen dem FFH-Gebiet Mark- und Gundwald und dem geplanten 
Vorhaben werden geeignete Standorte zur Ansiedlung der Gewöhnlichen Akelei geschaffen, so dass 
das Vorkommen im Untersuchungsraum erhalten bleibt. Eine aktive Umsiedelung dieser Art ist na-
turschutzfachlich nicht angezeigt, da das betroffene Vorkommen wahrscheinlich nicht ursprünglich 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main  
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 528 

ARGE BAADER-BOSCH

 Gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris) 

ist und aus Gartenabfällen stammt. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Durch das Vorhaben wird ein, allerdings wahrscheinlich aus Gartenabfällen stammendes Vorkom-
men im Bereich von Mörfelden mit bis zu zehn Individuen zerstört. Die Zerstörung des Vorkommens 
stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. Die Vorkommen im Schwanheimer 
Wald werden nicht geschädigt. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben wird eines von 3 nachgewiesenen Vorkommen im Untersuchungsraum zerstört. 
Die Beeinträchtigungen sind somit als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindern-
den und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch 
diese Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Popula-
tion im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Sand-Grasnelke besiedelt trockene, nährstoff- und kalkarme, mäßig saure, humose Sandböden 
und ist in Trockenrasen, lichten Kiefernwäldern verbreitet. Sekundäre Vorkommen finden sich ent-
lang von Verkehrswegen (z. B. an Autobahnen). Die Art findet sich vorwiegend in Gesellschaften des 
Koelerio-Phleion phleoidis. Die Art reagiert sehr empfindlich auf Eutrophierung ihres Standorts. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Sand-Grasnelke ist im Wesentlichen in Ostdeutschland verbreitet. Eine größere Verbreitungsin-
sel in Westdeutschland findet sich vom nördlichen Oberrhein ausgehend entlang des Maintales bis 
nach Franken. Neben einzelnen Vorkommen in Mittelhessen konzentriert sich die Verbreitung der 
Sand-Grasnelke in Hessen auf das Oberrhein- und Maingebiet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist die Sand-Grasnelke durch FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2002 und 
durch die Grunddatenerhebung zum FFH-Gebiet „Schwanheimer Wald“ nachgewiesen worden. Ein-
zelne Pflanzen der Sand-Grasnelke finden sich an der Böschung der ICE-Trasse unmittelbar südöst-
lich des Frankfurter Kreuzes, vermutlich aus der Begrünungseinsaat stammend (siehe Plan G1.VI.7).

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
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  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998,  BENNERT 1999) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Echte Mondraute ist vor allem auf mäßig trockenen bis mäßig frischen, basenreichen, aber kalk-
armen Böden in Magerwiesen und Magerweiden verbreitet, besiedelt aber auch zunehmend Sekun-
därstandorte. Sie gilt als Charakterart der Ordnung Nardetalia, ist aber weiterhin in Bromion-, Cory-
nephoretalia und Seslerietalia-Gesellschaften anzutreffen. Im Untersuchungsraum findet sich die Art 
in Flügelginster-Borstgrasrasen (Festuco-Genistelletum sagittalis). Die Art ist als kleinwüchsiger 
Geophyt konkurrenzschwach und benötigt eine lückige Vegetationsdecke. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Echte Mondraute ist zerstreut in ganz Deutschland verbreitet. In Nordwestdeutschland tritt die 
Art aktuell aber seltener auf. In Hessen kommt die Art zwar im ganzen Land vor ist aber insgesamt 
selten. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Echte Mondraute wird im Untersuchungsraum bei FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2002 für 
das Teilgebiet Mörfelden nach Literaturangaben vorkommend aufgeführt und kommt nach der 
Grunddatenerhebung westlich Walldorf im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüssels-
heim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ in kleinflächigen (der Lebensraumtyp nimmt im FFH-
Gebiet nur ca.2,5 ha ein) Borstgrasrasen (LRT 6230) vor (siehe Plan G2.VI.1). 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
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  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Echte Tausendgüldenkraut besiedelt vorwiegend frische, nährstoff- und basenreiche Ton- und 
Lehmböden in sonnigen Waldschlägen und grasigen Waldverlichtungen sowie in Säumen, z. T. auch 
in Halbtrockenrasen. Die Art gilt als Atropetalia-Ordnungskennart, kommt aber auch in Mesobromi-
on-, Violion- und Origanetalia-Gesellschaften vor. Des Weiteren besiedelt sie strukturreiche Brach-
flächen mit kleinräumigem Vegetationswechsel unterschiedlicher Sukzessionsstadien (im Untersu-
chungsraum z. B. in der Wegraukengesellschaft mit Hasen-Klee und in der Trifolium arvense-
Basalgesellschaft-Sisymbrion). Die Art bevorzugt offene, sonnige und sommerwarme Standorte. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Echte Tausendgüldenkraut ist in ganz Deutschland und auch in Hessen in allen Landesteilen 
verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Das Echte Tausendgüldenkraut wurde vom FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2002 & 2005a im 
Untersuchungsraum nachgewiesen. Im Untersuchungsraum findet sich das Echte Tausendgülden-
kraut sowohl auf dem Flughafengelände als auch in den anderen Teilbereichen des Untersuchungs-
raumes, kommt aber insgesamt nur selten und vereinzelt vor (siehe Plan G1.VI.7). 

Auf dem Flughafengelände finden sich Einzelvorkommen auf einer ruderalisierten, sandig-kiesigen 
Grünfläche im Südosten der CargoCity Süd. 

Im Teilbereich des Untersuchungsraumes „Schwanheimer Wald“ findet sich die Art zerstreut bis 
häufig auf ruderalisierten und gestörten Straßenbegleitflächen im Umfeld des Kreisels an der Unter-
schweinstiege sowie auf Bahnflächen in unmittelbarer Nähe zur ICE-Trasse. 

Im Bereich „Kelsterbacher Wald“ gibt es kleine Bestände auf Schlagfluren im Rüsselsheimer Wald 
(südliche Randzone) und auf der Freileitungstrasse. 

Im Teilgebiet „Mörfelden“ befinden sich zerstreute Vorkommen vor allem im Bereich der Startbahn 
18-West, z.B. eine Fläche in der Südostecke des Startbahn 18-West-Geländes. (Südwest-Teil von 
Komplex 5 „Flughafen“). 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Das Vor-
kommen im Südosten der CargoCitySüd liegt allerdings im Bereich der Flächeninanspruchnahme 
durch den Erweiterungsbereich des Flughafens. Eine Vermeidung der Vernichtung der dort vorkom-
menden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 
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Durch die Maßnahmen zur Kräuterwiesenansaat mit autochthonem Saatgut (M 2) im Bereich des 
Flughafengeländes und Aussaat von Saatgut der Pflanzen, deren Standort zerstört wird, in dieser 
Maßnahmenfläche (MA9-1) kann das Vorkommen des Echten Tausendgüldenkrautes erhalten blei-
ben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Das Vorkommen im Südosten der CargoCitySüd wird durch das Vorhaben zerstört. Dadurch geht 
eines der wenigen nachgewiesenen Vorkommen im Untersuchungsraum mit bis zu zehn Individuen 
verloren. Die Zerstörung des Vorkommens stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 
BNatschG dar. Die anderen Vorkommen im Untersuchungsraum werden nicht geschädigt. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben wird eines von wenigen nachgewiesenen Vorkommen im Untersuchungsraum 
zerstört. Die Beeinträchtigungen sind somit als erheblich zu werten, können aber durch die konflikt-
mindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann 
durch diese Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der 
Population im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998, AHO 2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Rote Waldvögelein ist eine Halbschattenpflanze und wächst gerne im Saum wärmeliebender 
Wälder auf kalkreichem Boden. Es handelt sich um eine schwache Querco-Fagetea-
Klassencharakter-Art und gilt als Kennart des Cephalanthero-Fagenions (Orchideen-Buchenwälder). 
Die Art besiedelt mäßig frische, basenreiche, milde, humose, lockere Sand- und Lehmböden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Rote Waldvögelein besiedelt ausschließlich kalkhaltigen, basischen Untergrund und spart die 
sauren Gebiete völlig aus. Es ist daher vor allem in Süddeutschland und nach Norden bis zur Mittel-
gebirgsgrenze verbreitet. Eine größere Verbreitungsinsel findet sich im östlichen Brandenburg. In 
Hessen ist die Art, geeignete Standorte vorausgesetzt, landesweit verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Das Rote Waldvögelein wurde im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und 
Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ nachgewiesen. Den Standortansprüchen der Art entsprechend 
sind geeignete Standorte vor allem im südlichen Teil des FFH-Gebietes im Bereich der Buchenwäl-
der mittlerer und basenreicher Standorte zu finden. Genaue Fundortangaben liegen hierfür aber 
nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
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  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum  befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Fleischrotes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 2 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998, AHO 2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Fleischrote Knabenkraut besiedelt vorwiegend Flach- und Zwischenmoore kalkreicher Stellen 
und gilt als Ordnungskennart der Tofieldietalia. Im Untersuchungsraum ist es in Kümmelsilgen-
Pfeifengraswiesen (Selino-Juncetum acutiflori) und in Sumpfplatterbsen-Brenndoldenwiesen (Lathy-
ro palustris-Gratioletum officinalis) nachgewiesen worden. Die Art ist gegenüber Veränderungen des 
Wasserhaushaltes und Eutrophierung empfindlich. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Fleischrote Knabenkraut ist vor allem in Süd- und Ostdeutschland verbreitet. Die Hauptvor-
kommen liegen im Alpenvorland, entlang des Oberrheins und im nordostdeutschen Tiefland. Dar-
über hinaus ist sie entlang der großen Flusssysteme verbreitet. In Hessen ist die Art überwiegend im 
Süden verbreitet, insgesamt aber selten. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Das Fleischrote Knabenkraut wurde im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim 
und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ nachgewiesen. Den Standortansprüchen der Art entspre-
chend befinden sich die Vorkommen in den Lebensraumtypen 6410 „Pfeifengraswiesen auf kalkrei-
chem Boden, torfigen und torfig-schluffigen Böden“ und 6440 „ Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion 
dubii)“(siehe Plan G2.VI.1). Die Lebensraumtypen nehmen dort etwa eine Fläche von ca. 10 ha ein. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
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  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum  befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998, AHO 2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Breitblättrige Knabenkraut ist eine Licht liebende Flachmoor-Art und gilt als Differentialart des 
Caricion fuscae. Es besiedelt Feucht- und Nasswiesen, Quellsümpfe, nährstoffarme Moore und 
Moorwälder, feuchte Gräben und Dünentäler der Küsteninseln entlang der Nordsee. Die Standorte 
zeichnen sich durch nasse (wechselnasse), kalkarme, neutrale bis mäßig saure, humose Tonböden 
aus. Im Untersuchungsraum ist die Art in Labkraut-Pfeifengraswiesen (Galio borealis-Molinietum) 
nachgewiesen worden. Das Breitblättrige Knabenkraut ist gegenüber übermäßiger Eutrophierung 
empfindlich und bevorzugt ein optimales Feuchtigkeitsregime. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Breitblättrige Knabenkraut ist in ganz Deutschland verbreitet. Die Verbreitungsschwerpunkte 
liegen in den Mittelgebirgslandschaften und in den Alpen mit Vorland. In Hessen ist die Art aktuell 
vornehmlich in den Mittelgebirgsregionen verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Das Breitblättrige Knabenkraut wurde im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim 
und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ in kleinflächigen, jedoch an zahlreichen Stellen auftreten-
den, Labkraut-Pfeifengraswiesen nachgewiesen. Den Standortansprüchen der Art entsprechend 
befinden sich die Vorkommen in dem Lebensraumtyp 6410 „Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Bo-
den, torfigen und torfig-schluffigen Böden“ (siehe Plan G2. VI.1). Der Lebensraumtyp nimmt dort 
etwa eine Fläche von 8 ha ein. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
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  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. V 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Büschel-Nelke ist eine Wärme liebende Tagfalterblume, die auf trockenen, basenreichen, humo-
sen, lockeren, steinig-sandigen Lehm- und Lößböden in (Kalk-) Magerrasen, an Waldrändern, Bö-
schungen und sonnigen Hängen ihren Verbreitungsschwerpunkt hat. Die Art verträgt eine einmalige 
Mahd ab August. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Büschel-Nelke ist in Deutschland mit einem Schwerpunkt im Bereich der Mittelgebirge nördlich 
der Schwäbischen Alb verbreitet. Die Art ist in Hessen landesweit mit einem Schwerpunkt in der 
südlichen Landeshälfte verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein kleines Vorkommen mit bis zu 10 Exemplaren befindet sich in der südlichen Randzone des Kel-
sterbacher Waldes unter der Freileitung südlich der Autobahn A 3 in Brachflächen mit überwiegend 
ausdauernder Ruderalvegetation auf eher trockenem Standort (siehe Plan G1.VI.7). Die Freileitungs-
trasse südlich der Autobahn A 3 zeichnet sich durch ausgedehnte Sandtrockenrasen (Spergulo-
Corynephoretum, Agrostis vinealis-Basalgesellschaft Thero-Airion) und Zwergstrauchheiden (Callu-
na vulgaris-Genistion-Gesellschaft) aus. 

Auf der Nordseite der Autobahn A 3 befindet sich eine ca. 0,5 ha große ruderale Wiese, die potenzi-
ell geeignet ist von der Büschel-Nelke besiedelt zu werden, so dass weitere Vorkommen in dieser 
Fläche nicht ausgeschlossen werden können (siehe Plan G1.III.3.1-1, Biotoptyp „Grünland“). 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Die potenzi-
ell besiedelbare Fläche nördlich der Autobahn A 3 liegt im Bereich der Flächeninanspruchnahme 
durch die RWE im Landebahnbereich Nordwest. Eine Vermeidung der Beanspruchung der potenziell 
besiedelbaren ruderalen Wiese ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme Sandmagerrasen (Sm) im Umfeld des Landebahnbereiches Nordwest und 
dortige Aussaat von Saatgut der möglicherweise betroffenen Pflanzen (MA 9-2), kann eine ausrei-
chend große Population der Büschel-Nelke im nordwestlichen Untersuchungsraum erhalten bleiben. 

 3.3 Prognose und Bewertung 

Die ruderale Wiese mit potenziellen Vorkommen der Büschel-Nelke nördlich der Autobahn A 3 wird 
durch das Vorhaben zerstört. Dadurch könnten neben dem einzigen kleinen, nachgewiesenen Vor-
kommen mit bis zu zehn Individuen weitere mögliche Vorkommen verloren gehen. Die Zerstörung 
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des Vorkommens stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. Das nachgewie-
sene Vorkommen im Untersuchungsraum wird nicht geschädigt. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben wird, außer einem kleinen nachgewiesenen Vorkommen, ein potenzielles Vor-
kommen im Untersuchungsraum zerstört. Die Beeinträchtigungen sind somit als erheblich zu werten, 
können aber durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert wer-
den. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann da-
durch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. u 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Bart-Nelke ist in Hessen eine gelegentlich verwilderte Zierpflanze, die auf unterschiedlichen 
Standorten vorkommt. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Bart-Nelke ist in Deutschland und Hessen als zerstreut verwilderte Zierpflanze verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Einzelfunde der Bart-Nelke finden sich im Untersuchungsraum im Nordostteil des Untersuchungsge-
bietsteils „Mörfelden“ nahe Gundbach und auf dem Startbahn 18-West-Gelände. Eine genaue Loka-
lisierung der Fundorte liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Teile im nördlichen Bereich des Startbahn 18-West-Geländes werden durch das Vorhaben in An-
spruch genommen. Dadurch können potenzielle Vorkommen verloren gehen. Eine Vermeidung der 
Beanspruchung von Flächen mit potenziellem Vorkommen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme Kräuterwiesenansaat mit autochthonem Saatgut (M 2) im Flughafenbereich ist 
die Beeinträchtigung zu kompensieren. Eine aktive Umsiedlung von Individuen dieser Art sollte nicht 
durchgeführt werden, da eine weitere Verbreitung dieser in Hessen ursprünglich als Zierpflanze vor-
kommenden Art aus naturschutzfachlicher Sicht nicht angezeigt ist. 

 3.3 Prognose und Bewertung 

Teile eines potenziellen Vorkommens werden durch das geplante Vorhaben beansprucht. Dadurch 
können Individuen der Bart-Nelke beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernich-
tung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
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  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben werden Teile eines potenziellen Vorkommens einer besonders geschützten Art 
zerstört. Da es sich bei der Bart-Nelke allerdings um eine verwilderte Art handelt, die sich leicht 
durch Saatgut verbreitet und immer wieder als Neophyt auftritt, wirken sich die Auswirkungen auf 
den regionalen Bestand nicht wesentlich aus. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. V 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Karthäuser-Nelke hat ihre Standorte vor allem auf kalkarmen Sandsteinböden auf Magerrasen 
und an Waldrändern. Sie findet sich auch als Pionierpflanze auf offen gelegten Sandsteinböschun-
gen oder an Straßenrändern. Im Untersuchungsraum findet sich die Art in Grünland- Einsaatbestän-
den und in Salbei-Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris Subass. Salvia pratensis). Die Art 
verträgt eine einmalige Mahd ab August. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Karthäuser-Nelke ist überwiegend im Süden, Südwesten und Osten Deutschlands verbreitet. In 
Hessen kommt die Art relativ selten vor, wobei sie vor allem im Rhein-Main-Gebiet einen Verbrei-
tungsschwerpunkt besitzt. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Ein Vorkommen (mit einem Deckungsgrad < 5 %) der Karthäuser-Nelke befindet sich in Einsaatbe-
ständen eines extensiv genutzten Grünlands (Vegetationsaufnahme 14 NO in FORSCHUNGSINSTITUT 
SENCKENBERG 2002) westlich von Kelsterbach an der Bundesstraße 43 (siehe Plan G1.VI.7). Weitere 
Vorkommen befinden sich im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gund-
wiesen von Mörfelden-Walldorf“ kleinflächig an mehreren Stellen im Südwestteil des FFH-Gebietes 
innerhalb des Lebensraumtyps 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sangui-
sorba officinalis)“ (siehe Plan G2.VI.1). 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  
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 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. V 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Heide-Nelke besiedelt trockene bis mäßig frische, saure Sandböden und findet sich z. T. auch 
auf steinigen Lehm- oder Torfböden. Sie ist Vegetationsbestandteil in Sandrasen, Silikat-Magerrasen 
und Magerweiden, bevorzugt etwas offene Stellen und besiedelt auch Wegböschungen. Die Heide-
Nelke kommt häufig in Verbindung mit Violion-, Mesobromion- oder Koelerio-Phleion-Gesellschaften 
vor. Im Untersuchungsraum findet sich die Heide-Nelke in undifferenzierten Koelerio-
Corynephoretea-Basalgesellschaften, im Flügelginster-Borstgrasrasen (Festuco-Genistellum sagitta-
lis), in der Galium saxatile-Nardus stricta-Gesellschaft und im Arrhenatheretum elatioris. Dort in ver-
schiedenen Subassoziationen und Ausprägungen, u. a. in der typischen als auch in der Ausbildung 
mit Betonica officinalis sowie in Subassoziationen mit Luzula campestris und Salvia pratensis). 

Die Heide-Nelke ist empfindlich gegen Kalk- und Stickstoffdüngung, verträgt Mahd, aber erst ab 
August und extensive Beweidung.  

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Heide-Nelke ist in ganz Deutschland und in Hessen weit verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Heide-Nelke ist im Untersuchungsraum sowohl innerhalb des Flughafenareals als auch nördlich 
und südlich des Flughafens nachgewiesen worden. 

Innerhalb des Flughafenareals finden sich Fundorte im Bereich der CargoCitySüd und innerhalb des 
Parallelbahnsystems. Sie wächst dort selten mit jeweils bis zu 10 Exemplaren in mageren, therophy-
tenreichen Grünflächen im Zentrum und am Rande des Parallelbahnsystems (siehe Plan G1.VI.7). 

Im Bereich des Schwanheimer Waldes findet sich die Heide-Nelke nur kleinflächig im Bereich von 
Gleiszwischenräumen auf der Hinkelstein-Schneise, im Norden (Stadtwald, Abteilung 256) in Mager-
rasen saurer Standorte und zerstreut an den Böschungen der ICE-Strecke südöstlich des Frankfur-
ter Kreuzes sowie im Bereich der Schwanheimer Wiesen und der Magerrasenflächen in der Nähe 
der Schwanheimer Sportplätze. Im FFH-Gebiet „Schwanheimer Wald“ sind die Vorkommen den 
Lebensraumtypen 6212 „Submediterrane Halbtrockenrasen“ und 6510 „Magere Flachland-
Mähwiesen“ zuzuordnen (siehe Plan G2.III.1). Die Lebensraumtypen nehmen dort etwa eine Fläche 
von 12 ha ein. 

Bedeutsame Vorkommen liegen im südlichen Teil des Untersuchungsraumes. Die Art kommt dort 
zerstreut in den offenen Gebietsteilen, u. a. in den Mönchbruchwiesen vor und findet sich häufig im 
Bereich der Gundbachwiesen mit z. T. bis zu 100 Exemplaren und vereinzelt auch südlich der Start-
bahn 18-West (siehe Plan G1.VI.7). Im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim 
und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ tritt die Art in den Lebensraumtypen 6230 „Artenreiche 
montane Borstgrasrasen (und submontane auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden“ und 
6510 „Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)“ auf (siehe Plan 
G2.VI.1)  
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3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Die Vor-
kommen innerhalb des Flughafenbereichs liegen allerdings alle in Flächen, die durch den Erweite-
rungsbereich des Flughafens in Anspruch genommen werden. Eine Vermeidung der Beschädigung 
oder Vernichtung der dort vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme Kräuterwiesenansaat mit autochthonem Saatgut (M 2) innerhalb des Flugha-
fenbereichs und Aussaat von Saatgut der dort nachgewiesenen Pflanzen (MA 9-3) kann die Popula-
tion auf dem Flughafengelände erhalten bleiben. 

 3.3 Prognose und Bewertung 

Die drei nachgewiesenen Vorkommen der Heide-Nelke innerhalb des Flughafenbereichs mit jeweils 
bis zu 10 Individuen werden durch das Vorhaben zerstört. Die Zerstörung des Vorkommens stellt 
einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. Die weiteren bedeutsamen Vorkommen 
außerhalb des Flughafenbereichs werden nicht geschädigt. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben werden alle, allerdings relativ individuenarmen, nachgewiesenen Vorkommen 
im Flughafenareal zerstört. Die Beeinträchtigungen sind somit als erheblich zu werten, können aber 
durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die be-
deutsamen Populationen im Bereich des Schwanheimer Waldes und insbesondere im Mönchbruch 
sowie an den Gundbachwiesen werden nicht beeinträchtigt, so dass eine Beeinträchtigung des Be-
standes im Naturraum nicht zu erwarten ist. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
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zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Riesen-Nelke ist eine im nordöstlichen Mittelmeergebiet beheimatete Nelken-Art, die gelegent-
lich in vorwiegend im Landschaftsbau zur Begrünung von Böschungen eingesetzten, eher extensiv 
oder nur sporadisch genutzten Einsaatmischungen zu finden ist. Diese Ansaaten bestehen aus vor-
herrschenden Untergräsern, die mitunter auch einen erhöhten Anteil an Kräutern aufweisen. Häufig 
sind die Bestände mit Ruderalarten durchsetzt. Als Standorte werden magere, meist nährstoffarme 
sandige Böschungen bevorzugt. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Riesen-Nelke kommt gelegentlich als Adventivart vor. Sie ist als Neophyt bisher aus Bayern und 
Hessen bekannt geworden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Riesen-Nelke ist im Untersuchungsraum in den Teilgebieten Schwanheim und Kelsterbach ohne 
genaue Fundortlokalisation nachgewiesen worden. Für die Besiedlung geeignete magere, artenarme 
Graseinsaaten finden sich im Teilgebiet Schwanheim vor allem an Böschungen entlang der A 5, der 
A 3 und B 43, im Baustellenbereich des Frankfurter Kreuzes, sowie entlang der ICE-Strecke (Biotop-
komplex 5 „Flughafen“) und auf einer als Ausgleichsfläche angelegten Streuobstwiese in der Ge-
markung Kelsterbach (Biotopkomplex 2 „Feldflur Kelsterbach“). Im Teilgebiet Kelsterbach finden sich 
für die Art geeignete Standorte auf dem Gelände des Kelsterbacher Umspannwerks (Biotopkomplex 
3 „Kelsterbacher Wald“), an Straßenrändern und an den Böschungen der ICE-Trasse in den Biotop-
komplexen 4 „Mainufer“, 3 „Kelsterbacher Wald“ und 5 „Flughafen“ sowie an der Autobahn A 3 an 
der Südgrenze der Biotopkomplexe 3 „Kelsterbacher Wald“ und 2 „Feldflur Kelsterbach“ 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Teile der für 
die Besiedlung geeigneten mageren, artenarmen Graseinsaaten werden allerdings durch das ge-
plante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ beansprucht. Eine Vermeidung der Beschädigung oder 
Vernichtung der dort vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme Kräuterwiesenansaat mit autochthonem Saatgut (M 2) und Grünflächen im 
Bereich von Hochbauflächen (M 14) innerhalb des Flughafenbereichs werden für die Art geeignete 
Standorte geschaffen, so dass die Population im Untersuchungsraum erhalten werden kann. Weiter-
gehende Maßnahmen zur aktiven Verbreitung der Art sollten nicht durchgeführt werden, da eine 
weitere Verbreitung der adventiv nach Hessen gelangten Art naturschutzfachlich nicht angezeigt ist. 

 3.3 Prognose und Bewertung 
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Teile von Standorten der Riesen-Nelke werden durch das geplante Vorhaben beansprucht. Dadurch 
können Individuen der Riesen-Nelke beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Ver-
nichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben werden Teile von Standorten einer besonders geschützten Art zerstört, so dass 
dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Da es sich bei der Riesen-Nelke 
allerdings um eine adventive Art handelt, die leicht mit Saatgut verbreitet wird und als Neophyt auf-
tritt, wirken sich die Auswirkungen auf den regionalen Bestand nicht wesentlich aus. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Pracht-Nelke (Dianthus superbus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Pracht-Nelke ist in ihrer typischen Unterart eine Art, die auf wechselfeuchten Tonböden in Pfei-
fengraswiesen und am Rand von Fettwiesen wächst. In Deutschland ist sie häufig eine Stromtal-
pflanze, die auf Moorwiesen und an Grabenrändern ihren Verbreitungsschwerpunkt hat. Sie gilt als 
Verbandskennart des Molinion (Pfeifengraswiesen) und ist gegenüber Düngung empfindlich. Im Un-
tersuchungsraum findet sie sich in Labkraut-Pfeifengraswiesen (Galio borealis-Molinietum) und in 
Knollenkratzdistel-Pfeifengraswiesen (Cirsio tuberosi-Molinietum). 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Pracht-Nelke ist überwiegend im Süden Deutschlands und in einem breiten Streifen, der vom 
Oberrhein über die südlichen Mittelgebirge nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern reicht, 
verbreitet. In Hessen ist die Art selten und es werden vornehmlich die südlichen Landesteile besie-
delt. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Art ist im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mör-
felden-Walldorf“ innerhalb des Lebensraumtyps 6410 „ Pfeifengraswiesen auf kalkreichen Boden, 
torfigen und tonig-schluffigen Boden“ nachgewiesen worden (siehe Plan G2.VI.1). Die Vorkommen 
sind im FFH-Gebiet aber nur kleinflächig ausgeprägt. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
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  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Diptam (Dictamnus albus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Diptam ist eine Halbschattenpflanze thermophiler Gebüsch- und Waldsäume, lichter Eichen- und 
Kiefern-Trockenwälder sowie felsiger Hänge. Er wächst auf trockenen, kalkhaltigen oder basenrei-
chen, lockeren, meist flach- bis mittelgründigen Stein- oder Kiesböden. Der Diptam ist eine Charak-
terart der Diptam-Saumgesellschaft (Geranio-Diptamnetum). Dementsprechend findet er sich im 
Untersuchungsraum auch in dieser Pflanzengesellschaft. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Vorkommen des Diptam befinden sich in Deutschland überwiegend in Rheinland-Pfalz, Bayern 
Thüringen und Sachsen-Anhalt. In Hessen ist die Art sehr selten und nur von wenigen Punkten im 
Taunus, in Nordhessen und der Untermainebene bekannt. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum kommt der Diptam im FFH-Gebiet „Schwanheimer Wald“ vor (siehe Plan 
G1.VI.7). Individuenreiche Bestände der Art finden sich vor allem im südlichen Saum der Hinkel-
stein-Schneise zwischen der B 43 im Westen und dem Abzweig der Flughafen-Schnellbahn im Os-
ten. Im deutlich schmaler entwickelten nördlichen Saum tritt der Diptam im Wesentlichen in Höhe der 
Abteilung 219 auf. Die Bestände des Diptam-Saums an der Hinkelsteinschneise fallen durch eine 
Vielzahl gefährdeter und bemerkenswerter Pflanzenarten auf, die innerhalb des Untersuchungsge-
bietes nur dort auftreten. Dieser floristische Reichtum ist bereits seit langem bekannt. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  
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 Diptam (Dictamnus albus) 

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Großblütiger Fingerhut (Digitalis grandiflora) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. V 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Großblütige Fingerhut wächst meist auf warm-trockenen, basenreichen, besonnten Standorten, 
gern auf skelettreichen Böden und findet sich vor allem in Staudengesellschaften und Grasfluren.  

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Großblütige Fingerhut ist in Deutschland vornehmlich bis zum Nordrand der Mittelgebirge ver-
breitet. Eine größere Verbreitungsinsel außerhalb dieses Bereiches findet sich im östlichen Bran-
denburg. In Hessen ist die Art landesweit verbreitet, wobei eine auffällige Verbreitungslücke in Zen-
tralhessen besteht. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Großblütige Fingerhut ist innerhalb des Untersuchungsraumes in den Teilgebieten Schwanheim 
und Kelsterbach nachgewiesen worden. Im Untersuchungsgebiet Schwanheim finden sich ca. 15 bis 
20 Individuen im südlichen Saum der Hinkelstein-Schneise zwischen Schwanheimer Bahnstraße im 
Westen und Abzweig Flughafen-Schnellbahn im Osten Saumbereiche an der Bahnstrecke der Hin-
kelstein-Schneise. 

Im Untersuchungsgebiet Kelsterbach finden sich kleine Bestände auf der Freileitungstrasse südlich 
der Autobahn A 3 innerhalb des FFH-Gebietes „Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit 
angrenzenden Flächen“ (siehe Plan G1.VI.7). Die Art wächst hier in artenreiche Sandmagerrasen. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  
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 Großblütiger Fingerhut (Digitalis grandiflora) 

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998, AHO 2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Breitblättrige Stendelwurz findet sich vor allem in krautreichen Eichen- und Buchenwäldern, in 
Nadelmisch- und Auenwäldern sowie in Laub- und Tannenwäldern mittlerer Standorte. Man findet 
sie aber auch in Parks und Gärten und an Straßenböschungen. Sie bevorzugt als Standort frische, 
nährstoff- und basenreiche, milde mäßig saure, humose, tief- bis mittelgründige Lehmböden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Breitblättrige Stendelwurz ist eine der häufigsten Orchideenarten Deutschlands und kommt in 
allen Bundesländern vor. In Hessen zeigen sich deutliche Verbreitungslücken im Taunus und im 
Westhessischen Bergland. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Breitblättrige Stendelwurz ist innerhalb des Untersuchungsraumes vom FORSCHUNGSINSTITUT 
SENCKENBERG 2002 im Teilgebiet Kelsterbach nachgewiesen worden. Hier findet sich ein kleiner 
Bestand im Gehölzsaum auf der Freileitungstrasse nördlich der Autobahn A 3. Eine genaue Fundort-
lokalisation liegt allerdings nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Teile der für 
die Besiedlung geeigneten Gehölzsäume auf der Freileitungstrasse nördlich der Autobahn A 3 wer-
den durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ beansprucht. Eine Vermeidung der Be-
schädigung oder Vernichtung der dort vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Waldrandaufbau (M1) zwischen Flughafengelände und dem geplanten 
Vorhaben „Landebahn Nordwest“ werden für die Art geeignete Standortbedingungen geschaffen, so 
dass die lokale Population im Teilgebiet Kelsterbach erhalten bleiben kann. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Standorten der Breitblättrigen Stendelwurz werden durch das geplante Vorhaben bean-
sprucht. Dadurch können Individuen der Breitblättrigen Stendelwurz beschädigt oder vernichtet wer-
den. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) 
Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
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 Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine) 

  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben werden Teile von Standorten einer besonders geschützten Art zerstört, so dass 
dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Beeinträchtigungen sind somit 
zwar als erheblich zu werten, können aber bei dieser relativ häufigen und sich eigenständig gut aus-
breitenden Art durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert 
werden. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann 
dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Feld-Mannstreu (Eryngium campestre) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. V 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998,) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Feld-Mannstreu wächst auf trockenen, sauren bis mäßig basenreichen, nährstoffarmen Lehm- 
und Lössböden oder kiesigen Sanden und kommt in Trocken- und Halbtrockenrasen, an Böschun-
gen, Wegrainen und Dämmen vor. Im Untersuchungsraum findet sich die Art in der Bromus erectus-
Eryngium campestre-Trifolio-Geranietea-Gesellschaft und in Einsaatbeständen. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Feld-Mannstreu kommt vor allem entlang der Stromtäler von Rhein und Elbe sowie in Sachsen-
Anhalt und Thüringen vor. In Hessen finden sich einige Fundorte im Norden des Landes und im 
Rhein-Main-Gebiet.  

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Feld-Mannstreu findet sich einerseits im Teilgebiet Schwanheim in Einsaatbeständen und lokal 
eng begrenzt an der südexponierten Bahnböschung der Hinkelstein-Schneise in einer von Bromus 
erectus (Aufrechte Trespe) dominierten Saumgesellschaft (siehe Plan G1.VI.7). Andererseits findet 
sich der Feld-Mannstreu im Untersuchungsgebiet Kelsterbach verbreitet, aber in geringen Individu-
enzahlen, auf dem Caltex-Gelände, am Mainufer und an der S-Bahn-Trasse und an Straßen- und 
Wegböschungen südlich Kelsterbach. Eine genaue Lokalisierung dieser Fundorte liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Kleinflächige 
Teile vom Feld-Mannstreu besiedelbarer Vegetetationsbestände im Untersuchungsraum Kelsterbach 
werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ beansprucht. Eine Vermeidung der 
Beschädigung oder Vernichtung von dort vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Kräuterwiesenansaat (M2) im westlichen Teil der Landebahn Nordwest 
und Aussaat von Saatgut der im Untersuchungsgebiet Kelsterbacherwald vorkommenden Pflanzen 
in diese Maßnahmenflächen (MA 9-4) kann die Population im Teilgebiet Kelsterbach erhalten blei-
ben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Vegetationsbeständen, die vom Feld-Mannstreu besiedelt werden können, werden durch 
das geplante Vorhaben beansprucht. Dadurch können Individuen des Feld-Mannstreu beschädigt 
oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstat-
bestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. Die anderen Vorkommen im Untersuchungsraum werden 
nicht geschädigt. 
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 Feld-Mannstreu (Eryngium campestre) 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Teile von Vegetationsbeständen mit einer besonders geschützten Art 
zerstört werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Be-
einträchtigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese 
Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im 
Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Sumpf-Wolfsmilch findet sich vor allem auf feuchten bis nassen, meist kalkreichen Tonböden in 
Gräben, in Großseggen-Beständen, im Saum von Feuchtgebüschen und in eutrophen Erlen-
Bruchwäldern. Sie bevorzugt periodisch oder unregelmäßig überschwemmte und dadurch gestörte 
Stellen. In Europa ist die Sumpf-Wolfsmilch eine Stromtalpflanze und findet sich dementsprechend 
nur in den größeren Flusstälern. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

In Deutschland ist die Sumpf-Wolfsmilch vor allem entlang der Stromtäler (u. a. Rhein Donau, Elbe, 
Oder) verbreitet. In Hessen findet sich die Art im Oberrheingebiet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist die Sumpf-Wolfsmilch im Teilgebiet Mörfelden nachgewiesen worden 
(siehe Plan G1.VI.7). Es handelt sich dabei um einen Einzelfund in einem sehr lichten Pappelbe-
stand im Südwesten des Teilgebietes (Staatswald Abteilung 177). 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 
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 Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris) 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum  befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 1 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3+ 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Lungen-Enzian wächst in Moor- und Streuwiesen auf wechselfeuchten, basenreichen, meist 
kalkfreien modrig-humosen Ton- oder Torfböden. Er ist eine Lichtpflanze und gilt als Verbandskenn-
art der Pfeifengraswiesen (Molinion). Dementsprechend ist die Art im Untersuchungsraum auch in 
den Kümmelsilgen-Pfeifengraswiesen (Selino-Juncetum acutiflori) verbreitet. Darüber kommt sie 
auch in den Sumpfplatterbsen-Brenndoldenwiesen (Lathyro palustris-Gratioletum officinalis) vor. Die 
Art ist gegen Eutrophierung empfindlich und verträgt nur eine Herbstmahd, die aber zur Erhaltung 
der Standorte erforderlich ist. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

In Deutschland ist der Lungen-Enzian überwiegend in Nord-, Ost- und Süd-Deutschland verbreitet. 
In Hessen beschränken sich die Vorkommen auf die Oberrhein- und Untermain-Ebene wo er insge-
samt selten zu finden ist. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist der Lungen-Enzian im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüs-
selsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ nachgewiesen worden. Den Standortansprüchen 
der Art entsprechend befinden sich die Vorkommen in den Lebensraumtypen 6410 „Pfeifengraswie-
sen auf kalkreichem Boden, torfigen und torfig-schluffigen Böden“ und 6440 „Brenndolden-
Auenwiesen (Cnidion dubii)“ (siehe Plan G2.VI.1). Die Lebensraumtypen nehmen dort etwa eine 
Fläche von ca. 10 ha ein. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
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  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3- 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Sand-Strohblume wächst auf trockenen, mageren, feinerdearmen, meist kalkhaltigen Sandbö-
den in Sandtrockenrasen und lichten Kiefernwäldern. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Sand-Strohblume ist in Deutschland vor allem im Osten verbreitet. Daneben befinden sich 
Verbreitungsinseln im nördlichen Oberrheingebiet und in Franken. In Hessen ist die Art vor allem in 
der Oberrhein- und Untermainebene verbreitet. Daneben gibt es einzelne Nachweise in Nord- und 
Mittelhessen. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Sand-Strohblume wurde an einzelnen, voneinander getrennten Fundorten innerhalb des gesam-
ten Untersuchungsraumes nachgewiesen (siehe Plan G1.VI.7). Im Untersuchungsgebiet Schwan-
heim kommt die Art im Böschungsbereich der A 5 in Höhe der Abfahrtspur zur B 43 vor. Hier wurde 
der ungefähr 50 Pflanzen umfassende Bestand allerdings schon im Dezember 2000 während Erdar-
beiten an einer Kabeltrasse weitgehend vernichtet. Im Untersuchungsgebiet Kelsterbach finden sich 
einige wenige, kleine Vorkommen am Airportring und im Kelsterbacher Umspannwerk. Im Untersu-
chungsgebiet Mörfelden befinden sich Vorkommen selten im Bereich der Startbahn 18-West und 
südlich davon.  

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Die Vor-
kommen innerhalb des Kelsterbacher Umspannwerkes liegen allerdings alle in Flächen, die durch 
den Erweiterungsbereich des Flughafens in Anspruch genommen werden. Die Vorkommen am Air-
portring befinden sich in den Randbereichen der Straße, die teilweise von der Neutrassierung des 
Airportrings im Zuge des geplanten Vorhabens „Landebahn Nordwest“ verloren gehen. Eine Vermei-
dung der Beschädigung oder Vernichtung der dort vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Als weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahme ist die Anlage von Sand-
magerrasen im Teilgebiet Kelsterbach (Sm) sowie die Entnahme von Pflanzen innerhalb des Um-
spannwerkes Kelsterbach und Umpflanzen in diese Maßnahmenflächen (MA 10-2) vorgesehen. 
Darüber hinaus ist Saatgut dieser Pflanzen in die Maßnahmenflächen auszubringen (MA 9-5). Durch 
diese Maßnahmen kann die lokale Population im Umfeld des Kelsterbacher Waldes erhalten bleiben.

 

 3.3 Prognose und Bewertung 
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Das nachgewiesene Vorkommen der Sand-Strohblume innerhalb des Kelsterbacher Umspannwer-
kes mit bis zu 25 Individuen wird durch das Vorhaben zerstört. Darüber hinaus werden Teile von 
Standorten dieser Art am Airportring durch das geplante Vorhaben beansprucht. In diesem Bereich 
wurden bis 100 Individuen nachgewiesen. Durch die Neutrassierung des Airportringes können ein-
zelne Individuen im Bereich dieses Vorkommens beschädigt oder vernichtet werden. Die Zerstörung 
und Schädigung der Vorkommen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 
Die weiteren Vorkommen im Teilgebiet Schwanheim und Mörfelden werden nicht geschädigt. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben wird etwa ein Zehntel des nachgewiesenen Bestandes der Sand-Strohblume 
im Untersuchungsraum zerstört. Darüber hinaus kann es zur teilweisen Schädigung und Beanspru-
chung eines weiteren Bestandes kommen. Die Beeinträchtigungen sind somit als erheblich zu wer-
ten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert 
werden. Durch diese Maßnahmen, die der Sicherung der Teilpopulation im Raum Kelsterbach die-
nen, wird gewährleistet, dass eine Beeinträchtigung des Bestandes im Naturraum nicht zu erwarten 
ist. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Wasserfeder, Wasserprimel (Hottonia palustris) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3- 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Wasserfeder wächst vor allem in mäßig nährstoffreichen Gewässern, an flachen Gewässerrän-
dern mit schlammigen Böden und in Gräben. Daneben findet sie sich auch in Erlenbruchwäldern 
(Carici elongatae-Alnetum glutinosae) mit lang anhaltenden Überstauungsphasen. Im Untersu-
chungsraum findet sie sich neben dem Erlenbruchwald in einer eigenen Gesellschaft. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Wasserfeder ist vor allem in Nord- und Ostdeutschland verbreitet. Größere Verbreitungsinseln 
finden sich im Oberrheintal und entlang der Donau. In Hessen findet sich die Art überwiegend im 
Rhein-Main-Gebiet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum kommt die Wasserfeder im Teilgebiet Mörfelden zerstreut in Tümpeln, Grä-
ben sowie zeitweise überstauten Bereichen in Erlensümpfen im Südwesten des Teilgebietes vor 
(siehe Plan G1.VI.7). Schwerpunktvorkommen (z. T. mit Vorkommen von 100-1000 Exemplaren) 
befinden sich am Nordrand der Mönchbruchwiesen und in Tümpeln und Gräben nördlich davon. 
Diese Vorkommen befinden sich überwiegend in den FFH-Gebieten „Mönchbruch von Mörfelden 
und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ und "Mark- und Gundwald zwischen 
Rüsselsheim und Walldorf". Im FFH-Gebiet „Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit an-
grenzenden Flächen“ kommt die Art in Flächen des Lebensraumes „Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition“ (FFH-Code 3150) vor (siehe Plan 
G2.V.1). Dieser Lebensraumtyp nimmt hier ca. 0,1 ha Fläche ein. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
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  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Stechpalme (Ilex aquifolium) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Stechpalme wächst auf frischen (bis mäßig trockenen), mäßig nährstoff- und basenreichen 
Standorten in wintermilder Klimalage. Die Art gehört zu den Schatten- bis Halbschattenpflanzen und 
findet sich vor allem in Buchen-Tannen-, Eichen-Hainbuchen- und Eichen-Birken-Wäldern. Im Unter-
suchungsraum wurde sie auch in Betula pendula-Vorwaldgesellschaften nachgewiesen. Die Stech-
palme wurde ehemals durch Waldweide gefördert und ist vielfach gepflanzt worden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Stechpalme ist vor allem im ozeanisch geprägten Westen und Nordwesten von Deutschland 
verbreitet. In Hessen beschränken sich die Vorkommen im Wesentlichen auf den Norden und auf 
Südhessen. Nach Angaben von FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2002 ist die Art in der Region 
des Untersuchungsraumes nicht indigen. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist die Stechpalme in den Untersuchungsgebieten Schwanheim und Mörfel-
den nachgewiesen worden. Im Untersuchungsgebiet Schwanheim finden sich vereinzelte verwilderte 
Jungpflanzen im gesamten Waldgebiet weitgehend ohne konkrete Fundortangaben (Fundortnach-
weis siehe Plan G1.VI.7). Nachgewiesen wurde die Art dort auch im FFH-Gebiet „Schwanheimer 
Wald“ (siehe Plan G2.III.1) in den Lebensraumtypen „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald“ (EU-
Code 9160) und „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen“ (EU-Code 9190). Weitere Vor-
kommen finden sich im Untersuchungsgebiet Mörfelden: Dort kommt die Art selten bis zerstreut in 
Wäldern des Teilgebietes vor. Genaue Fundortnachweise liegen allerdings nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Teilgebiet Schwanheim als auch im Teilgebiet Mörfelden Waldgebiete 
in Anspruch genommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort vor-
kommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Entwicklung von strukturreichen Laubwaldbeständen (M26.1.1 und 
M26.2) im Wald bei Walldorf (Abt. 2140 und 2141) werden Standortbedingungen geschaffen, die 
eine Ansiedlung dieser durch Vögel verbreiteten Art ermöglichen. Das Vorkommen im südlichen 
Untersuchungsraum kann somit erhalten bleiben. Eine aktive Umsiedelung dieser Art ist natur-
schutzfachlich nicht angezeigt, da das betroffene Vorkommen wahrscheinlich nicht indigen ist. 

3.2 Prognose und Bewertung 
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Teile von Waldbeständen, die von der Stechpalme besiedelt sein können, werden durch das geplan-
te Vorhaben beansprucht. Im Teilgebiet Schwanheim werden im Südteil durch Straßenbaumaßnah-
men Waldflächen in Anspruch genommen. Im Teilgebiet Mörfelden gehen durch den Erweiterungs-
bereich des Flughafens ebenfalls Waldflächen verloren. Im Zuge der Beseitigung der Waldflächen 
können Individuen der Stechpalme beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Ver-
nichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Teile von Waldbeständen mit einer besonders geschützten Art zerstört 
werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Beeinträchti-
gungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funk-
tionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maß-
nahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Na-
turraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Gelbe Schwertlilie wächst auf feuchten bis nassen, meist basenreichen und nährstoffreichen 
humosen Böden an sonnigen bis halbschattigen Standorten an Ufern von Teichen, verschmutzten 
Bächen, an Gräben, im Verlandungsröhricht, in Großseggenrieden und in Sumpfwäldern. Die Gelbe 
Schwertlilie gilt als Phragmitetalia-Kennart. Im Untersuchungsraum findet sie sich auch in Bruch- und 
Sumpfwäldern des Carici elongatae-Alnetum glutinosae.  

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Gelbe Schwertlilie ist in ganz Deutschland und auch in Hessen an geeigneten Standorten ohne 
große Verbreitungslücken verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum wurde die Gelbe Schwertlilie im Teilgebiet „Mörfelden“ nachgewiesen. Ein 
Teil der Vorkommen befindet sich in Bruch- und Sumpfwäldern im FFH-Gebiet "Mark- und Gundwald 
zwischen Rüsselsheim und Walldorf" (siehe Plan G1.VI.7). Flächen dieses Biotoptyps finden sich in 
den südwestlichen Gebietsteilen des FFH-Gebietes, wo die Standorte in Richtung auf die jenseits 
des Gebiets gelegene Gundbachaue zunehmend feuchter werden. Im Bereich der nassesten Aus-
prägungen, die immer nur sehr kleinflächig in die übrigen Bestandsteile eingebettet sind, finden sich 
vereinzelt Nässezeiger wie die Gelbe Schwertlilie. Weitere Vorkommen dieser Art befinden sich im 
Teilgebiet Mörfelden an Gräben und Bächen (Biotoptyp 525 und 5312 nach FORSCHUNGSINSTITUT 
SENCKENBERG 2002), wie z. B. an den oberen Abschnitten des durch die Gundbachwiesen nördlich 
Walldorf fließenden Gundbaches zwischen Okrifteler Straße und Gundhof. Eine genaue Lokalisie-
rung dieser Fundorte liegt allerdings nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben im Teilgebiet Mörfelden Bachabschnitte verändert werden, ist eine Vermeidung 
der Schädigung oder Vernichtung dort vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Neuanlage von Amphibientümpeln (M18) und Umpflanzen (MA 10-1) sowie Aussaat (MA 
9-6) von Saatgut der Individuen, deren Standort gegebenenfalls zerstört wird, in die Uferbereiche 
kann die lokale Population in ihrem derzeitigen Zustand erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Gräben, die von der Gelben Schwertlilie besiedelt sein können, werden durch das geplante 
Vorhaben durch den Umbau der Kläranlage im Erweiterungsbereich verändert. Hierdurch können 
Individuen der Gelben Schwertlilie beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernich-
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tung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Teile von Gräben mit einer besonders geschützten Art zerstört werden, 
so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Beeinträchtigungen 
sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionser-
haltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen 
erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum 
vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3+ 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Sibirische Schwertlilie wächst auf wechselnassen, basenreichen humosen Ton-Böden in spät 
gemähten oder brach gefallenen Streuwiesen (Molinion, Cnidion), in moorigen Wiesen und an Grä-
ben. Im Untersuchungsraum findet sie sich auch in artenreichen Borstgrasrasen der Galium saxatile-
Nardus stricta-Gesellschaft, wobei fraglich ist ob die Art hier nicht angesalbt wurde. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Sibirische Schwertlilie wächst zerstreut vor allem im Osten und Süden von Deutschland. Außer 
Einzelvorkommen im Nordosten des Landes beschränkt sich die Verbreitung der Art in Hessen auf 
die Oberrheinebene. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Sibirische Schwertlilie wurde im Untersuchungsraum im Untersuchungsgebiet Mörfelden nach-
gewiesen. Einzelfunde finden sich auf einem wechselfeuchten Standort am Rande eines Borstgras-
bestandes auf einer offen gehaltenen Waldlichtung (Fraport-Wald östlich der Grohhausschneise, 
siehe Plan G1.VI.7)). Weitere Vorkommen befinden sich im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden 
und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ (siehe Standarddatenbogen und Foto 
bei EBERT & WELZENBACH). Eine genaue Lokalisation dieser Vorkommen liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
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  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Sumpf-Platterbse (Lathyrus palustris) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3+ 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Sumpf-Platterbse wächst in Röhrichten, Großseggenriedern sowie in Moor- und Riedwiesen. Sie 
bevorzugt basenreiche Sumpfhumusböden in sommerwarmen, subkontinentalen Klimalagen und gilt 
als Ordnungscharakterart der Feuchtwiesen (Molinietalia). Sie kann aber auch in Schilf- und Seg-
genröhrichten (Phragmition- bzw. Magnocaricion-Gesellschaften) und in Brenndolden-
Gesellschaften (Cnidion) übergreifen. Dementsprechend kommt die Art im Untersuchungsraum in 
der Sumpfplatterbsen-Brenndoldenwiese (Lathyro palustris-Gratioletum officinalis) vor. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Sumpf-Platterbse kommt vor allem in Ost- und Norddeutschland sowie in der Oberrheinebene, 
entlang der Donau und im Alpenvorland vor. In Hessen beschränken sich die Vorkommen auf die 
Oberrhein- und Untermainebene. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Sumpf-Platterbse ist im Untersuchungsraum im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und 
Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ nachgewiesen worden. Die Art findet sich 
dort an mehreren Stellen im Südwestteil des Gebietes im Lebensraumtyp „Brenndolden Auenwie-
sen“ (EU-Code 6440, siehe Plan G2.VI.1). Der Lebensraumtyp nimmt hier ca. 2 ha Fläche ein. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
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  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Märzenbecher (Leucojum vernum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Märzenbecher wächst vorzugsweise auf sickerfeuchten, nährstoffreichen, humosen, tiefgründi-
gen, lockeren, meist etwas kalkhaltigen Ton- oder Lehmböden. Die Art findet sich in Schluchtwäl-
dern, in Eichen-Hainbuchenwäldern oder auch in Bachauenwäldern. Der Märzenbecher besitzt eine 
starke Fähigkeit, sich an günstigen Standorten wieder zu vermehren. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Märzenbecher ist in Deutschland vor allem südlich des Mittelgebirgsrandes verbreitet. In Hessen 
ist die Art landesweit verbreitet, allerdings gibt es Regionen, wie z. B. der Raum nördlich von Frank-
furt, in denen die Art seltener vorkommt. In der Rhein-Mainebene findet sich die Art bevorzugt süd-
lich des Mains. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Märzenbecher ist im Untersuchungsraum im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüs-
selsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ nachgewiesen worden. Die Art findet sich dort im 
Lebensraumtyp „Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae)“ (EU-Code 91E0, siehe Plan G2.VI.1). Der Lebensraumtyp nimmt hier ca. 48 ha 
ein. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
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  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Österreichischer Lein (Linum austriacum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. e 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Österreichische Lein wächst in Mitteleuropa in lückigen, ruderal beeinflussten Magerrasen, auf 
Böschungen und Dämmen, in Weinbergsbrachen und auch im Gentiano-Koelerietum. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Österreichische Lein ist vor allem in der Mitte von Deutschland verbreitet. In Hessen finden sich 
vereinzelte Vorkommen im Norden, Osten und Süden des Landes. Die Art ist in Hessen ein Neophyt 
mit Etablierungstendenz und ist ursprünglich von Mittel- und Süddeutschland und der Schweiz im 
Westen bis östlich zum Kaspischen Meer, im Süden bis zur Türkei und dem nördlichen Iran; im Nor-
den bis Dänemark verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist der Österreichische Lein im Untersuchungsgebiet Schwanheim nachge-
wiesen worden. Dort finden sich Einzelpflanzen auf der nördlichen Böschung der B 43 zwischen 
Unterschweinstiege und A 5, die vermutlich aus Ansaatmischungen herrühren. Eine genaue Lokali-
sierung der Fundorte liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
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  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Straußenfarn (Matteuccia struthiopteris) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998, ,  BENNERT 1999) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Straußenfarn bevorzugt als Standort Bach- und Flußauenwälder und wächst hier an lichten Stel-
len auf frischen bis feuchten Böden. Die Art gilt als Verbandscharakterart der Hartholzauen und E-
schen-Erlen-Wälder (Alnion incanae = Alno-Ulmion) und hat ihren Schwerpunkt in bachbegleitenden 
Schwarz-Erlen-Galeriewäldern (Stellario nemoretum-Alnetum glutinosae). Der Straußenfarn weist 
ein ausgeprägtes klonales Wachstum auf. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Straußenfarn ist deutschlandweit, mit Schwerpunkten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen, verbreitet, wobei die Vorkommen in der norddeutschen Tiefebene und in Sachsen als 
eingebürgert oder synanthrop einzustufen sind. Indigene Vorkommen finden sich überwiegend in 
den Mittelgebirgen. In Hessen beschränken sich die vereinzelten Vorkommen auf den Norden Osten 
und Süden des Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist der Straußenfarn im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüs-
selsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ nachgewiesen worden. Er kommt dort im Le-
bensraumtyp Auenwäldern mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion incanae, 
Salicion albae; EU-Code 91EO) vor (siehe Plan G2.VI.1). Eine genaue Lokalisierung der Fundorte 
dort liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  
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 Straußenfarn (Matteuccia struthiopteris) 

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Übersehene Traubenhyazinthe (Muscari neglectum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Übersehene Traubenhyazinthe wächst gerne auf mäßig trockenen, mehr oder weniger nährstoff-
reichen, kalkhaltigen Böden vor allem in Weinbaugebieten und an Böschungen. Die Art gilt als Cha-
rakterart der Weinbergslauch-Gesellschaft (Geranio-Allietum). 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Übersehene Traubenhyazinthe gilt als Archaeophyt und ist überwiegend in der Mitte und im Sü-
den Deutschlands verbreitet, wo sie aber z. T. (z. B. in Bayern) über weite Strecken fehlen kann. In 
Hessen finden sich die Vorkommen vor allem im Süden des Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 
Die Übersehene Traubenhyazinthe ist im Untersuchungsraum zerstreut in der CargoCitySüd sowie 
auf den Grünflächen des Parallelbahnsystems nachgewiesen worden. Sie ist vermutlich hier eine 
verwilderte Gartenpflanze, die aus angelegten Grünanlagen herrührt. Eine genaue Lokalisation der 
Fundorte liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Teile der von 
der Übersehenen Traubenhyazinthe besiedelten Grünflächen in der CargoCitySüd und im Parallel-
bahnsystem werden allerdings durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und durch den 
Erweiterungsbereich beansprucht. Eine Vermeidung der Beschädigung oder Vernichtung der dort 
potenziell vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme Kräuterwiesenansaat mit autochthonem Saatgut (M2) innerhalb des Flugha-
fenbereichs werden für die Art geeignete Standortbedingungen geschaffen, so dass die Population 
erhalten bleiben kann. Weitergehende Maßnahmen zur aktiven Verbreitung der Art sollten nicht 
durchgeführt werden, da eine weitere Verbreitung der vermutlich aus Grünanlagen verwilderten Art 
naturschutzfachlich nicht angezeigt ist.  

 3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Lebensräumen die von der Übersehenen Traubenhyazinthe besiedelt werden können, 
werden durch das geplante Vorhaben beansprucht. Dadurch können Individuen dieser Art beschä-
digt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbots-
tatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
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 Übersehene Traubenhyazinthe (Muscari neglectum) 

  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Teile von Lebensräumen einer besonders geschützten Art zerstört 
werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Da es sich bei 
der Übersehenen Traubenhyazinthe allerdings um eine Art handelt, die hier vermutlich verwildert ist 
und sich leicht aus Zwiebeln und vielen Nebenzwiebeln regeneriert, wirken sich die Auswirkungen 
auf den lokalen Bestand nicht wesentlich aus. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Gelbe Narzisse (Narcissus pseudonarcissus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. e 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Gelbe Narzisse wächst ursprünglich in Hainbuchenwäldern und sekundär in montanen Wirt-
schaftswiesen mittlerer Standorte. Sie bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte auf frischen 
Böden. Neuerdings verwildert die Art vor allem in straßenbegleitenden Grünflächen. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Gelbe Narzisse besitzt Vorkommen in ganz Deutschland, wobei sie in Ost- und Süddeutschland 
allerdings über größere Strecken fehlen kann. Die ursprüngliche, autochthone Verbreitung dieser 
west- und südwesteuropäischen Art beschränkte sich in Deutschland allerdings auf die Eifel, das 
Hohe Venn und den Hunsrück. In Hessen besitzt sie nachgewiesen Vorkommen sowohl im Norden 
wie in Mitte als auch im Süden des Landes. Die Art gilt in Hessen als eine nicht einheimische Sippe 
mit Etablierungstendenz. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 
Die Gelbe Narzisse ist im Untersuchungsraum zerstreut in der CargoCitySüd sowie auf den Grünflä-
chen des Parallelbahnsystems nachgewiesen worden. Sie ist vermutlich hier eine verwilderter Gar-
tenpflanzen, die aus angelegten Grünanlagen herrührt. Eine genaue Lokalisation der Fundorte liegt 
nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Teile der von 
der Gelben Narzisse besiedelten Grünflächen in der CargoCitySüd und im Parallelbahnsystem wer-
den allerdings durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und durch den Erweiterungsbe-
reich beansprucht. Eine Vermeidung der Beschädigung oder Vernichtung der dort potenziell vor-
kommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme Kräuterwiesenansaat mit autochthonem Saatgut (M2) innerhalb des Flugha-
fenbereichs werden für die Art geeignete Standortbedingungen geschaffen, so dass die Population 
erhalten bleiben kann. Weitergehende Maßnahmen zur aktiven Verbreitung der Art sollten nicht 
durchgeführt werden, da eine weitere Verbreitung der vermutlich aus Grünanlagen verwilderten Art 
naturschutzfachlich nicht angezeigt ist  

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Lebensräumen die von der Gelben Narzisse besiedelt werden können, werden durch das 
geplante Vorhaben beansprucht. Dadurch können Individuen dieser Art beschädigt oder vernichtet 
werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach 
§ 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 
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Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Teile von Lebensräumen einer besonders geschützten Art zerstört 
werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Da es sich bei 
der Gelben Narzisse allerdings um eine Art handelt, die hier wahrscheinlich verwildert ist und sich 
leicht aus Zwiebeln und durch Selbstaussaat regeneriert, wirken sich die Auswirkungen auf den loka-
len Bestand nicht wesentlich aus. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Gelbe Teichrose ist eine Schwimmblattpflanze nährstoffreicher, eu- bis mesotropher, vorzugs-
weise tiefer Still- und langsam fließender Fließgewässer und gilt als Assoziationskennart des Myri-
ophyllo-Nupharetum. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Gelbe Teichrose ist deutschlandweit verbreitet. In Hessen werden vor allem die niederen Höhen-
lagen besiedelt. In den Mittelgebirgsregionen von Hessen ist die Art seltener oder fehlt ganz. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Gelbe Teichrose ist im Untersuchungsgebiet Kelsterbach und Mörfelden nachgewiesen worden. 
Im Untersuchungsgebiet Kelsterbach befindet sich ein kleines Vorkommen im Main im Staubereich 
der Eddersheimer Schleuse. Im Untersuchungsgebiet Mörfelden ist sie, vermutlich angesalbt, ver-
einzelt an Tümpeln im Gebiet gefunden worden. Nach Literaturangaben kommt die Art auch ange-
salbt im Bereich der RWE-Freileitungstrasse vor (CEZANNE et al. 1990). Eine genaue Lokalisation der 
Fundorte liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben im Teilgebiet Mörfelden auch zwei Tümpel (Biotoptyp 56) beansprucht werden, 
ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Neuanlage von Amphibientümpeln (M18) werden geeignete Standortbedingungen zur 
Ansiedlung dieser Art geschaffen, so dass die lokale Population in ihrem derzeitigen Zustand erhal-
ten bleiben kann. Weitergehende Maßnahmen sollten nicht durchgeführt werden, da diese Art ver-
mutlich im Teilgebiet Mörfelden angesalbt ist und daher eine weitere aktive Verbreitung hier natur-
schutzfachlich nicht angezeigt ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Lebensräume, die von der Gelben Teichrose besiedelt werden können, werden durch das geplante 
Vorhaben beansprucht. Dadurch können Individuen dieser Art beschädigt oder vernichtet werden. 
Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 
2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
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 Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Lebensräume einer besonders geschützten Art zerstört werden, so 
dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Da es sich bei der Gelben 
Teichrose allerdings um eine Art handelt, die hier wahrscheinlich angesalbt worden ist und sich leicht 
regeneriert, wirken sich die Auswirkungen auf den lokalen Bestand nicht wesentlich aus.  

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 2 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998, AHO 2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Bienen-Ragwurz besiedelt Kalk-Magerrasen, Trocken- und Halbtrockenrasen, lichte Eichen-
Kiefern-Bestände sowie Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte. Als Standorte werden 
warme, mäßig trockene (selten wechseltrockene), kalkreiche, milde, humose, lockere Löss- oder 
Kalksteinböden (auch Dolomit) bevorzugt. Die Bienen-Ragwurz gilt als Verbandscharakterart des 
Mesobromion erecti. Auf Grund des riesigen Samenpotentials besiedelt sie potenzielle Wuchsorte 
relativ rasch. Im Untersuchungsraum findet sich die Art in einem Brachypodium pinnatum-Bestand 
(Fiederzwenken-Bestand) eines Gehölzsaumes. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Bienen-Ragwurz ist überwiegend in West-, Südwest und Mitteldeutschland verbreitet. In Hessen 
konzentrieren sich die Nachweise auf den Norden, Osten und Süden des Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Bienen-Ragwurz ist innerhalb des Untersuchungsraumes im Untersuchungsgebiet Kelsterbach 
nachgewiesen worden. Die Art kommt hier am Südrand des Kelsterbacher Waldes in einem kleinen 
Bestand von insgesamt 14 blühenden und einigen weiteren sterilen Exemplaren am Wegrand unter 
der Freileitung nördlich der A 3 vor. Die Art wird auch im Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet 
„Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ aufgeführt. 
Eine genaue Lokalisation der Fundorte liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Teile der für 
die Besiedlung geeigneten Gehölzsäume auf der Freileitungstrasse nördlich der Autobahn A 3 wer-
den durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ beansprucht. Eine Vermeidung der Be-
schädigung oder Vernichtung der dort vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Waldrandaufbau (M1) zwischen Flughafengelände und dem geplanten 
Vorhaben „Landebahn Nordwest“ werden potenzielle Wuchsorte für diese Art zur Verfügung gestellt, 
so dass die lokale Population erhalten bleiben kann. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Standorten, die von der Bienen-Ragwurz besiedelt sein können, werden durch das geplan-
te Vorhaben beansprucht. Dadurch können Individuen der Bienen-Ragwurz beschädigt oder vernich-
tet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach 
§ 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 
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Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben werden Teile von Standorten einer besonders geschützten Art zerstört, so dass 
dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Beeinträchtigungen sind somit 
zwar als erheblich zu werten, können aber bei dieser potenzielle Standorte rasch besiedelnden Art 
durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale 
Population kann durch diese Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beein-
trächtigung der Population im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998, AHO 2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Helm-Knabenkraut besiedelt Kalk-Magerrasen, Trocken- und Halbtrockenrasen, Raine, Bö-
schungen, moorige Wiesen und lichte Gebüsche. Häufig werden auch Sekundärstandorte besiedelt. 
Als Standorte werden mäßig trockene bis wechseltrockene, kalkreiche, milde, humose, tiefgründige 
Löss-, Lehm- und Tonböden bevorzugt. Das Helm-Knabenkraut gilt als Verbandskennart des 
Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti). 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Helm-Knabenkraut ist im Wesentlichen in Süd-, West- und Mitteldeutschland sowie in Branden-
burg verbreitet. In Hessen findet sich die Art vorwiegend im Norden, Osten und Süden des Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist das Helm-Knabenkraut im Untersuchungsgebiet Mörfelden nachgewiesen 
worden. Es handelt sich dabei um einen Einzelfund im Bereich der Startbahn 18-West. Eine genaue 
Lokalisierung des Fundortes liegt nicht vor. Die Art wird auch im Standarddatenbogen zum FFH-
Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ 
aufgeführt. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
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  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Wald-Läusekraut (Pedicularis sylvatica) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3+ 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Wald-Läusekraut besiedelt stau- und sickernasse, zum Teil auch zeitweise überschwemmte, 
mäßig nährstoff- und basenreiche, kalkarme Sumpfhumusböden und findet sich häufig in Flach- und 
Zwischenmooren. Die Art gilt als Verbandskennart des Caricion fuscae. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Wald-Läusekraut ist deutschlandweit verbreitet, wobei es aktuell im Nordosten und Südosten 
größere Verbreitungslücken gibt. In Hessen ist die Art vor allem im Bergland verbreitet, ist aber auch 
in der Rhein-Main-Ebene mehrfach nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist das Wald-Läusekraut im Untersuchungsgebiet Mörfelden nachgewiesen 
worden. Es findet sich dort selten im Bereich der Raunheimer Bruchwiese innerhalb des NSG 
„Mönchbruch“ bzw. des FFH-Gebietes „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwie-
sen von Mörfelden-Walldorf“. Eine genaue Lokalisation der Fundorte liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 
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Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Arznei-Schlüsselblume (Primula veris) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Arznei-Schlüsselblume ist eine Licht liebende Pflanze mäßig trockener, meist kalkreicher, basen-
reicher bis schwach saurer Lehmböden und kommt vor allem in Halbtrockenrasen und mageren 
Glatthaferwiesen sowie in warmen, eichenreichen Waldgesellschaften (Galio-Carpinetum, Quercion 
pubescentis-Gesellschaften, Carici-Fagetum) vor. Im Untersuchungsraum besiedelt die Art neben 
trockenen auch wechselfeuchte Standorte und befindet sich im Waldmeister-Buchenwald (Galio 
odorati-Fagetum), in der Diptam-Saumgesellschaft (Geranio-Dictamnetum), in der Knollenkratzdistel-
Pfeifengraswiese (Cirsio tuberosi-Molinetum), in der Zwergveilchen-Brenndoldenwiese (Cnidio-
Violetum pumilae) und in der Salbei-Glatthaferwiese (Arrhenatheretum elatioris subass. Salvia pra-
tensis). 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Arznei-Schlüsselblume ist außer im Nordwesten in ganz Deutschland verbreitet. In Hessen 
kommt die Art landesweit vor. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist die Art in der ssp. veris in den Untersuchungsgebieten Schwanheim und 
Kelsterbach sowie im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen 
von Mörfelden-Walldorf“ nachgewiesen worden. 

Im Untersuchungsgebiet Schwanheim findet sich die Art vereinzelt im südlichen Saum der Hinkel-
stein-Schneise zwischen Schwanheimer Bahnstraße im Westen und dem Abzweig der Flughafen-
Schnellbahn im Osten (siehe Plan G1.VI.7). 

Im Untersuchungsgebiet Kelsterbach ist die Art als Einzelexemplar adventiv/unbeständig in einer 
Ruderalsituation an der Grube Mitteldorf-Kern nachgewiesen worden. Eine genaue Lokalisierung 
dieses Fundes liegt nicht vor. 

Im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-
Walldorf“ kommt die Art im Südwestteil des Gebietes in den Lebensraumtypen „Pfeifengraswiesen 
auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden“ (EU-Code 6410), „Brenndolden-
Auenwiesen (Cnidion dubii, EU-Code 6440) und „Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus praten-
sis, Sanguisorba officinalis, EU-Code 6510) vor (siehe Plan G2.VI.1). 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
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tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Zungen-Hahnenfuß (Ranunculus lingua) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Zungen-Hahnenfuß findet sich vor allem auf zumindest zeitweise flach überschwemmten, ba-
senreichen, meist kalkarmen, nicht zu nährstoffreichen Schlammböden im Röhricht, in Gräben, in 
Großseggen-Beständen und an Ufern. Die Art ist Licht liebend und gilt als Phragmition-
Verbandscharakterart. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Zungen-Hahnenfuß ist in ganz Deutschland verbreitet, wobei die Mittelgebirgslagen seltener 
besiedelt werden. In Hessen kommt die Art vornehmlich im südlichen Landesteil vor, findet sich aber 
auch vereinzelt in der Nordhälfte des Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Art wird im Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim 
und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ aufgeführt. Eine genaue Lokalisierung der Fundorte liegt 
nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 
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Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Knöllchen-Steinbrech wächst bevorzugt auf mäßig frischen bis feuchten, basenreichen bis mä-
ßig sauren Böden, vorwiegend in mageren Ausbildungen der Glatthafer- (Arrhenatherion) und Gold-
hafer-Wiesen (Polygono-Trisetion) sowie in Halbtrockenrasen. Häufig findet man ihn auch auf mage-
ren Rainen sowie an Waldrändern. Der Knöllchen-Steinbrech gilt als Arrhenatheretalia-
Ordnungscharakterart. Dementsprechend kommt er im Untersuchungsgebiet auch in typischen 
Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris) und in Feldhainsimsen-Glatthaferwiesen (Arrnenathere-
tum elatioris subass. Luzula campestris) vor. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Knöllchen-Steinbrech ist in ganz Deutschland verbreitet, kommt aber in Nordwestdeutschland 
und im Alpenraum deutlich seltener vor. In Hessen ist die Art landesweit verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Knöllchen-Steinbrech kommt im Untersuchungsraum sowohl im Flughafenbereich wie in den 
Untersuchungsgebieten Schwanheim, Kelsterbach und Mörfelden vor. 

Auf dem Flughafengelände konnte von der Art nur ein Fundort im Parallelbahnsystem mit bis 10 
Individuen nachgewiesen werden (siehe Plan G1.VI.7). 

Im Untersuchungsgebiet Schwanheim findet sich die Art sehr selten im Südosten des Untersu-
chungsgebietes, im Saum des Autobahn begleitenden Gehölzes südöstlich des Airbase-Geländes 
(siehe Plan G1.VI.7) 

Im Untersuchungsgebiet Kelsterbach finden sich kleine Einzelvorkommen an der Böschung der S-
Bahn, beim Pumpwerk nördlich der Bundesstraße B 43 und wenige Exemplare auf der Freileitungs-
trasse nördlich der Autobahn A 3. Eine genaue Lokalisation dieser Fundorte liegt nicht vor. 

Im Untersuchungsgebiet Mörfelden ist die Art vereinzelt im Bereich der Gundbachwiesen verbreitet 
(siehe Plan G1.VI.7). Darüber hinaus kommt sie im FFH-Gebiet „Mönchbruch von Mörfelden und 
Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“ im Lebensraumtyp „magere Flachland-
Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, EU-Code 6510) vor (Siehe Plan G2.VI.1).

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Das Vor-
kommen südöstlich der CargoCitySüd liegt allerdings im Bereich der Flächeninanspruchnahme 
durch den Neubau der Zufahrt zum Erweiterungsbereich des Flughafens. Eine Vermeidung der Ver-
nichtung der dort vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

Darüber hinaus können Teile der für die Besiedlung geeigneten Grünlandeinsaaten entlang der Frei-
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leitungstrasse nördlich der Autobahn A 3 durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ be-
ansprucht werden. Eine Vermeidung der Beschädigung oder Vernichtung der dort möglicherweise 
vorkommenden Individuen ist nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme Kräuterwiesenansaat mit autochthonem Saatgut (M2) im Flughafenbereich 
und Umpflanzen (MA 10-3) sowie Aussaat von Saatgut (MA 9-7) der Pflanzen, deren Standort zer-
stört wird, in diese Maßnahmenfläche kann das lokale Vorkommen des Knöllchen-Steinbrechs erhal-
ten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Das Vorkommen südöstlich der CargoCitySüd wird durch das Vorhaben zerstört. Dadurch geht eines 
der nachgewiesenen Vorkommen im Untersuchungsraum verloren. Darüber hinaus werden Teile 
von Standorten des Knöllchen-Steinbrechs durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ bean-
sprucht. Hierdurch können weitere Individuen des Knöllchen-Steinbrechs beschädigt oder vernichtet 
werden. Die Schädigung oder Vernichtung der Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 
(1) Nr. 2 BNatschG dar. Die anderen Vorkommen im Untersuchungsraum werden nicht geschädigt. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben wird ein nachgewiesenes Vorkommen im Untersuchungsraum sowie Teile von 
Standorten einer besonders geschützten Art zerstört. Hierdurch können Individuen beschädigt oder 
vernichtet werden. Die Beeinträchtigungen sind somit als erheblich zu werten, können aber durch die 
konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Populati-
on kann durch diese Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchti-
gung der Population im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 
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5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Krebsschere (Stratiotes aloides) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. e 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3- 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Krebsschere ist eine schwimmende oder untergetaucht wurzelnde Wasserpflanze stehender, 
meist nährstoffreicher, häufig kalkarmer aber basenreicher Gewässer über humosen Schlammbö-
den. Bevorzugt findet sich die Art an Ufern von Seen, Teichen und Tümpeln sowie in windgeschütz-
ten Buchten von Altwassern (in Wassertiefen bis zu 2 m). Die Art gilt als Charakterart des Hydrocha-
ritetum morsus-ranae findet sich im Untersuchungsraum aber auch in der Wasserfeder-Gesellschaft 
(Hottonietum palustris). 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Krebsschere ist vor allem in Nord- und Ostdeutschland verbreitet. Selten und zerstreut findet 
sich die Art auch in Süddeutschland. Das europäische Hauptverbreitungsgebiet lag vermutlich in 
Mittel- und Osteuropa, heute ist die Art überwiegend durch absichtliche anthropogene Einbringung 
auch in West- und Südeuropa weit verbreitet. In Hessen gibt es vereinzelte Nachweise im Norden 
und in der Mitte des Landes sowie im Rhein-Main-Gebiet. Die Art gilt in Hessen als nicht indigene 
Sippe mit Etablierungstendenz. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Art ist im Untersuchungsraum in den Untersuchungsgebieten Schwanheim und Mörfelden sowie 
im FFH-Gebiet „Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit angrenzenden Flächen“ nachge-
wiesen worden. Im Untersuchungsgebiet Schwanheim findet sich ein vermutlich künstlich einge-
brachter Bestand in einem kleinen Tümpel nördlich der Schottenstein-Schneise (siehe Plan G1.VI.7). 
Im Untersuchungsgebiet Mörfelden befindet sich ein einzelner Fundort in einem tieferen Tümpel auf 
der RWE-Freileitungstrasse, wo die Art wahrscheinlich ebenfalls künstlich eingebracht wurde. Eine 
genaue Lokalisierung dieses Fundortes liegt nicht vor. Im FFH-Gebiet „Heidelandschaft westlich 
Mörfelden-Walldorf mit angrenzenden Flächen“ sind Vorkommen im Lebensraumtyp „Natürliche 
eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition“ (siehe Plan 
G2.V.1) festgestellt worden. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 
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Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Eibe (Taxus baccata) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Eibe ist ein Schatten ertragender, im Unterstand von Buchenwäldern, in Linden-Ahornwäldern 
oder an Felsen wachsender Strauch oder Baum. Die frostempfindliche Art wächst bevorzugt auf 
sickerfrischen, basenreichen, locker-humosen Ton- und Lehmböden in luftfeuchter und wintermilder 
Klimalage. Als Lebensräume werden überwiegend Buchen-, Tannen- und Eschenwäldern der sub-
montanen und montanen Stufe besiedelt. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Eibe ist in ganz Deutschland verbreitet, weist aber im Norden größere Verbreitungslücken auf. In 
Hessen ist sie vor allem im Norden und im Süden des Landes verbreitet. Die frostempfindliche Art 
stellt in Mitteleuropa ein Tertiärrelikt dar und wird vielfach als Zierbaum gepflanzt. Nach Angaben 
von FORSCHUNGSINSTITUT SENCKENBERG 2002 ist die Art in der Region des Untersuchungsraumes 
nicht indigen. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist die Eibe in den Untersuchungsgebieten Schwanheim, Kelsterbach und 
Mörfelden nachgewiesen worden. Im Untersuchungsgebiet Schwanheim finden sich im gesamten 
Wald des Untersuchungsgebietes vereinzelt verwilderte Jungpflanzen. Eine genaue Lokalisierung 
dieser Fundorte liegt nicht vor. Nachgewiesen wurde die Art dort auch im FFH-Gebiet „Schwanhei-
mer Wald“ (siehe Plan G2.III.1) in den Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum, 
EU-Code 9110), „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald“ (EU-Code 9160) und „Alte bodensaure Ei-
chenwälder auf Sandebenen“ (EU-Code 9190). 

Im Untersuchungsgebiet Kelsterbach finden sich verwilderte, unbeständige Vorkommen von Jung-
pflanzen im Rüsselsheimer Wald sowie im Kelsterbacherwald. Angepflanzt findet sie sich dort auch 
in Gärten und Anlagen. Genaue Fundortnachweise liegen allerdings nicht vor. 

Im Untersuchungsgebiet Mörfelden ist die Eibe zerstreut in den Wäldern des Gebietes verbreitet. 
Genaue Fundortnachweise liegen auch für dieses Teilgebiet nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben in den Teilgebieten Schwanheim, Kelsterbach und Mörfelden Waldgebiete in 
Anspruch genommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort vorkom-
mender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Entwicklung von strukturreichen Laubwaldbeständen ( M26.1.1 und 
M26.2 im Wald bei Walldorf, Abt. 2140 und 2141 sowie M24.1, Kelsterbacherwald, Abt. 24) werden 
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Standortbedingungen geschaffen, die eine Ansiedlung dieser durch Vögel verbreiteten Art ermögli-
chen. Das Vorkommen im nördlichen und südlichen Untersuchungsraum kann somit erhalten blei-
ben. Eine aktive Umsiedelung dieser Art ist naturschutzfachlich nicht angezeigt, da das betroffene 
Vorkommen wahrscheinlich nicht indigen ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Waldbeständen, die von der Eibe besiedelt sein können, werden durch das geplante Vor-
haben beansprucht. Im Teilgebiet Schwanheim werden im Südteil durch Straßenbaumaßnahmen 
Waldflächen in Anspruch genommen. Im Teilgebiet Kelsterbach gehen durch das Vorhaben „Lande-
bahn Nordwest“ größere Waldbestände verloren. Im Teilgebiet Mörfelden gehen durch den Erweite-
rungsbereich des Flughafens ebenfalls Waldflächen verloren. Im Zuge der Beseitigung der Waldflä-
chen können Individuen der Eibe beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernich-
tung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Teile von Waldbeständen mit einer besonders geschützten Art zerstört 
werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Beeinträchti-
gungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funk-
tionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maß-
nahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Na-
turraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 
 
 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
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Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Langblättrige Ehrenpreis  wächst vereinzelt oder in lockeren Herden auf feuchten bis nassen 
periodisch überfluteten, kalkhaltigen, basischen, mäßig nährstoffreichen Lehm- und Schluffböden, 
z. T. auch auf anmoorigen Böden. Die Art findet sich häufig in Staudengesellschaften mit Mädesüß 
(Filipendula ulmaria) und Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris) und ist gegenüber häufiger Mahd 
empfindlich. Der Langblättrige Ehrenpreis gilt als Kennart des Veronico-Euphorbietum palustris (Fili-
pendulion). Im Untersuchungsraum findet sich die Art aber in den Sumpfplatterbsen-
Brenndoldenwiesen (Lathyro palustris-Gratioletum officinalis) und in den Zwergveilchen-
Brenndoldenwiesen (Cnidio-Violetum pumilum). 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Langblättrige Ehrenpreis ist überwiegend in der nördlichen Hälfte Deutschlands verbreitet. Grö-
ßere Verbreitungsinseln im Süden befinden sich in der Rhein-Main-Ebene und in Bayern. In Hessen 
ist die Art neben einzelnen Vorkommen im Norden (z. B. an Weser und Fulda) hauptsächlich im 
Rhein-Main-Gebiet verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum findet sich die der Langblättrige Ehrenpreis im FFH-Gebiet „Mönchbruch von 
Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf“. Die Art wird für dieses Ge-
biet in der Grunddatenerhebung aufgeführt und dort dem Lebensraumtyp 6440 „Brenndolden-
Auenwiesen (Cnidion dubii)“ zugeordnet (siehe Plan G2.VI.1). Ihre Standorte finden sich im FFH-
Gebiet vor allem im Südwestteil des Gebietes. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
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  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Efeu-Moorglöckchen (Wahlenbergia hederacea) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 1 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 2 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (SEBALD ET AL. 1990-1998) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Efeu-Moorglöckchen besiedelt sicker- und staunasse, kalkarme, mäßig saure und z. T. torfige 
Sumpfhumusböden in wintermild-humider Klimalage. Es findet sich bevorzugt in binsenreichen 
Flach- und Quellmooren, an Gräben und in Torfpolstern aber auch im Erlenbruch. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das atlantisch-westeuropäisch verbreitete Efeu-Moorglöckchen kommt in Deutschland nur sehr sel-
ten vor und findet sich derzeit nur im Westen in den Bundesländern Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Hessen und Baden-Württemberg. In Hessen beschränken sich die wenigen Nachweise 
auf den Süden des Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist das Efeu-Moorglöckchen im Untersuchungsgebiet Mörfelden nachgewie-
sen worden. Die Art ist dort selten, ein Vorkommen mit zahlreichen Pflanzen findet sich an einem 
feuchten Wegrand bzw. Grabenrand an der Spießtränk-Schneise östlich der Startbahn 18-West. 
Eine genaue Lokalisierung des Fundortes liegt nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
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  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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5.3.14 Pilze  

 Grüner Kamm-Porling (Albatrellus cristatus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 2 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der terricol-saprophytisch wachsende Grüne Kamm-Porling besiedelt Laub- und Mischwäldern auf 
mäßig bis deutlich sauren, lehmigen bis sandigen Böden. Als Vegetationstypen werden Buchenwäl-
der (besonders das Luzulo-Fagetum) und Fichten-Tannen-Buchen-Mischwälder bevorzugt, wobei 
Vorkommen unter 300m NN selten sind. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Grüne Kamm-Porling ist in den Mittelgebirgen zerstreut verbreitet, ansonsten selten oder feh-
lend. Die Nachweise in Hessen beschränken sich bisher überwiegend auf den westlichen und südli-
chen Teil des Landes. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Grüne Kamm-Porling ist in der Topographischen Karte (TK) 5918 nachgewiesen worden. Diese 
liegt östlich angrenzend der TK 5916 und 5917 in der sich der Vorhabensbereich befindet. Ein Vor-
kommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Da der Grüne Kamm-Porling eine Art der Mittelgebirgslagen ist und zudem der Biotoptyp der sauren 
Buchenwälder im Bereich der Wirkzonen des Vorhabens nur selten vorkommt ist ein Vorkommen 
der Art innerhalb der Wirkzonen nicht zu erwarten. Eine Schädigung ist daher nicht zu erwarten. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
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  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die potenziellen Vorkommen befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so dass keine 
Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Schaf-Porling (Albatrellus ovinus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der terricol-saprophytisch wachsende Schaf-Porling besiedelt moosige Nadelwälder. Er bevorzugt 
kalkhaltige Böden und findet sich häufig unter Fichten. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Schaf-Porling ist innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes der Fichte häufig und im süd-
deutchen Bergland verbreitet, ansonsten ist die Art selten. In Hessen ist die Art bisher selten im Sü-
den und Westen des Landes nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Schaf-Porling ist in der Topographischen Karte (TK) 5915 nachgewiesen worden. Diese liegt 
westlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich befindet. Ein Vor-
kommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden durch das geplante Vorhaben Fichtenwälder in Anspruch genommen werden, ist eine 
Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen nicht mög-
lich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da 
weiterhin ausreichend Fichtenbestände (im Naturraum standortfremd!) im Untersuchungsraum po-
tenziell für diese Art besiedelbar sind. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Fichtenwäldern die potenziell Vorkommen des Schaf-Porlings aufweisen könnten, werden 
durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich beansprucht. 
Dadurch können Individuen des Schaf-Porlings beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung 
oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
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  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile eines Le-
bensraumes, der potenziell vom Schaf-Porling besiedelt sein kann, zerstört. Da innerhalb des Natur-
raumes auch nach Durchführung des Vorhabens noch ausreichend potenziell besiedelbare Fichten-
bestände vorhanden sind, wirken sich die Auswirkungen auf den regionalen Bestand der Art nicht 
erheblich aus. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine erhebliche Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Kaiserling (Amanita caesarea) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 1 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 1 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Kaiserling ist ein Mykorrhizapilz von Laubbäumen (besonders von Eichen, Buchen und Esska-
stanien) und findet sich daher vor allem in Eichen- und Buchenwäldern. Die Art ist ausgesprochen 
Wärme liebend und findet sich daher nur in wärmebegünstigten Lagen auf stark bis schwach sauren, 
nährstoffarmen Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Kaiserling ist in Mitteleuropa äußerst selten und in Deutschland unstet. In Hessen ist die Art 
bisher überwiegend im Rhein-Main-Gebiet nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Kaiserling ist in der Topographischen Karte (TK) 5918 nachgewiesen worden. Diese liegt östlich 
angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich befindet. Ein Vorkommen 
im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden durch das geplante Vorhaben bodensaure, thermophile Eichenwälder in Anspruch ge-
nommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommen-
der Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9) und der Waldunterpflan-
zung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest werden für 
den Kaiserling geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell vorkom-
mende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von bodensauren, thermophilen Eichenwäldern die potenziell Vorkommen des Kaiserlings auf-
weisen könnten werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweite-
rungsbereich beansprucht. Dadurch können Individuen des Kaiserlings beschädigt oder vernichtet 
werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach 
§ 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
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 Kaiserling (Amanita caesarea) 

  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile eines Le-
bensraumes, der potenziell vom Kaiserling besiedelt sein kann, zerstört. Die Beeinträchtigungen sind 
somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionserhal-
tenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen er-
halten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum 
vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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ARGE BAADER-BOSCH

 Schwarzer Steinpilz (Boletus aereus)  
stellvertretend für Anhänsel-Röhrling (Boletus appendiculatus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 1 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 2 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die beiden therrmophilen Boletus-Arten sind Mykorrhizapilze von Laubbäumen (besonders von Ei-
chen und Buchen) und finden sich daher vor allem in wärmebegünstigten Laub- und Laubmischwäl-
dern (mesophiler Eichenmischwald, Eichen-Trockenwald, Hainsimsen-Buchenwald, Eichen-
Hainbuchenwald, Eschen-Ulmenwald, Buchen-Eichenwald) auf trockenen bis frischen, vorzugsweise 
neutral bis basischen Kalk- und Lehmböden. Der Anhängsel-Röhrling kommt zudem noch häufiger in 
Fichten- und Fichten-Tannenwälder vor. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der beiden Boletus-Arten kommen vereinzelt und relativ selten in Süd- und Mitteldeutschland vor. In 
Hessen sind sie bisher überwiegend im Rhein-Main-Gebiet und im Osten des Landes nachgewiesen 
worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der beiden Boletus-Arten sind in den Topographischen Karten (TK) 5918 und 6018 nachgewiesen 
worden. Diese liegen östlich bzw. südöstlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der 
Vorhabensbereich befindet. Ein Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden durch das geplante Vorhaben Eichenmischwälder, bodensaure, thermophile Eichenwälder 
und bodensaure Buchenwälder in Anspruch genommen werden ist eine Vermeidung der Schädigung 
oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9) und der Waldunterpflan-
zung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest werden für 
die beiden Boletus-Arten geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell 
vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Eichenmischwäldern, bodensauren, thermophilen Eichenwäldern und in geringerem Um-
fang auch von bodensauren Buchenwäldern, die potenziell Vorkommen der beiden Boletus-Arten 
aufweisen könnten, werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweite-
rungsbereich beansprucht. Dadurch können Individuen der beiden Boletus-Arten beschädigt oder 
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 Schwarzer Steinpilz (Boletus aereus)  
stellvertretend für Anhänsel-Röhrling (Boletus appendiculatus) 

vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbe-
stand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell von den beiden Boletus-Arten besiedelt sein können, zerstört. Die Beein-
trächtigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese 
Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im 
Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Arten sind nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Arten 
unersetzliche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Steinpilz (Boletus edulis) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Steinpilz findet sich sowohl in Laub- und Mischwäldern als auch in Nadelwäldern vorzugsweise 
unter Fichten, Kiefern, Birken oder Buchen auf sauren wie auch auf kalkhaltigen Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Steinpilz ist in ganz Deutschland weit verbreitet und häufig und ist auch in Hessen landesweit zu 
finden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Steinpilz ist in den Topographischen Karten (TK) 5917, 5918 und 6018 nachgewiesen worden. 
Da sich in der TK 5917auch Teile des Vorhabensbereiches befinden, ist ein Vorkommen im Unter-
suchungsraum potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden von der Art besiedelbare Waldstandorte in Anspruch genommen werden, ist eine Vermei-
dung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) und der Wald-
unterpflanzung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest 
werden für den Steinpilz geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell 
vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Waldbereichen, die potenziell Vorkommen des Steinpilzes aufweisen könnten, werden 
durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich beansprucht. 
Dadurch können Individuen des Steinpilzes beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder 
Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  
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 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell vom Steinpilz besiedelt sein können, zerstört. Die Beeinträchtigungen 
sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionser-
haltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen 
erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum 
vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius)  
stellvertretend für Trompeten-Pfifferling (Cantharellus tubaeformis) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die beiden Pfifferling-Arten besiedeln Laub- und Nadelwälder auf mäßig trockenen bis frischen, sau-
ren bis neutralen Sand-, Kies und Tonböden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die beiden Pfifferling-Arten sind in Deutschland weit verbreitet und häufig, mancherorts aber auch 
rückläufig. Der Trompeten-Pfifferling kömmt nördlich der Mittelgebirge nur lückig vor. In Hessen sind 
beide Arten landesweit verbreitet. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der beiden Pfifferling-Arten sind in den Topographischen Karten (TK) 5917, 5918 und 6018 nachge-
wiesen worden. Da sich in der TK 5917auch Teile des Vorhabensbereiches befinden, ist ein Vor-
kommen im Untersuchungsraum potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden von den Arten besiedelbare Waldstandorte in Anspruch genommen werden, ist eine Ver-
meidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) und der Wald-
unterpflanzung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest 
werden für die beiden Pfifferling-Arten geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann 
eine potenziell vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Waldbereichen, die potenziell Vorkommen der beiden Pfifferling-Arten aufweisen könnten, 
werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich bean-
sprucht. Dadurch können Individuen dieser Arten beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädi-
gung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 
BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
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 Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius)  
stellvertretend für Trompeten-Pfifferling (Cantharellus tubaeformis) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell von den beiden Pfifferling-Arten besiedelt sein können, zerstört. Die Be-
einträchtigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese 
Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im 
Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Arten sind nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Arten 
unersetzliche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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Grauer Pfifferling (Cantharellus cinereus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Graue Pfifferling ist ein Mykorrhizapilz von Laubbäumen (besonders von Buchen, aber auch von 
Eichen und Hainbuchen) und findet sich daher vor allem in Laub- und Mischwäldern (z. B. mesophi-
ler Eichenmischwald, Eichen-Hainbuchenwald, Orchideen-Buchenwald). Er findet sich vorwiegend 
auf kalkhaltigen, lehmigen und selten auf sauren Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Graue Pfifferling ist in Deutschland selten bis zerstreut und nur gebietsweise häufiger verbreitet. 
In Hessen ist die Art bisher überwiegend im Westen des Landes nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Graue Pfifferling ist in der Topographischen Karte (TK) 6018 nachgewiesen worden. Diese liegt 
südöstlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich befindet. Ein 
Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden Eichenmischwälder in Anspruch genommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung 
oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) und der Wald-
unterpflanzung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest 
werden für den Grauen Pfifferling geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine 
potenziell vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Eichenmischwäldern, die potenziell Vorkommen des Grauen Pfifferlings aufweisen könn-
ten, werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich 
beansprucht. Dadurch können Individuen des Grauen Pfifferlings beschädigt oder vernichtet werden. 
Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 
2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
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Grauer Pfifferling (Cantharellus cinereus) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile eines Le-
bensraumes, der potenziell vom Grauen Pfifferling besiedelt sein kann, zerstört. Die Beeinträchti-
gungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funk-
tionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maß-
nahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Na-
turraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Samt-Pfifferling (Cantharellus friesii) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. D 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 2 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Samt-Pfifferling ist ein Mykorrhizapilz von Laubbäumen (besonders von Buchen) und findet sich 
daher vor allem in Laubwäldern (z. B. bodensaurer Buchenwald, Eichen-Hainbuchenwald). Die Art 
besiedelt meistens frische, nährstoffarme, saure Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Samt-Pfifferling ist in Deutschland vor allem südlich des 51. Breitengrades verbreitet, weiter 
nordwärts werden die Vorkommen sehr lückig und erreichen das norddeutsche Flachland nicht 
mehr. In Hessen ist die Art bisher überwiegend im Westen und Süden des Landes nachgewiesen 
worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Samt-Pfifferling ist in der Topographischen Karte (TK) 5918 nachgewiesen worden. Diese liegt 
östlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich befindet. Ein Vor-
kommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben  im Untersuchungsgebiet Kelsterbach bodensaure Buchenwälder in Anspruch 
genommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkom-
mender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) und der Wald-
unterpflanzung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest 
werden für den Samt-Pfifferling geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine 
potenziell vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von bodensauren Buchenwäldern, die potenziell Vorkommen des Samt-Pfifferlings aufweisen 
könnten werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ beansprucht. Dadurch können 
Individuen dieser Art beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser 
Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
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 Samt-Pfifferling (Cantharellus friesii) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ werden Teile eines Lebensraumes, der potenziell vom 
Samt-Pfifferling besiedelt sein kann, zerstört. Die Beeinträchtigungen sind somit zwar als erheblich 
zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen kom-
pensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen erhalten werden. Weiterge-
hend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Erlen-Grübling (Gyrodon lividus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. R 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Erlen-Grübling ist ein Mykorrhizapilz der Erle und besiedelt überwiegend Erlenbruchwälder und 
bach- bzw. flussbegleitende Auwälder und Ufergehölze mit Erlen. Er ist relativ stickstofftolerant und 
besiedelt vorzugsweise neutrale bis basische, schwere Kalk- und Lehmböden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Erlen-Grübling ist im Alpenvorland gebietsweise nicht selten, sonst ist er in Deutschland sehr 
zerstreut verbreitet und in den meisten Gebieten selten. In Hessen liegen bisher nur vereinzelte 
Nachweise aus dem Süden und Osten des Landes vor. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Erlen-Grübling ist in der Topographischen Karte (TK) 5918 nachgewiesen worden. Diese liegt 
östlich angrenzend der TK 5916 und 5917 in der sich der Vorhabensbereich befindet. Ein Vorkom-
men im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Da der Erlen-Grübling überwiegend Erlenbruchwälder und bach- bzw. flussbegleitende Auwälder 
und Ufergehölze mit Erlen besiedelt und diese Lebensräume innerhalb der Wirkzonen des Vorha-
bens nicht nachgewiesen sind, ist ein Vorkommen dieser Art innerhalb der Wirkzonen nicht zu er-
warten. Eine Schädigung ist daher ebenfalls nicht zu erwarten. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
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 Erlen-Grübling (Gyrodon lividus) 

  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die potenziellen Vorkommen befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so dass keine 
Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main  
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 630 

ARGE BAADER-BOSCH

 Kegeliger Saftling (Hygrocybe conica)  
stellvertretend für Safrangelber Saftling (Hygrocybe persistens) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. D, R 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die beiden heliotrophen Saftling-Arten besiedeln extensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden, Tro-
ckenrasen, Sandrasen, Böschungen und grasige Waldstellen. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der beiden Saftling-Arten sind in Deutschland weit verbreitet und gebietsweise häufig, im Norden 
allerdings seltener. In Hessen sind beide Arten bisher im Westen und Süden des Landes nachge-
wiesen worden, wobei der Safrangelbe Saftling deutlich seltener vorzukommen scheint. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der beiden Saftling-Arten sind in den Topographischen Karten (TK) 5817, 5818 und 5915 nachge-
wiesen worden. Diese liegen westlich bzw. nördlich und nordöstlich angrenzend der TK 5916 und 
5917 in denen sich der Vorhabensbereich befindet. Ein Vorkommen im Untersuchungsraum ist da-
her potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Flughafenbereich durch 
das geplante Vorhaben von den Arten besiedelbare Grünlandstandorte in Anspruch genommen wer-
den, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen 
nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Kräuterwiesenansaat im Flughafenbereich (M 2) und Neuanlage und 
Entwicklung von Sandmagerrasen (Sm) im Teilgebiet Kelsterbach werden für die beiden Saftling-
Arten geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell vorkommende, 
lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von extensiv genutzten Frischwiesen im Flughafenbereich werden durch die Erweiterung des 
Flughafens beansprucht. Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ gehen zudem Borstgrasrasen 
und Teile von Sandtrockenrasen, Borstgrasrasen sowie Mager- und Halbtrockenrasen verloren. Da 
die genannten Lebensräume potenziell Vorkommen der beiden Saftling-Arten aufweisen könnten, ist 
nicht auszuschließen, dass Individuen dieser Arten beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädi-
gung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 
BNatschG dar. 
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 Kegeliger Saftling (Hygrocybe conica)  
stellvertretend für Safrangelber Saftling (Hygrocybe persistens) 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell von den beiden Saftling-Arten besiedelt sein können, zerstört. Die Beein-
trächtigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese 
Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im 
Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Arten sind nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Arten 
unersetzliche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Saftling (Hygrocybe conicoides) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 2 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Saftling Hygrocybe conicoides wächst saprophytisch in Grau- und Weißdünen, aber auch in 
Kalksand-Binnendünen. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Diese Saftling-Art ist in Deutschland fast ausschließlich an der Küste und in der nördlichen Ober-
rheinebene verbreitet. In Hessen ist die Art bisher nur im Rhein-Main-Gebiet nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Saftling Hygrocybe conicoides  ist in der Topographischen Karte (TK) 6017 nachgewiesen wor-
den. Diese liegt südlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich 
befindet. Ein Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben im Untersuchungsgebiet Kelsterbach durch das geplante Vorhaben Sandtrok-
kenrasen in Anspruch genommen werden ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung 
dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Neuanlage und Entwicklung von Sandmagerrasen (Sm) im Teilgebiet 
Kelsterbach werden für die Art geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine 
potenziell vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Sandtrockenrasen, die potenziell Vorkommen dieser Saftling-Art aufweisen könnten wer-
den durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ beansprucht. Dadurch können Individuen 
dieser Art beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen 
stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
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 Saftling (Hygrocybe conicoides) 

  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ werden Teile eines Lebensraumes, der potenziell vom 
Saftling Hygrocybe conicoides besiedelt sein kann, zerstört. Die Beeinträchtigungen sind somit zwar 
als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maß-
nahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen erhalten werden. 
Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Saftling (Hygrocybe helobia) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Saftling Hygrocybe helobia wächst an staunassen, stark sauren, extrem basen- und nähr-
stoffarmen Stellen, z. B. auf Moorböden oder in Sphagnum, in Moorwäldern, Kleinseggensümpfen, 
Zwischenmooren und Torfmoosrasen. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Diese Saftling-Art ist in Deutschland bisher selten gefunden worden und weitlückig verbreitet. In 
Hessen ist die Art bisher nur im Rhein-Main-Gebiet nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Saftling Hygrocybe helobia ist in der Topographischen Karte (TK) 6018 nachgewiesen worden. 
Diese liegt südöstlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich be-
findet. Ein Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Da diese Saftlingsart fast ausschließlich in Mooren, Moorwäldern und Kleinseggensümpfen verbrei-
tet ist und innerhalb der Wirkzonen weder Kleinseggensümpfe noch Bruchwälder, Moore und Moor-
gewässer festgestellt werden konnten, ist ein Vorkommen dieser Art innerhalb der Wirkzonen nicht 
zu erwarten. Eine Schädigung ist daher ebenfalls nicht zu erwarten. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
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 Saftling (Hygrocybe helobia) 

  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die potenziellen Vorkommen befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so dass keine 
Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Kleiner Scharlach-Saftling, Mennigroter Saftling (Hygrocybe miniata) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Kleine Scharlach-Saftling wächst in Zwischen- und Hochmooren, in Staudenfluren, auf moosi-
gen, Kurzgras- und Magerwiesen und Weiden, an Wegen, auf grasigen Böschungen, in Borstgras- 
und Sandrasen sowie in Calluna-Heiden. Er bevorzugt dabei sauerhumose, frische, häufig vernäss-
te, saure und stickstoffarme Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Diese Kleine Scharlach-Saftling ist in Deutschland noch relativ häufig und verbreitet. In Hessen ist 
die Art bisher nur vereinzelt im Westen und Süden des Landes nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Kleine Scharlach-Saftling ist in der Topographischen Karte (TK) 5915 nachgewiesen worden. 
Diese liegt westlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich befin-
det. Ein Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Flughafen- und Erwei-
terungsbereich durch das geplante Vorhaben von dieser Art besiedelbare Grünlandstandorte und 
Heideflächen in Anspruch genommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernich-
tung dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Neuanlage und Entwicklung von Sandmagerrasen (Sm) und Zwerg-
strauchheiden (M 11) im Teilgebiet Kelsterbach werden für die Art geeignete Standortbedingungen 
geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von extensiv genutzten Frischwiesen, Zwergstrauchheiden, Borstgras- und Sandtrockenrasen, 
die potenziell Vorkommen dieser Art aufweisen könnten, werden durch das geplante Vorhaben „Lan-
debahn Nordwest“ und die Flughafenerweiterung beansprucht. Dadurch können Individuen dieser 
Art beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt 
einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
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 Kleiner Scharlach-Saftling, Mennigroter Saftling (Hygrocybe miniata) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und die Erweiterungsflächen werden Teile von Lebens-
räumen, die potenziell vom Kleinen Scharlach-Saftling  besiedelt sein können, zerstört. Die Beein-
trächtigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese 
Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im 
Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Brätling (Lactarius volemus) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. D 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Brätling ist ein Mykorrhizapilz von Laub- (Buche, Eiche, Linde u. a.) sowie Nadelbäumen (Fichte) 
und findet sich daher sowohl in Laub- und Nadelwäldern, vorzugsweise unter Fichten und Buchen. 
Er bevorzugt frische, neutrale bis schwach saure Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Brätling ist in ganz Deutschland verbreitet aber rückläufig. In Süd- und Mitteldeutschland ist er in 
den bodensauren Mittelgebirgen noch relativ stark verbreitet und lokal häufig. In Nord- und Nordost-
deutschland dagegen ist die Art selten bis sehr selten. In Hessen liegen bisher Nachweise vor allem 
aus der Mitte und dem Süden des Landes vor. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Brätling ist in den Topographischen Karten (TK) 5816 und 5817 nachgewiesen worden. Diese 
liegen nördlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich befindet. Ein 
Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben, sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden, von der Art besiedelbare Waldstandorte in Anspruch genommen werden, ist eine Ver-
meidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) und der Wald-
unterpflanzung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest 
werden für den Brätling geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell 
vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Waldbereichen, die potenziell Vorkommen des Brätlings aufweisen könnten, werden durch
das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich beansprucht. Dadurch 
können Individuen des Brätlings beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernich-
tung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
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 Brätling (Lactarius volemus) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell vom Brätling besiedelt sein können, zerstört. Die Beeinträchtigungen 
sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionser-
haltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maßnahmen 
erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Naturraum 
vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Hainbuchen-Rauhfußröhrling (Leccinum griseum) 
stellvertretend für Gelbporiger Rauhfuß (Leccinum nigrescens), Eichen-Rotkappe (Leccinum 
quercinum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. D, 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Hainbuchen-Rauhfußröhrling ist ein Mykorrhizapilz der Hainbuche, wohingegen die beiden an-
deren Arten Mykorrhizapilze der Eiche (selten auch Buche und Hainbuche) sind. Dementsprechend 
werden von diesen Arten Laubwälder (z. B. Eichen-Hainbuchenwälder, mesophile Eichenmischwäl-
der, Eichen-Buchenwälder, Eichen-Birkenwälder und Buchenwälder) besiedelt. Bevorzugte Standor-
te sind neutral bis basische, lehmige Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die aufgeführten Leccinum-Arten sind in Deutschland zerstreut verbreitet. Als Wärme liebendere Art 
ist der Gelbporige Rauhfuß im Norden seltener und im Süden gebietsweise häufiger (z.B. in Franken 
und Baden-Württemberg). In Hessen liegen bisher einzelne Nachweise aller genannten Arten aus 
dem gesamten Landesbereich vor. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der aufgeführten Leccinum-Arten sind in den Topographischen Karten (TK) 5817, 5915, 5918, ,6017 
und 6018 nachgewiesen worden. Diese liegen angrenzend an die TK 5916 und 5917, in denen sich 
der Vorhabensbereich befindet. Ein Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich.

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben, sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden, von den Arten besiedelbare Waldstandorte in Anspruch genommen werden, ist eine Ver-
meidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) und der Wald-
unterpflanzung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder (M 8) im Umfeld der Landebahn Nordwest 
werden für die Arten geeignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell 
vorkommende, lokale Population erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Waldbereichen, wie Eichenwälder, die potenziell Vorkommen der Leccinum-Arten aufwei-
sen könnten, werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbe-
reich beansprucht. Dadurch können Individuen dieser Arten beschädigt oder vernichtet werden. Die 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G1 UVS und LBP – Teil VI 
Ersteller ARGE Baader Konzept GmbH - Bosch & Partner GmbH 
Stand 12.02.2007 641

ARGE BAADER-BOSCH

 Hainbuchen-Rauhfußröhrling (Leccinum griseum) 
stellvertretend für Gelbporiger Rauhfuß (Leccinum nigrescens), Eichen-Rotkappe (Leccinum 
quercinum) 

Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 
BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell von den Leccinum-Arten besiedelt sein können, zerstört. Die Beeinträch-
tigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und 
funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese 
Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im 
Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Gemeiner Birkenpilz (Leccinum scabrum) 
stellvertretend für Espen-Rotkappe (Leccinum rufum), Vielverfärbender Birkenpilz (Leccinum 
variicolor), Birken-Rotkappe (Leccinum quercinum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2, 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die genannten Leccinum-Arten sind Mykorrhizapilze der Birke (selten Zitterpappel). Dementspre-
chend siedeln die Arten unter Birken in Heidelandschaften, an Wald- und Wegrändern sowie in Bir-
kenwäldern. Besiedelt werden in der Regel saure, sandige Böden, wobei der Vielverfärbende Bir-
kenpilz feuchte bis nasse Standorte bevorzugt. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die aufgeführten Leccinum-Arten sind in Deutschland weit verbreitet und gebietsweise noch relativ 
häufig. Die Arten weisen in Hessen landesweit zerstreute Nachweise auf, einzig der Vielverfärbende 
Birkenpilz ist bisher nur vereinzelt in der Mitte und im Süden des Landes nachgewiesen worden. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die aufgeführten Leccinum-Arten sind in den Topographischen Karten (TK) 5816, 5817, 5915, 5917, 
5918, und 6018 nachgewiesen worden. Da sich in der TK 5917auch Teile des Vorhabensbereiches 
befinden und die anderen TK angrenzend liegen ist ein Vorkommen im Untersuchungsraum potenzi-
ell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden durch das geplante Vorhaben von den Arten besiedelbare Waldstandorte in Anspruch 
genommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkom-
mender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) zum Waldrand-
aufbau (M 1) und Waldlichtung (M 4) im Umfeld der Landebahn Nordwest werden für die Arten ge-
eignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell vorkommende, lokale Po-
pulation erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Pionierwäldern und Birkenbeständen, die potenziell Vorkommen der Leccinum-Arten auf-
weisen könnten, werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweite-
rungsbereich beansprucht. Dadurch können Individuen dieser Arten beschädigt oder vernichtet wer-
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 Gemeiner Birkenpilz (Leccinum scabrum) 
stellvertretend für Espen-Rotkappe (Leccinum rufum), Vielverfärbender Birkenpilz (Leccinum 
variicolor), Birken-Rotkappe (Leccinum quercinum) 

den. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) 
Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell von den Leccinum-Arten besiedelt sein können, zerstört. Die Beeinträch-
tigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und 
funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese 
Maßnahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im 
Naturraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Kiefern-Rotkappe (Leccinum vulpinum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 2 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 3 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993,  KRIEGLSTEINER 2000-2003, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Kiefern-Rotkappe ist ein Mykorrhizapilz von Nadelbäumen (Kiefer, Fichte) und findet sich vor-
nehmlich in sandigen Kiefernwäldern, Bergnadelwäldern und in Zwergstrauch-Kiefernwäldern auf 
sauren Böden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die Kiefern-Rotkappe ist in ganz Deutschland zerstreut verbreitet und selten. In Hessen liegen bis-
her einzelne Nachweise aus dem Westen, Osten und Süden des Landes vor. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die Kiefern-Rotkappe ist in der Topographischen Karte (TK) 6018 nachgewiesen worden. Diese liegt 
südöstlich angrenzend der TK 5916 und 5917, in denen sich der Vorhabensbereich befindet. Ein 
Vorkommen im Untersuchungsraum ist daher potenziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden durch das geplante Vorhaben von der Art besiedelbare Waldstandorte in Anspruch ge-
nommen werden ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommen-
der Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da 
weiterhin ausreichend Kiefern- und Fichtenbestände im Untersuchungsraum potenziell für diese Art 
besiedelbar sind. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Waldbereichen, die potenziell Vorkommen der Kiefern-Rotkappe aufweisen könnten, wer-
den durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich bean-
sprucht. Dadurch können Individuen dieser Art beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung 
oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
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 Kiefern-Rotkappe (Leccinum vulpinum) 

  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell von der Kiefern-Rotkappe besiedelt sein können, zerstört. Da innerhalb 
des Naturraumes auch nach Durchführung des Vorhabens noch ausreichend potenziell besiedelbare 
Kiefern- und Fichtenbestände vorhanden sind, wirken sich die Auswirkungen auf den regionalen 
Bestand der Art nicht erheblich aus. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine erhebliche Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Spitz-Morchel (Morchella elata) 
stellvertretend für Speisemorchel (Morchella esculenta), Käppchen-Morchel (Morchella gigas)

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 3 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.  

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993, RYMAN ET HOLMASEN  1992  

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die genannten Morcheln sind bodenbewohnende Saprophyten, die überwiegend in Laub- und 
Mischwäldern Gebüschen, Parkanlagen und Gärten wachsen. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Die aufgeführten Morcheln sind in Deutschland weit verbreitet und gebietsweise noch relativ häufig. 
Die Arten weisen in Hessen landesweit zerstreute Nachweise auf. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Die aufgeführten Morcheln sind in den Topographischen Karten (TK) 5817, 5818, 5915, 5917, 5918, 
6017 und 6018 nachgewiesen worden. Da sich in der TK 5917 auch Teile des Vorhabensbereiches 
befinden und die anderen TK angrenzend liegen, ist ein Vorkommen im Untersuchungsraum poten-
ziell möglich. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben, sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden, von den Arten besiedelbare Waldstandorte oder Grünflächen in Anspruch genommen 
werden, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort potenziell vorkommender Indivi-
duen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zum Bestandsumbau in naturnahen Laubwald (M 9, M 25.1) zum Waldrand-
aufbau (M 1) und Waldlichtung (M 4) im Umfeld der Landebahn Nordwest werden für die Arten ge-
eignete Standortbedingungen geschaffen. Hierdurch kann eine potenziell vorkommende, lokale Po-
pulation erhalten bleiben. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Laubwäldern und Grünflächen, wie z. B. Gärten, die potenziell Vorkommen der Morcheln
aufweisen könnten, werden durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweite-
rungsbereich beansprucht. Dadurch können Individuen dieser Arten beschädigt oder vernichtet wer-
den. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) 
Nr. 2 BNatschG dar. 
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 Spitz-Morchel (Morchella elata) 
stellvertretend für Speisemorchel (Morchella esculenta), Käppchen-Morchel (Morchella gigas)

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und den Erweiterungsbereich werden Teile von Le-
bensräumen, die potenziell von den Morcheln besiedelt sein können, zerstört. Die Beeinträchtigun-
gen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funkti-
onserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maß-
nahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Na-
turraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main  
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 648 

ARGE BAADER-BOSCH

 Sommer-Trüffel (Tuber aestivum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 1 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (DÄHNCKE 2001, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MYKOLOGIE ET NATURSCHUTZBUND 
DEUTSCHLAND 1992,  GERHARDT  1997, KRIEGLSTEINER 1991-1993, RYMAN ET HOLMASEN  1992) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Sommer-Trüffel ist ein hypogäisch wachsender Mykorrhizapilz von Laubbäumen (vorwiegend 
Buchen, Eichen, Hainbuchen und Hasel) und besiedelt überwiegend Laubwälder mit Buchen und 
Eichen auf Kalkböden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Der Sommer-Trüffel ist in Deutschland sehr zerstreut verbreitet und selten. In Hessen liegen bisher 
nur vereinzelte Nachweise aus dem Süden und Westen des Landes vor. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Der Sommer-Trüffel ist in der Topographischen Karte (TK) 5915 nachgewiesen worden. Diese liegt 
westlich angrenzend der TK 5916 und 5917 in der sich der Vorhabensbereich befindet. Die Art be-
siedelt zwar den im Untersuchungsraum selten vorkommenden Typus von Laubwäldern auf Kalkbo-
den, so dass ein Vorkommen hier relativ unwahrscheinlich aber dennoch potenziell möglich ist. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Von seinen Standortansprüchen ist davon auszugehen, dass der Sommer-Trüffel im Untersuchungs-
raum nur Buchenwälder mittlerer bis basenreicher Standorte und Eichen-Hainbuchenwälder besie-
deln würde. Da diese Waldtypen innerhalb der Wirkzonen des Vorhabens nicht nachgewiesen sind, 
ist ein Vorkommen dieser Art innerhalb der Wirkzonen nicht zu erwarten. Eine Schädigung ist daher 
ebenfalls nicht zu erwarten. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
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 Sommer-Trüffel (Tuber aestivum) 

  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die potenziellen Vorkommen befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so dass keine 
Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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5.3.15 Flechten  

 Cladonia spec. 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat.  
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (WIRTH 1995, WIRTH ET DÜLL. 2000) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Neben Nachweisen determinierter Cladonia-Arten sind auch unbestimmte Cladonia-Arten nachge-
wiesen worden. Ein Vorkommen von Arten der Untergattung Cladina ist daher nicht auszuschließen. 
Die Arten dieser Untergattung wachsen u. a. in Sandtrockenrasen, Heiden und lichten Wäldern. Die 
unbestimmten Arten sind ebenso in Sandtrockenrasen (z. T. ruderal beeinflusst), in Zwergstrauch-
heiden und in Eichenwäldern gefunden worden. An Pflanzengesellschaften werden im Untersu-
chungsraum u. a. die Frühlingsspark-Silbergrasflur (Spergulo-Corynephoretum), die Gesellschaft 
des Frühen Schmielenhafers (Airetum praecocis), die Festuca ovina-Koeleria-Corynephoretum-
Derivatgesellschaft, die Heideginster-Dominanzgesellschaft (Genisto pilolsae-Dominanzgesellschaft) 
und die Pionierflur des Kleinen Sauerampfers (Nardo-Callunetea-Koelerio-Corynephoretea-
Pioniergesellschaft) besiedelt. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Da keine Artbestimmung vorliegt ist eine differenzierte Aussage zur Verbreitung nicht möglich. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum sind unbestimmte Cladonia-Arten in den Teilgebieten  Schwanheim und 
Kelsterbach sowie im Flughafenbereich nachgewiesen worden (siehe Plan G1.VI.7). Die Nachweise 
finden sich im Teilgebiet Schwanheim an der Bundesstraße B43 und an der Lärchenschneise. Im 
Kelsterbacher Wald befinden sich erfasste Vorkommen im Bereich des Umspannwerkes. Im Flugha-
fenbereich liegen die Nachweise im Erweiterungsbereich des Flughafens, im Parallelbahnsystem, 
am südlichen Rand des Parallelbahnsystems und am westlichen Rand des Flughafengeländes. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ im Bereich des Umspannwerkes sowie im Flughafenbe-
reich Vorkommen verloren gehen, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort vor-
kommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Neuanlage von Zwergstrauchheiden (M 11) im Teilgebiet Kelsterbach 
und Umsetzen der Individuen (MA 10-6), deren Standort zerstört wird, in die entsprechenden Maß-
nahmenflächen, können Populationen von Cladonia-Arten in ihrem derzeitigen Zustand erhalten 
werden. 
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3.3 Prognose und Bewertung 

Nachgewiesene Vorkommen gehen durch das geplante Vorhaben „Landebahn Nordwest“ sowie im 
Flughafenbereich verloren. Im Bereich des Umspannwerkes werden Sandtrockenrasen mit Vor-
kommen unbestimmter Cladonia-Arten beansprucht. Im Flughafenbereich werden durch die Erweite-
rungsmaßnahmen Vorkommen im südlichen Flughafenbereich beansprucht. Die Schädigung oder 
Vernichtung der dort vorkommenden Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 
BNatschG dar.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben „Landebahn Nordwest“ und die Erweiterung des Flughafens werden Vorkom-
men und Biotope, die von den unbestimmten Cladonia-Arten besiedelt werden zerstört, so dass da-
bei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Beeinträchtigungen sind somit 
zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funktionserhaltenden 
Maßnahmen kompensiert werden. Die lokalen Populationen können durch diese Maßnahmen erhal-
ten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Populationen im Naturraum 
vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Arten sind nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Arten 
unersetzliche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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5.3.16 Moose 

 Gewöhnliches Weißmoos (Leucobryum glaucum) 
stellvertretend für  Wacholderblättriges Weißmoos (Leucobryum juniperoideum) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat.V, D 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (NEBEL ET PHILIPPI 2000-2005, DOERPINGHAUS ET. AL. 2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Weißmoos besiedelt vor allem saure, nährstoffarme Rohhumusstandorte in Lichten Laub- und 
Nadelwäldern wie z. B. in trockenen Eichen- und Kiefernwäldern. Dementsprechend finden sich die 
beiden Arten im Untersuchungsraum auch im Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) und im 
Betulo pendulae-Quercetum. Das polsterförmig wachsende Laubmoos kommt aber auch am Rande 
von Blockhalden und in Heiden und Mooren vor. Das Weißmoos ist kalkempfindlich. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Gewöhnliche Weißmoos ist in Deutschland mäßig häufig, in Berglagen häufiger, und kommt in 
allen Bundesländern vor. Das Wacholderblättrige Weißmoos kommt insgesamt seltener vor. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist das Gewöhnliche Weißmoos in den Teilgebieten Schwanheim, und Mör-
felden nachgewiesen worden (siehe Plan G1.VI.7). Für das FFH-Gebiet „Schwanheimer Wald“ ist 
die Art im Lebensraumtyp 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen“ nachgewiesen 
worden (siehe Plan G2.III.1). Dieser Lebensraumtyp nimmt dort etwa 130 ha ein. Für das FFH-
Gebiet „Kelsterbacher Wald“ werden beide Arten für den Lebensraumtyp 9110 „Hainsimsen-
Buchenwald“ angegeben (siehe Plan G2.II.1). Dieser Lebensraumtyp nimmt dort etwa eine Fläche 
von 30 ha ein. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben im FFH-Gebiet „Kelsterbacher Wald“ große Teile des Lebensraumtyps 9190 
„Hainsimsen-Buchenwald“ in Anspruch genommen werden, ist eine Vermeidung der Schädigung 
oder Vernichtung dort vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahmen zur Entwicklung von strukturreichen Laubwaldbeständen (M24.1, Kelsterba-
cherwald, Abt. 24) und  Umsetzen der Individuen, deren Standort gegebenenfalls zerstört wird, in die 
entsprechenden Maßnahmenflächen (MA 10-4) kann die Population der Weißmoose in ihrem derzei-
tigen Zustand erhalten werden. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Teile von Waldbeständen, die vom Weißmoos besiedelt sein können, werden durch das geplante 
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Vorhaben beansprucht. Im Teilgebiet Kelsterbach gehen durch das Vorhaben „Landebahn Nord-
west“ Waldbestände des Lebensraumtyps 9110 „Hainsimsen-Buchenwald“, in dem das Weißmoos 
nachgewiesen worden ist, verloren. Im Zuge der Beseitigung der Waldflächen können Individuen 
vom Weißmoos beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Indivi-
duen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Teile von Waldbeständen mit besonders geschützten Arten zerstört 
werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Beeinträchti-
gungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden und funk-
tionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Die lokale Population kann durch diese Maß-
nahmen erhalten werden. Weitergehend kann dadurch eine Beeinträchtigung der Population im Na-
turraum vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Arten sind nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Arten 
unersetzliche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Trügerisches Torfmoos (Sphagnum fallax) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (NEBEL ET PHILIPPI 2000-2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Trügerische Torfmoos besiedelt dauerfeuchte bis nasse Standorte auf Torf. Es findet sich in 
verschiedenen Moortypen und Bruchwäldern, häufig im Caricion nigrae, aber auch in Scheuchzerie-
talia Gesellschaften und in minerotraphenten Ausbildungen des Sphagnetum magellanici. Im Unter-
suchungsraum ist es in der Zwergbinsenflur (Juncus bulbosus-Gesellschaft) von Stillgewässern fest-
gestellt worden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Trügerische Torfmoos gehört zu den häufigsten und am weitesten verbreiteten Torfmoosarten in 
Deutschland. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist das Trügerische Torfmoos im FFH-Gebiet „Heidelandschaft westlich Mör-
felden-Walldorf mit angrenzenden Flächen“ im Lebensraumtyp 3110 „ Oligo- bis mesotrophe basen-
arme Stillgewässer mit Vegetation der Littorelletalia“ nachgewiesen worden (siehe Plan G2.V.1). Als 
weit verbreitete Art können Individuen aber an allen oligotrophen und mesotrophen Tümpeln und 
temporären Gewässern im Untersuchungsraum auftreten. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben, sowohl im Untersuchungsgebiet Kelsterbach als auch im Untersuchungsgebiet 
Mörfelden, Biotope der Tümpel und temporären Gewässer in Anspruch genommen werden, ist eine 
Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung dort vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme der Neuanlage von Amphibientümpeln (M18) und Umsetzen der Individuen 
(MA 10-5), deren Standort möglicherweise zerstört wird, an den Rand der Tümpel kann die Populati-
on des Trügerischen Torfmooses im Untersuchungsraum in ihrem derzeitigen Zustand erhalten wer-
den. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Tümpel und temporäre Gewässer, die vom Trügerischen Torfmoos besiedelt sein können, werden 
durch das geplante Vorhaben beansprucht. Im Zuge der Beseitigung dieser Biotope können Indivi-
duen vom Trügerischen Torfmoos beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernich-
tung dieser Individuen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar.  

 

Schädigungstatbestände  
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 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Tümpel und temporäre Gewässer mit einer besonders geschützten Art 
zerstört werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Be-
einträchtigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Eine Beeinträchtigung der Population 
im Naturraum kann dadurch vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Sumpf-Torfmoos (Sphagnum palustre) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (NEBEL ET PHILIPPI 2000-2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Das Sumpf-Torfmoos ist in mesotrophen bis schwach eutrophen, z. T. auch stärker schattigen bis 
vollbesonnten, dauerfeuchten Bereichen zu finden. Die Art kommt an den Rändern von Bachober-
läufen, in Gräben, in mesotrophen Birken- und Erlenbrüchen und in feuchten anmoorigen Nadelwäl-
dern vor. Im Untersuchungsraum ist das Sumpf-Torfmoos in Bruch- und Sumpfwäldern gefunden 
worden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Das Sumpf-Torfmoos gehört zu den häufigsten Torfmoosarten in Deutschland. In allen Flächenbun-
desländern ist die Art mit einer hohen Zahl von Vorkommen vertreten. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum ist das Sumpf-Torfmoos im Biotoptyp „Bruch- und Sumpfwälder“ nachgewie-
sen worden. Genaue Fundortnachweise liegen allerdings nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Da keine Schädigungen zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen sind nicht erforderlich, da keine Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten ist. 

3.3 Prognose und Bewertung 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum sind im Biotoptyp „Bruch- und Sumpfwälder“ nachgewiesen 
worden. Dieser Biotoptyp findet sich nur im südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes Mörfelden 
und damit außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so dass keine Schädigung zu erwarten ist. 

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 
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Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Die Vorkommen im Untersuchungsraum befinden sich außerhalb der beeinträchtigten Bereiche, so 
dass keine Auswirkungen auf die Population im Naturraum zu erwarten sind. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes sind nicht erforder-
lich, da keine Beeinträchtigung der Art zu erwarten ist. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Art ist nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Art unersetz-
liche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 
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 Torfmoose (Sphagnum spec.) 

1. Schutzstatus 

  Anhang A EG-VO 338/97   Anl. 1, Sp. 2 BArtSchV  RL Hessen, Kat. 
  Anhang B EG-VO 338/97  Anl. 1, Sp. 3 BArtSchV  RL D, Kat. 

  streng geschützt   besonders geschützt  

2.  Charakterisierung (NEBEL ET PHILIPPI 2000-2005) 

2.1  Allg. Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Im Untersuchungsraum sind im Schilfröhricht sowie in Feuchtbrachen und Hochstaudenfluren mit 
Pfeifengrasdominanz nicht bestimmte Torfmoos-Arten nachgewiesen worden. 

2.2  Verbreitung in Deutschland / in Hessen 

Da keine Artbestimmung vorliegt, ist eine differenzierte Aussage zur Verbreitung nicht möglich. 

2.3  Verbreitung im Untersuchungsraum 

   nachgewiesen    potenziell möglich 

Im Untersuchungsraum sind Torfmoos-Arten im Schilfröhricht sowie in Feuchtbrachen und Hoch-
staudenfluren mit Pfeifengrasdominanz, allerdings nur im Untersuchungsgebiet Mörfelden (z. B. 
südlich der Startbahn 18-West), nachgewiesen worden. Genaue Fundortnachweise liegen nicht vor. 

3.  Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 42 BNatSchG 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine vorhabensbezogene Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 4 beschrieben. Da durch das 
geplante Vorhaben im Untersuchungsgebiet Mörfelden Biotope der Tümpel und temporären Gewäs-
ser in Anspruch genommen werden, die möglicherweise für die Besiedlung von Sphagnum-Arten 
geeignete Vegetationsbestände aufweisen, ist eine Vermeidung der Schädigung oder Vernichtung 
dort vorkommender Individuen nicht möglich. 

3.2 Weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen 

Durch die Maßnahme der Neuanlage von Amphibientümpeln (M18) und Umsetzen der Individuen 
(MA 10-5), deren Standort möglicherweise zerstört wird, an den Rand der Tümpel können Popula-
tionen von Torfmoos-Arten im Untersuchungsraum in ihrem derzeitigen Zustand erhalten werden.  

3.3 Prognose und Bewertung 

Tümpel und temporäre Gewässer, die von Torfmoos-Arten besiedelt sein können, werden durch das 
geplante Vorhaben beansprucht. Im Zuge der Beseitigung dieser Biotope können Individuen von 
Torfmoos-Arten beschädigt oder vernichtet werden. Die Schädigung oder Vernichtung dieser Indivi-
duen stellt einen Verbotstatbestand nach § 42 (1) Nr. 2 BNatschG dar.  

Schädigungstatbestände  
 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Tiere 
  Fang, Verletzung, Tötung  
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Nist- und Brutstätten oder ihrer Entwicklungsformen  
  (während der Fortpflanzungsperiode) 
  Entnahme, Schädigung, Zerstörung der Wohn- oder Zufluchtstätten  

 für besonders und streng geschützte Arten wild lebender Pflanzen 
  Abschneiden, Abpflücken, Aus- oder Abreißen, Ausgraben, Beschädigen oder Vernichten   
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 Torfmoose (Sphagnum spec.) 

  von wildlebenden Pflanzen, Teilen oder Entwicklungsformen 
  Beeinträchtigung oder Zerstörung der Standorte durch Aufsuchen, Fotografieren oder Filmen oder  
  ähnliche Handlungen 

Störungstatbestände  
 für streng geschützte Arten wild lebender Tiere und europäische Vogelarten 
  Störung (durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen) an ihren  
  Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 

  Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich         Keine Befreiung erforderlich 

4. Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Art insgesamt 

4.1 Prognose und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben können Tümpel und temporäre Gewässer mit besonders geschützten Arten 
zerstört werden, so dass dabei auch Individuen beschädigt oder vernichtet werden können. Die Be-
einträchtigungen sind somit zwar als erheblich zu werten, können aber durch die konfliktmindernden 
und funktionserhaltenden Maßnahmen kompensiert werden. Eine Beeinträchtigung betroffener Po-
pulationen im Naturraum kann dadurch vermieden werden. 

4.2 Weitergehende Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 
Unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der konfliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnah-
men (siehe 3.2) sind keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes erforderlich. 

5. Zerstörung von unersetzlichen Biotopen streng geschützter Arten im Sinne des § 19 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

Die Arten sind nicht streng geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Für diese Arten 
unersetzliche Biotope im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG werden daher nicht zerstört. 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main  
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 660 

ARGE BAADER-BOSCH

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G1 UVS und LBP – Teil VI 
Ersteller ARGE Baader Konzept GmbH - Bosch & Partner GmbH 
Stand 12.02.2007 661

ARGE BAADER-BOSCH

6 Darstellung der Befreiungserfordernisse 

Hinsichtlich der Arten, für die die artbezogene Prüfung der Schädigungs- und Stö-
rungsverbote ergeben hat, dass Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG erfüllt 
werden, kann das Vorhaben nur zugelassen werden, wenn eine Befreiung von den 
Verboten gemäß § 62 BNatSchG erteilt werden kann. In Bezug auf das Vorhaben 
ist der Tatbestand in § 62 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG relevant, der eine Befreiung im 
Einzelfall erlaubt, wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls dies erfordern. 
Dabei dürfen die Artikel 12, 13 und 16 der FFH-RL oder die Artikel 5 bis 7 und 9 
VS-RL nicht entgegenstehen.  

Für Arten, für die eine Befreiung notwendig ist, müssen für das Vorhaben zunächst 
überwiegende Gründe des Gemeinwohls dargelegt werden. Überwiegende Gründe 
des Gemeinwohls nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG setzen voraus, dass ein Sach-
verhalt vorliegt, der sich vom gesetzlich geregelten Tatbestand durch das Merkmal 
der Atypik abhebt. Durch den Hinweis auf das Gemeinwohl hat der Gesetzgeber 
klargestellt, dass in die bilanzierende Betrachtung zugunsten einer Ausnahme nur 
Gründe des öffentlichen Interesses und nicht private Belange eingestellt werden 
dürfen (BVerwG, Beschluss vom 20.2.2002 – 4 B 12.02).  

Hinsichtlich der im Rahmen der Abwägungsentscheidung nach § 62 BNatSchG 
vorzunehmenden Gewichtung der unterschiedlichen Belange sind unter anderem 
die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege gemäß § 1 BNatSchG zu berück-
sichtigen. Durch die Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen sowie konflikt-
mindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen werden die Beeinträchtigungen 
auf die spezifische Art bzw. Population vermieden, so dass den Zielen von Natur-
schutz und Landschaftspflege entsprochen wird. Auch nach LOUIS (2006) können 
die Gründe des Gemeinwohls im Rahmen der Abwägungsentscheidung umso mehr 
überwiegen, desto umfangreicher Maßnahmen vorgesehen sind, die mögliche Be-
einträchtigungen verhindern können.  

Bezüglich der Darlegung der Gründe des überwiegenden Gemeinwohls wird auf die 
Vorhabensbegründung sowie die Zielsetzung des Vorhabens verwiesen (siehe 
Band A2 sowie Kap. 6.1.2). 

Zusätzlich sind – je nach Schutzstatus der betroffenen Art – spezifische Befrei-
ungsvoraussetzungen darzulegen. Diese werden im Folgenden behandelt. 

6.1 Arten nach Anhang IV FFH-RL 

Für die geschützten Arten nach Anhang IV FFH-RL, für die in Kap. 5 das Eintreten 
der Schädigungs- und Störungsverbote gemäß § 42 BNatSchG prognostiziert wur-
de, ist eine Befreiung gemäß § 62 BNatSchG zu erteilen. Sind neben den Verboten 
des § 42 BNatSchG Verbote gemäß Art. 12 bzw. 13 FFH-RL betroffen, sind zusätz-
lich zu den Befreiungsvoraussetzungen nach § 62 BNatSchG die Voraussetzungen 
des Art. 16 FFH-RL zu prüfen (vgl. Tab. 6-1).  
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Tab. 6-1: Geschützte Arten nach Anhang IV FFH-RL, für die eine Befreiung gemäß § 62 
BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 

Fledermäuse  

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 

Myotis myotis Großes Mausohr 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 

Plecotus auritus Braunes Langohr 

Säugetiere  

Muscardinus avellanarius   Haselmaus   

Amphibien  

Bufo calamita   Kreuzkröte   

Hyla arborea Laubfrosch 

Rana dalmatina   Springfrosch   

Rana lessonae   Kleiner Wasserfrosch   

Triturus cristatus Kammmolch 

Reptilien  

Coronella austriaca   Schlingnatter   

Lacerta agilis   Zauneidechse   

Zamenis longissima Äskulapnatter 

 

Nach Art. 16 FFH-RL ist die Befreiung daran geknüpft,  

• dass es keine anderweitige, zufrieden stellende Lösung gibt, 
• dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen und 
• dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsge-

biet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen 
Erhaltungszustand verweilen können. 

 
Die spezifischen Tatbestandsvoraussetzungen des Abweichungsverfahrens des 
Art. 16 FFH-RL werden im Folgenden dargelegt. 
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Für die nach Art. 12 und 13 FFH-RL betroffenen Arten des Anhang IV FFH-RL ist 
gemäß Art. 16 FFH-RL darzulegen, dass nach Durchführung von geeigneten Maß-
nahmen der günstige Erhaltungszustand der Population im betroffenen Raum trotz 
Eingriff weiterhin gegeben ist. Weiterhin dürfen keine anderweitig zufrieden stellen-
den Lösungen gegeben sein und es muss nachgewiesen werden, dass andere 
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt, für das 
Vorhaben sprechen.  

6.1.1 Sicherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes  

Die geeigneten Maßnahmen zur Sicherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes werden in den artbezogenen Formblättern in Kap. 5 dargelegt. Die Ent-
wicklung der Maßnahmen erfolgte hinsichtlich ausgewählter Leitarten. Diesen Leit-
arten wurden die einzelnen Arten der Artenschutz-VS - sofern möglich - zugeord-
net. Die Leitarten decken die Ansprüche der ihnen zugeordneten Arten hinsichtlich 
Ökologie und Habitatbedingungen mit ab, so dass für die Populationen der Arten 
einer Gruppe der günstige Erhaltungszustand gewährleistet werden kann. Für Ar-
ten, die keiner Leitart zugeordnet werden können, werden individuelle Maßnahmen 
entwickelt. Die in den Formblättern beschriebenen Maßnahmen werden in den 
Maßnahmenblättern des LBP ausführlich dargestellt und dokumentiert (ausführliche 
Angaben zur Maßnahmenzuordnung im LBP vgl. Kap. 6.4). So werden bspw. ne-
ben einer ausführlichen Beschreibung der Maßnahme auch Angaben zum Zeit-
punkt der Durchführung der Maßnahmen gemacht.  

Für die in der Tab. 6-1 aufgeführten Arten sind in den jeweiligen Formblättern art-
bezogene Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Population der jeweiligen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet vorgesehe-
nen. Die Tatbestandsvoraussetzung des Art. 16 FFH-RL kann somit als erfüllt an-
gesehen werden. 

6.1.2 Prüfung anderweitiger zufrieden stellender Lösungen 

Gemäß Art. 16 FFH-RL ist nachzuweisen, dass keine anderweitig zufrieden stel-
lenden Lösungen hinsichtlich des geplanten Vorhabens vorhanden sind. 

Die Vorhabenträgerin weist mit der Konfigurationsanalyse (vgl. Band A3) nach, 
dass neben der Vorzugsvariante Landebahn Nordwest lediglich die Landebahn 
Nordost und die Start- und Landebahn Süd als mögliche Alternativen (Bahnvari-
ante) einzustufen sind. Die Betrachtung erfolgte im Rahmen eines zweistufigen 
Auswahlprozesses auf der Basis definierter Bewertungskriterien. Die betrachteten 
Alternativen wurden auf dem der Fortentwicklung Rechnung tragenden gleichen 
Planungs- und Erkenntnisstand beurteilt. 

Für den Ausbaubereich Süd wird im Planteil B4.2 dargestellt, dass es keine Alter-
native gibt, mit welcher der vom Vorhaben verfolgte Zweck überhaupt erreicht wer-
den könnte. Der Ausbaubereich Süd stellt sich somit als in der Struktur der funktio-
nalen Flächenzuordnung alternativlos dar (siehe Planteil B4.2). Die variantenunab-
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hängige Betriebsflächenerweiterung des Flughafens wurde ebenfalls dahingehend 
optimiert, den Flächenverbrauch im Ausbaubereich Süd zu minimieren. 

Auch aus artenschutzrechtlicher Sicht wird somit hier ein Alternativenvergleich aus-
schließlich für die genannten beiden Bahnvarianten Süd und Nordost im Vergleich 
zur Landebahn Nordwest durchgeführt. Dieser Alternativenvergleich erfolgt in drei 
Schritten: 

1. Gegenüberstellung der drei Bahnvarianten in Bezug auf die Betroffenheit von 
Anhang IV-Arten, 

2. Verknüpfung zu den Ergebnissen des FFH-Alternativenvergleichs, 
3. Verknüpfung zu den Ergebnissen des fachplanerischen Alternativenvergleichs. 

Für einen Vergleich, welche Arten des Anhang IV FFH-RL durch die Umsetzung 
der unterschiedlichen aus Sicht der Vorhabensträgerin relevanten Bahnvarianten, 
d.h. der Landebahn Nordwest, der Landebahn Nordost sowie der Start- und Lande-
bahn Süd, potenziell betroffen sein könnten, werden die im von der jeweiligen 
Bahnvariante betroffenen Gebiet vorkommenden Arten gegenübergestellt (vgl. Tab. 
6-2).  

Dazu wurde auf der Grundlage der vorliegenden faunistischen Erhebungen des 
FORSCHUNGSINSTITUTES SENCKENBERG, der Grunddatenerfassungen und der ver-
schiedenen aktuellen Fledermaus-Sondergutachten (vgl. Kap. 1.2) das Arteninven-
tar im Schwanheimer Wald und im Mark- und Gundwald zusammengestellt. Dar-
über hinaus wurden analog zur Artenauswahl für die Artenschutzbetrachtung zur 
Bahnvariante Nordwest potenziell vorkommende Anhang IV-Arten auch in Bezug 
auf die Bahnvarianten Nordost und Süd ermittelt. Der Vergleich erfolgt überschlägig 
anhand der Anzahl der betroffenen Arten anhand von Worst-Case-Annahmen zur 
Betroffenheit. 

Tab. 6-2: Gegenüberstellung der durch die Vorhabensvarianten (einschließlich Erweiterungs-
bereich Süd) potenziell betroffenen geschützten Arten nach Anhang IV FFH-RL 

Bahnvariante Nordwest Bahnvariante Nordost Bahnvariante Süd 
Fledermäuse   
Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula 

Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula 

Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula 

Kleiner Abendsegler  
Nyctalus leisleri  

Kleiner Abendsegler  
Nyctalus leisleri  

Kleiner Abendsegler  
Nyctalus leisleri  

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

Rauhhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii 

Rauhhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii 

Rauhhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii 

Wasserfledermaus  
Myotis daubentonii 

Wasserfledermaus  
Myotis daubentonii 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentonii 

Bechsteinfledermaus 
Myotis bechsteinii 

Bechsteinfledermaus 
Myotis bechsteinii 

Bechsteinfledermaus 
Myotis bechsteinii 

Großes Mausohr 
Myotis myotis 

Großes Mausohr 
Myotis myotis 

Großes Mausohr 
Myotis myotis 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G1 UVS und LBP – Teil VI 
Ersteller ARGE Baader Konzept GmbH - Bosch & Partner GmbH 
Stand 12.02.2007 665

ARGE BAADER-BOSCH

Bahnvariante Nordwest Bahnvariante Nordost Bahnvariante Süd 
Fransenfledermaus 
Myotis nattereri 

Fransenfledermaus 
Myotis nattereri 

Fransenfledermaus 
Myotis nattereri 

Kleine Bartfledermaus 
Myotis mystacinus 

Kleine Bartfledermaus 
Myotis mystacinus 

Kleine Bartfledermaus 
Myotis mystacinus 

Bartfledermaus  
Myotis mystacinus/brandtii* 

Bartfledermaus  
Myotis mystacinus/brandtii* 

Bartfledermaus spec 
Myotis spec. 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus 

Braunes Langohr  
Plecotus auritus 

Braunes Langohr  
Plecotus auritus 

Mückenfledermaus  
Pipistrellus pygmaeus 

Mückenfledermaus  
Pipistrellus pygmaeus 

Mückenfledermaus  
Pipistrellus pygmaeus 

Kleinsäuger   
Haselmaus  
Muscardinus avellanarius 

Haselmaus  
Muscardinus avellanarius 

 

Amphibien   
Kammmolch  
Triturus cristatus 

Kammmolch  
Triturus cristatus 

Kammmolch  
Triturus cristatus 

Kleiner Wasserfrosch  
Rana lessonae 

Kleiner Wasserfrosch 
Rana lessonae 

Kleiner Wasserfrosch  
Rana lessonae 

Kreuzkröte  
Bufo calamita 

 
Kreuzkröte 
Bufo calamita 

Laubfrosch  
Hyla arborea 

Laubfrosch  
Hyla arborea 

Laubfrosch 
Hyla arborea 

Springfrosch 
Rana dalmatina 

Springfrosch  
Rana dalmatina 

Springfrosch 
Rana dalmatina 

Reptilien   
Schlingnatter  
Coronella austriaca 

 
Schlingnatter  
Coronella austriaca 

Zauneidechse  
Lacerta agilis 

Zauneidechse  
Lacerta agilis 

Zauneidechse  
Lacerta agilis 

  
Europäische Sumpfschildkröte  
Emys orbicularis   

Europäische Sumpfschildkröte 
Emys orbicularis   

Äskulapnatter  
Zamenis longissima 

Äskulapnatter  
Zamenis longissima 

Äskulapnatter  
Zamenis longissima 

Käfer   
Großer Eichenbock 
Cerambyx cerdo 

Großer Eichenbock 
Cerambyx cerdo 

Großer Eichenbock 
Cerambyx cerdo 

 
Breitrand 
Dytiscus latissimus 

Breitrand 
Dytiscus latissimus 

Weichtiere   

  
Gemeine Flussmuschel 
Unio crassus 

Gesamtanzahl potenziell betroffener Arten 

22 22 24 

Der Vergleich zeigt, dass durch die drei Varianten eine in etwa vergleichbare An-
zahl geschützter Arten betroffen wird. Dies hat vor allem damit zu tun, dass die 
durch die drei Varianten jeweils betroffenen Gebiete eine ähnliche Lebensraum- 
und damit verbundene Artenausstattung aufweisen. Alle drei Gebiete (Kelsterba-
cher Wald, Schwanheimer Wald und Mark- und Gundwald) sind als FFH-Gebiete 
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ausgewiesen und sind innerhalb des betroffenen Raumes durch ähnliche Wald-
strukturen gekennzeichnet. Gleichzeitig ist das Ausmaß der Betroffenheit, d.h. der 
räumliche Umgriff der drei Bahnvarianten vergleichbar. Dabei besitzt die Südvarian-
te gewisse Vorteile dadurch, dass der Eingriff räumlich gebündelt mit dem Erweite-
rungsbereich Süd auftritt, so dass nur der Mark- und Gundwald betroffen ist. 
Gleichzeitig verursacht diese Bahnvariante aber den größten anlagebedingten 
Waldlebensraumverlust, da es sich um eine kombinierte Start- und Landebahn 
handelt und nicht aussschließlich um eine Landebahn. Insgesamt lässt sich fest-
stellen, dass keine der drei Vorhabensalternativen aus der Sicht betroffener An-
hang IV-Arten eine deutlich günstigere Lösung darstellt.  

In Bezug auf die Frage, ob es für das Vorhaben mit der Landebahn Nordwest wei-
tergehende Optimierungsmöglichkeiten aus artenschutzfachlicher Sicht gibt, wird 
auf die projektbezogenen Vermeidungsmaßnahmen sowie die im Rahmen der art-
bezogenen Prüfung der Schädigungs- und Störungsverbote vorgesehenen kon-
fliktmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen (vgl. Kap. 4) hingewiesen. 
Durch die vorgesehenen Maßnahmen ist bereits eine Optimierung des Vorhabens 
aus naturschutzfachlicher bzw. artenschutzbezogener Sicht erfolgt. 

Für die Entscheidung gemäß Art. 16 FFH-Richtlinie, ob es anderweitig 
zufriedenstellende Lösungen zum Vorhaben gibt, sind die Unterschiede der drei 
Vorhabensalternativen aus rein artenschutzrechtlicher Sicht auch in Beziehung zu 
setzen zu den Ergebnissen der Alternativenvergleiche, die weitere gewichtige 
(Umwelt-)Belange berücksichtigen. Zu nennen sind hier insbesondere der FFH-
Alternativenvergleich (siehe Gutachten G2, Teil IX) sowie der fachplanerische 
Gesamtvergleich der Alternativen, der in den Planfeststellungsunterlagen in Band 
A3 (Konfigurationsanalyse) dokumentiert ist. 

Der FFH-Alternativenvergleich kommt zu dem Ergebnis, dass die Variante Nord-
west gegenüber den anderen beiden Bahnvarianten eindeutig vorzugswürdig ist 
(siehe Gutachten G2, Teil IX). 

Auch die Konfigurationsanalyse, bei der die drei ernsthaft in Betracht kommenden 
Vorhabensalternativen unter Berücksichtigung aller relevanten Auswirkungskatego-
rien (einschließlich aller Umweltbelange) verglichen werden, kommt im Ergebnis zu 
der Feststellung, dass die Bahnvariante Nordwest eindeutig vorzugswürdig ist (sie-
he Band A3, Kap. 7.2). Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf die für die Um-
weltverträglichkeit relevanten Gesichtspunkte. So nimmt die Alternative Nordwest 
bei einer zugrunde gelegten Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Schutzgüter 
bzw. Teilaspekte6 bei sieben von zehn Schutzgütern/ Teilaspekten den ersten Rang 
ein. Bei den anderen drei Aspekten (Menschen – Erholungs- und Freizeitfunktion, 
Landschaft sowie Tiere und Pflanzen – Tiere) ist sie die zweitbeste Lösung, wobei 
bei dem Schutzgut Tiere in der Konfigurationsanalyse darauf hingewiesen wird, 
dass die Abstände zwischen den Alternativen gering sind. Insgesamt weist die Al-
ternative Nordwest die verhältnismäßig geringste Flächeninanspruchnahme von 

                                                 
6 Folgende Schutzgüter/ Teilaspekte werden betrachtet: Menschen: Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Erholungs- 
und Freizeitfunktion, Tiere und Pflanzen: Pflanzen und Biotope, Tiere, Boden, Wasser: Grundwasser und genutz-
tes Grundwasser, Oberflächengewässer, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen. 
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Wald und Landschaftsschutzgebieten sowie im Hinblick auf Lärmbelastungen die 
geringste Anzahl der Betroffenen auf.  

Im Ergebnis lässt sich somit feststellen, dass es zur Vorhabensplanung mit Bahn-
variante Nordwest keine anderweitige zufriedenstellende Lösung im Sinne des Art. 
16 FFH-RL gibt. Die ernsthaft in Betracht kommenden alternativen Bahnvarianten 
Nordost und Süd führen bei summarischer Betrachtung nicht zu einer geringeren 
Betroffenheit von streng geschützten Anhang IV-Arten. Zudem ist auch aus Sicht 
der anderen gewichtigen Umweltbelange (FFH / Umweltverträglichkeit / Lärm) fest-
zustellen, dass die Bahnvarianten Nordost und Süd nicht besser abschneiden als 
die gewählte Vorzugsvariante Nordwest. 

6.1.3 Darlegung zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Der Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Inter-
esses erfolgt analog zur FFH-VS mit Bezug zur Vorhabensbegründung in Band A2. 

Die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses sind im vorlie-
genden Fall in erster Linie verkehrliche Belange, die von der Vorhabensträgerin 
dargestellt wurden (siehe hierzu A2, Kap. I.1. und I.2 sowie G8). Darüber hinaus 
wird das Vorhaben erhebliche positive Auswirkungen auf die Wirtschaft der Region 
haben. 

Die Vorhabensträgerin hat als Flughafenbetreiberin die zur bedarfsgerechten Ab-
wicklung des Luftverkehrs notwendige Infrastruktur im Rahmen ihres öffentlichen, 
satzungsgemäßen Auftrages zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dessen hat sie 
mittel- und langfristig auch die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um der stei-
genden Verkehrsnachfrage zu entsprechen. 

Die Vorhabensträgerin weist in ihrer Luftverkehrsprognose (siehe Gutachten G8) 
die bis zum Jahre 2020 eintretende Steigerung der Verkehrsnachfrage nach. Der 
sich daraus ergebende Bedarf an baulichen Maßnahmen betrifft sämtliche Einrich-
tungen (sowohl Landebahn Nordwest als auch die Flächen des variantenunabhän-
gigen Südbereichs). 

Um diese Verkehrsnachfrage befriedigen und damit den öffentlichen Auftrag der 
Bereitstellung ausreichender Luftverkehrs-Infrastruktur auch in Zukunft erfüllen zu 
können, ist der Ausbau des Flughafens in seiner beantragten Form unabdingbar. 
Der Ausbau des Flughafens Frankfurt Main trägt damit entscheidend zur Sicherung 
und zur weiteren Stärkung der Verkehrsfunktion - insbesondere der Hub-Funktion - 
des Flughafens Frankfurt Main bei. 

Neben diesen verkehrlichen Belangen liegt der Ausbau des Flughafens Frankfurt 
Main auch im wirtschaftlichen Interesse der gesamten Rhein-Main-Region. Denn 
der Ausbau des Flughafens führt neben der Erhaltung der infrastrukturellen Bedeu-
tung der Region auch zu einer nachhaltigen Sicherung und Stärkung des regiona-
len Wirtschaftsstandortes. Denn er dient nicht nur dem Erhalt und der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze am Flughafen selbst, sondern trägt auch in erheblichem Um-
fang zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Umgebung und der gesamten Rhein-
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Main-Region bei. Diese positiven wirtschaftlichen Effekte hat die Vorhabensträgerin 
auch in den in der Planfeststellungsunterlage enthaltenen Gutachten G19.1 und 
G19.2 nachgewiesen.  

Diese verkehrlichen und wirtschaftlichen Belange überwiegen aus Sicht der Vorha-
benträgerin die öffentlichen Belange sowie das artenschutzrechtliche Interesse der 
FFH-RL. Die gemäß LBP vorgesehenen und in den einzelnen Artenformblättern in 
Kap. 5 artbezogen dargestellten Kompensationsmaßnahmen sichern für die betrof-
fenen Arten, dass deren Populationen in einem günstigen Erhaltungszustand 
verbleiben. 

Zudem verbleiben auch bei der Realisierung der Landebahn Nordwest durch die 
große Ähnlichkeit der Waldgebiete hinsichtlich ihrer Ausstattung mit streng nach 
Anhang IV der FFH-RL geschützten Arten geeignete, langfristig sogar stabiler ein-
zuschätzende Gebiete. In ihnen kann der Fortbestand der verloren gehenden maß-
geblichen Habitatbestandteile dauerhaft gewährleistet werden. 

Demgegenüber ist bei einem Nichtausbau des Flughafens zu erwarten, dass dieser 
seine im Bereich der Daseinsvorsorge zugehörende öffentliche Aufgabe, die auf ei-
ne nachfragegerechte Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse gerichtet ist, nicht 
mehr erfüllen könnte. Auch ein deutlicher Arbeitsplatzzuwachs und damit eine 
spürbare Reduzierung der Arbeitslosigkeit wäre dann nicht realisierbar. Beides ist 
für die Entwicklung der Region Rhein-Main von hohem und maßgeblichem Ge-
wicht. 

Zwingender Charakter der Gründe 
Veranlassung des Ausbaus des Flughafens Frankfurt Main ist die zu erwartende 
gesteigerte Verkehrsnachfrage. Das Ausbauvorhaben zielt auf die Befriedigung der 
prognostizierten Verkehrsnachfrage ab. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei 
diesen verkehrlichen Belangen nicht um lediglich regionale, sondern solche, die auf 
die gesamte Wirtschaftsregion Rhein-Main und letztlich auf die Interkontinentalan-
bindung Deutschlands insgesamt wirken. Dies kommt insbesondere auch im Flug-
hafenkonzept der Bundesregierung zum Ausdruck, in welchem die Beseitigung von 
Kapazitätsengpässen - insbesondere auch am Flughafen Frankfurt Main - als be-
sonders dringlich eingestuft wird. Ein Verzicht auf die Vorhabensrealisierung stünde 
damit auch in einem eklatanten Widerspruch zu den Aspekten der Daseinsvorsorge 
und den dargestellten Leitentscheidungen der Bundesregierung. 

Weitere Einzelheiten zum Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffent-
lichen Interesses ergeben sich aus den Ausführungen in der Antragsbegründung 
A2, Kap. I.1 und I.2.  

6.2 Europäische Vogelarten 

Analog zu den nach Anhang IV FFH-RL geschützten Arten werden in Tab. 6-3 die 
geschützten Vogelarten dargestellt, für die in Kap. 5 das Eintreten der Schädi-
gungs- und Störungsverbote prognostiziert wurde. Sind Verbote gemäß Art. 5a, 5b 
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oder 5d VS-RL betroffen, sind zusätzlich zu den Befreiungsvoraussetzungen nach 
§ 62 BNatSchG die Voraussetzungen des Art. 9 VS-RL zu prüfen.  

Demnach kann für Europäische Vogelarten die Befreiung nur erteilt werden,  

a) -  im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit,  
-  im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 
-  zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern,   
   Fischereigebieten und Gewässern,  
-  zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt; 

b) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur Aufstockung der Bestände, zur 
Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang mit diesen Maßnah-
men; 

c) um unter streng überwachten Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung oder 
jede andre vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in geringen Mengen zu 
ermöglichen. 

Eine Verletzung der Verbote der Art. 5 a) und 5 b) VS-RL kann für die betroffenen 
Vogelarten im Vorhabensbereich durch die Konzeption der Vorhabensrealisierung – 
insbesondere die zeitliche Ablaufplanung und Wahrung des Schutzes der Brutzei-
ten – ausgeschlossen werden. Ergänzend werden die in den Formblättern vorge-
sehenen Vermeidungsmaßnahmen und konfliktmindernden / funktionserhaltenden 
Maßnahmen realisiert. Auch Art 5 d) VS-RL trifft für die betroffenen Vogelarten auf-
grund der zu ergreifenden Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes nicht zu. Die artspezifisch vorgesehenen Maßnahmen finden sich in den 
Formblättern sowie in den Maßnahmenblättern des LBP (siehe B09) wieder. 

Da nicht gegen die Verbote des Art. 5 a), 5 b) sowie 5 d) der VS-RL verstoßen wird, 
ist die Erteilung einer Befreiung gemäß Art. 9 VS-RL für das Vorhaben nicht not-
wendig. 

Mit der Darlegung der überwiegenden Gründe des Gemeinwohls sind die Befrei-
ungsvoraussetzungen gemäß § 62 BNatSchG für die Vogelarten der Tab. 6-3 er-
füllt, so dass eine Befreiung gemäß § 62 BNatSchG erteilt werden kann. 

Tab. 6-3: Europäische Vogelarten, für die eine Befreiung gemäß § 62 BNatSchG  
erforderlich ist 

Wissenschaftlicher  
Artname Deutscher Artname 

Corvus corone Aaskrähe 

Turdus merula Amsel 

Motacilla alba Bachstelze 

Falco subbuteo Baumfalke 

Anthus trivialis Baumpieper 

Fringilla montifrinfilla Bergfink 

Acanthis flammea Birkenzeisig 

Parus caeruleus Blaumeise 
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Wissenschaftlicher  
Artname Deutscher Artname 

Acanthis cannabina Bluthänfling 

Anthus campestris Brachpieper 

Fringilla coelebs Buchfink 

Dendrocopos major Buntspecht 

Sylvia communis Dorngrasmücke 

Garrulus glandarius Eichelhäher 

Pica pica Elster 

Carduelis spinus Erlenzeisig 

Phasianus colchicus Fasan 

Arlauda arvensis Feldlerche 

Locustella naevia Feldschwirl 

Passer montanus Feldsperling 

Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel 

Phylloscopus trochilus Fitis 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer 

Sylvia borin Gartengrasmücke 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz 

Hippolais icterina Gelbspötter 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel 

Serinus serinus Girlitz 

Emberiza citrinella Goldammer 

Muscicapa striata Grauschnäpper 

Picus canus Grauspecht 

Carduelis chloris Grünling 

Picus viridis Grünspecht 

Accipiter gentilis Habicht 

Parus cristatus Haubenmeise 

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz 

Passer domesticus Haussperling 

Columba livia Haustaube 

Prunella modularis Heckenbraunelle 

Lullula arborea Heidelerche 

Columba oenas Hohltaube 

Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer 

Sylvia curruca Klappergrasmücke 

Sitta europaea Kleiber 

Parus major Kohlmeise 

Cuculus canorus Kuckuck 
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Wissenschaftlicher  
Artname Deutscher Artname 

Buteo buteo Mäusebussard 

Turdus viscivorus Misteldrossel 

Dendrocopos medius Mittelspecht 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke 

Luscinia megarhynchos Nachtigall 

Lanius collurio Neuntöter 

Hippolais polyglotta Orpheusspötter 

Oriolus oriolus Pirol 

Turdus torquatus Ringdrossel 

Columba palumbus Ringeltaube 

Emberiza schoeniclus Rohrammer 

Turdus iliacus Rotdrossel 

Erithacus rubecula Rotkehlchen 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise 

Saxicola torquata Schwarzkehlchen 

Milvus migrans Schwarzmilan 

Dryocopus martius Schwarzspecht 

Turdus philomelos Singdrossel 

Regulus ignicapillus Sommergoldhähnchen 

Sturnus vulgaris Star 

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer 

Carduelis carduelis Stieglitz 

Parus palustris Sumpfmeise 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger 

Parus ater Tannenmeise 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper 

Streptopelia decaocto Türkentaube 

Streptopelia turtur Turteltaube 

Turdus pilaris Wacholderdrossel 

Certhia familiaris Waldbaumläufer 

Strix aluco Waldkauz 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger 

Asio otus Waldohreule 

Scolopax rusticola Waldschnepfe 

Parus montanus Weidenmeise 

Jynx torquilla Wendehals 

Pernis apivorus Wespenbussard 

Regulus regulus Wintergoldhähnchen 
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Wissenschaftlicher  
Artname Deutscher Artname 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig 

Phylloscopus collybita Zilpzalp 

 

6.3 Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 

Für weitere geschützte Arten nach BNatSchG, für die in Kap. 5 die Erfüllung der 
Verbote gemäß § 42 BNatSchG prognostiziert wurde, sind ausschließlich die Be-
freiungsvoraussetzungen des § 62 BNatSchG relevant. 

Bezüglich des Vorhabens kann gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG eine Befreiung 
von den Verboten des § 42 BNatSchG gewährt werden, wenn überwiegende Grün-
de des Gemeinwohls die Befreiung erfordern. Insbesondere wenn es sich um be-
sonders empfindliche oder seltene Arten handelt, die durch das Vorhaben beein-
trächtigt werden, sind in den Formblättern zusätzlich Maßnahmen zur Sicherung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands der Population der jeweiligen Art vorgesehen. 
Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Entscheidung im Rahmen der Abwägung 
gemäß § 62 BNatSchG, in der unter anderem auch die Belange von Naturschutz 
und Landschaftspflege gemäß § 1 BNatSchG einzustellen sind, hinsichtlich des 
Gemeinwohls zu begründen. Diesbezüglich können auch die in den Formblättern 
im Rahmen der Prognose der Erfüllung der Verbote gemäß § 42 BNatSchG vorge-
sehenen Vermeidungsmaßnahmen sowie die konfliktmindernden und funktionser-
haltenden Maßnahmen herangezogen werden. 

Tab. 6-4 gibt einen Überblick über die Arten, die einer Befreiung gemäß § 62 
BNatSchG bedürfen. 

Tab. 6-4: Sonstige besonders und streng geschützte Arten, die einer Befreiung nach § 62 
BNatSchG bedürfen 

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Farn- und Blütenpflanzen  
Aquilegia vulgaris Gewöhnliche Akelei 
Centaurium erythraea Echtes Tausendgüldenkraut 
Dianthus armeria Büschel-Nelke 
Dianthus barbatus Bart-Nelke 
Dianthus deltoides Heide-Nelke 
Dianthus giganteus Riesen-Nelke 
Epipáctis helleboríne Breitblättrige Stendelwurz 
Eryngium campestre Feld-Mannstreu 
Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 
Ilex aquifolium Stechpalme 
Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie 
Muscari neglectum Übersehene Traubenhyazinthe 
Narcissus pseudonarcissus Gelbe Narzisse 
Nuphar lutea Gelbe Teichrose 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Ophrys apifera Bienen-Ragwurz 
Saxifraga granulata Knöllchen-Steinbrech 
Taxus baccata Eibe 
Moose  
Leucobryum glaucum Gewöhnliches Weißmoos 
Leucobryum juniperoideum Wacholderblättriges Weißmoos 
Sphagnum fallax   Trügerisches Torfmoos   
Sphagnum spec.   Torfmoose 
Flechten  
Cladonia spec.  
Pilze  
Albatrellus ovinus Schaf-Porling 
Amanita caesarea Kaiserling 
Boletus aereus Schwarzer Steinpilz 
Boletus appendiculatus Anhängsel-Röhling 
Boletus edulis Steinpilz 
Cantharellus cibarius Echter Pfifferling 
Cantharellus cinereus Grauer Pfifferling 
Cantharellus friesii Samt- Pfifferling 
Cantharellus tubaeformis Trompeten-Pfifferling 
Hygrocybe conica Kegeliger Saftling 
Hygrocybe conicoides Saftling 
Hygrocybe miniata Kleiner Scharlach-Saftling 
Hygrocybe persistens Safrangelber Saftling 
Lactarius volemnus  Brätling 
Leccinum griseum Hainbuchen-Rauhfußröhrling 
Leccinum nigrescens Gelbporiger Rauhfuß 
Leccinum quercinum Eichen-Rotkappe 
Leccinum rufum Espen-Rotkappe 
Leccinum scabrum Gemeiner Birkenpilz 
Leccinum variicolor Vielverfärbender Birkenpilz 
Leccinum versipelle Birken-Rotkappe 
Leccinum vulpinum Kiefern-Rotkappe 
Morchella elata Spitz-Morchel 
Morchella esculenta Speisemorchel 
Morchella gigas Käppchen-Morchel 
Säugetiere  
Apodemus flavicollis Gelbhalsmaus 
Apodemus sylvaticus Waldmaus 
Crocidura russula Hausspitzmaus 
Erinaceus europaeus Igel 
Micromys minutus Zwergmaus 
Sciurus vulgaris Eichhörnchen 
Sorex araneus Waldspitzmaus 
Sorex minutus Zwergspitzmaus 
Talpa europaeus Maulwurf 
Amphibien  
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Bufo bufo Erdkröte 
Rana kl. esculenta   Wasser-, Teichfrosch   
Rana temporaria   Gras-, Taufrosch   
Triturus alpestris Bergmolch 
Triturus vulgaris Teichmolch 
Reptilien  
Anguis fragilis Blindschleiche 
Lacerta vivipara Bergeidechse 
Natrix natrix Ringelnatter 
Käfer  
Acanthocinus aedilis Zimmermannsbock 
Agrilus angustulus Schmaler Prachtkäfer 
Agrilus graminis Haarstirniger Schmalprachtkäfer 
Agrilus laticornis   
Agrilus obscuricollis   
Agrilus sulcicollis Blaugrüner Eichen-Prachtkäfer 
Alosterna tabacicolor Feldahorn-Bock 
Anaesthetis testacea   
Anoplodera rufipes Rotbeiniger Halsbock 
Anoplodera  sexguttata Gefleckter Halsbock 
Anthaxia nitidula Großer Kiefernprachtkäfer 
Anthaxia salicis Weiden-Prachtkäfer 
Anthaxia similis Weißhaariger Eckschild-Prachtkäfer 
Arhopalus rusticus Dunkelbrauner Halsgrubenbock 
Buprestis octoguttata Achtpunktiger Kiefern-Prachtkäfer 
Callimus angulatus Schmaldeckenbock 
Callidium aeneum Blaufarbener Scheibenbock 
Callidium violaceum Blauvioletter Scheibenbock 
Calosoma inquisitor Kleiner Puppenräuber 
Carabus arcensis Hügel-Laufkäfer 
Carabus convexus Kurzgewölbter Laufkäfer 
Carabus coriaceus Lederlaufkäfer 
Carabus granulatus Gekörnter Laufkäfer 
Carabus intricatus Blauer Laufkäfer 
Carabus nemoralis Hain-Laufkäfer 
Carabus problematicus Blauvioletter Wald-Laufkäfer 
Carabus ulrichii Höckerstreifen-Laufkäfer 
Carabus violaceus Violettrandiger Laufkäfer 
Cerambyx scopolii Kleiner Eichenbock 
Cetonia aurata  Rosenkäfer 
Cicindela campestris Feld-Sandläufkäfer 
Cicindela hybrida Dünen-Sandläufkäfer 
Clytus arietis Gemeiner Widderbock 
Clytus tropicus Wendekreis-Widderbock 
Coroebus undatus Wellenbindiger Eichen-Prachtkäfer 
Cortodera humeralis Eichen-Tiefaugenbock 
Corymbia rubra Rothalsbock 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Corymbia scutellata Haarschildriger halsbock 
Dicerca berolinensis Eckfleckiger Zahnflügel-Prachtkäfer 
Dinoptera collaris Blauschwarzer Kugelhalsbock 
Dorcus parallelipipedus Balkenschröter 
Exocentrus adspersus Eichen-Wimpernbock 
Exocentrus punctipennis Rüstern-Wimperhornbock  
Grammoptera ustulata   
Grammoptera ruficornis Rothörniger Blückenbock 
Grammoptera abdominalis   
Hydrophilus atterimus Tiefschwarzer Kolbenwasserkäfer 
Hydrophylus picaeus  Pechschwarzer Kolbenwasserkäfer 
Leiopus nebulosus Nebelfleckbock 
Leptura maculata Gefleckter Schmalbock 
Lucanus cervus   Hirschkäfer   
Megopis scabricornis Körnerbock 
Meloe brevicollis Dickhörniger Maiwurmkäfer 
Meloé cicatricosus Narbiger Maiwurmkäfer 
Meloé decorus Violetthalsiger Maiwurmkäfer 
Meloe proscarabaeus Schwarzer Maiwurm 
Meloé rugosus Mattschwarzer Maiwurmkäfer 
Meloe scabriusculus Feingerunzelter Maiwurmkäfer 
Meloe violaceus Violetter Ölkäfer 
Mesosa nebulosa Graubindiger Augenfleckbock 
Obrium brunneum Reisigbock 
Oryctes nasicornis Nashornkäfer 
Pachytodes cerambyciformis Gefleckter Blütenbock 
Phymatodes testaceus Rotgelber Scheibenbock 
Plagionotus arcuatus Eichenwidderbock 
Plagionotus detritus Bunter Eichen-Widderbock 
Platycerus caraboides Rehschröter 
Pogonocherus decoratus   
Pogonocherus hispidus Dorniger Wimperbock 
Pogonocherus ovatus Dunkelbindiger Büschelflügelbock 
Polyphylla fullo Walker 
Prionus coriarius Sägebock 
Protaetia aeruginosa Großer Goldkäfer 
Protaetia cuprea Kupfer-Rosenkäfer 
Pseudosphegesthes cinereus Südwestlicher Eichen-Widderbock 
Pseudovadonia livida Bleicher Blütenbock 
Pyrrhidium sanguineum Rothaarbock 
Rhagium bifasciatum Zweibindiger Zangenbock 
Rhagium sycophanta Eichen-Zangenbock 
Rhagium mordax Laubholzzangenbock 
Rhagium inquisitor Kleiner Kiefernzangenbock 
Ropalopus femoratus Mattschwarzer Scheibenbock 
Saperda scalaris Leiterbock 
Sitaris muralis Schmalflügeliger Pelzbienenölkäfer 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Spondylis buprestoides Waldbock 
Stenurella melanura Kleiner Schmalbock 
Stenurella nigra Schwarzer Schmalbock 
Trachys minutus Gemeiner Zwerg-Prachtkäfer 
Trichodes alvearius Zottiger Bienenkäfer 
Trichoferus pallidus Bleicher Alteichen-Nachtbock 
Typhoeus typhoeus Stierkäfer 
Xylotrechus antilope   
Hautflügler  
Ammobates punctatus   
Andrena agilissima   
Andrena alfkenella   
Andrena apicata   
Andrena argentata   
Andrena assimilis   
Andrena barbilabris   
Andrena bicolor    
Andrena bimaculata   
Andrena chrysopus   
Andrena chrysosceles   
Andrena cineraria   
Andrena clarkella   
Andrena combinata   
Andrena curvungula   
Andrena denticulata   
Andrena distinguenda   
Andrena dorsata    
Andrena falsifica   
Andrena flavipes   
Andrena florea   
Andrena fucata   
Andrena fulva   
Andrena fulvago   
Andrena fulvida   
Andrena fuscipes   
Andrena gelriae   
Andrena gravida   
Andrena haemorrhoa   
Andrena hattorfiana   
Andrena helvola    
Andrena humilis   
Andrena labialis   
Andrena labiata   
Andrena lagopus   
Andrena lathyri   
Andrena marginata   
Andrena minutula   
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Andrena minutuloides   
Andrena nigroaenea   
Andrena nitida   
Andrena nitidiuscula   
Andrena nycthemera   
Andrena ovatula   
Andrena pandellei   
Andrena pilipes   
Andrena polita   
Andrena praecox   
Andrena proxima   
Andrena pusilla   
Andrena rosae   
Andrena rugulosa   
Andrena schencki   
Andrena scotica   
Andrena similis   
Andrena strohmella   
Andrena subopaca   
Andrena suerinensis   
Andrena synadelpha   
Andrena tibialis   
Andrena varians   
Andrena viridescens   
Andrena wilkella   
Anthidium byssinum   
Anthidium lituratum   
Anthidium manicatum   
Anthidium oblongatum   
Anthidium punctatum   
Anthidium scapulare   
Anthidium strigatum   
Anthophora aestivalis   
Anthophora bimaculata   
Anthophora furcata   
Anthophora plumipes   
Anthophora quadrimaculata   
Anthophora retusa   
Bombus barbutellus   
Bombus bohemicus   
Bombus campestris   
Bombus hortorum   
Bombus humilis   
Bombus hypnorum   
Bombus lapidarius   
Bombus lucorum   
Bombus pascuorum   
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Bombus pratorum   
Bombus ruderarius   
Bombus rupestris   
Bombus soroeensis   
Bombus subterraneus   
Bombus sylvarum   
Bombus sylvestris   
Bombus terrestris    
Bombus vestalis   
Ceratina cucurbitina   
Ceratina cyanea   
Coelioxys afra   
Coelioxys aurolimbata   
Coelioxys conica   
Coelioxys conoidea   
Coelioxys elongata   
Coelioxys inermis   
Coelioxys mandibularis   
Coelioxys rufescens   
Colletes cunicularius   
Colletes daviesanus   
Colletes fodiens   
Colletes similis   
Colletes succinctus   
Dasypoda hirtipes   
Dufourea dentiventris   
Epeolus cruciger   
Epeolus variegatus   
Eucera longicornis   
Eucera macroglossa   
Eucera nigrescens   
Halictus confusus   
Halictus eurygnathus   
Halictus langobardicus   
Halictus leucaheneus   
Halictus maculatus   
Halictus pollinosus   
Halictus rubicundus   
Halictus scabiosae   
Halictus sexcinctus   
Halictus simplex   
Halictus smaragdulus   
Halictus subauratus   
Halictus tumulorum   
Hylaeus angustatus   
Hylaeus annularis   
Hylaeus brevicornis   
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Hylaeus clypearis   
Hylaeus communis   
Hylaeus confusus   
Hylaeus cornutus   
Hylaeus difformis   
Hylaeus gredleri   
Hylaeus hyalinatus   
Hylaeus leptocephalus   
Hylaeus lineolatus   
Hylaeus nigritus   
Hylaeus paulus   
Hylaeus pectoralis   
Hylaeus pictipes   
Hylaeus punctatus   
Hylaeus punctulatissimus   
Hylaeus rinki   
Hylaeus signatus   
Hylaeus sinuatus   
Hylaeus styriacus   
Hylaeus variegatus   
Lasioglossum aeratum   
Lasioglossum albipes   
Lasioglossum brevicorne   
Lasioglossum calceatum   
Lasioglossum clypeare   
Lasioglossum costulatum   
Lasioglossum euboeense   
Lasioglossum fulvicorne   
Lasioglossum glabriusculum   
Lasioglossum intermedium   
Lasioglossum laevigatum     
Lasioglossum laticeps   
Lasioglossum lativentre   
Lasioglossum leucopus   
Lasioglossum leucozonium   
Lasioglossum limbellum   
Lasioglossum lineare   
Lasioglossum lucidulum   
Lasioglossum majus   
Lasioglossum malachurum   
Lasioglossum minutissimum   
Lasioglossum minutulum   
Lasioglossum morio   
Lasioglossum nitidiusculum   
Lasioglossum pallens   
Lasioglossum parvulum   
Lasioglossum pauxillum   
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Lasioglossum politum   
Lasioglossum prasinum   
Lasioglossum punctatissimum   
Lasioglossum pygmaeum   
Lasioglossum rufitarse   
Lasioglossum sabulosum   
Lasioglossum semilucens   
Lasioglossum sexnotatum   
Lasioglossum sexstrigatum   
Lasiogloss. smeathmanellum   
Lasioglossum villosulum   
Lasioglossum xanthopus   
Lasioglossum zonulum   
Macropis fulvipes   
Megachile alpicola   
Megachile centuncularis   
Megachile circumcincta   
Megachile ericetorum   
Megachile lapponica   
Megachile leachella   
Megachile ligniseca   
Megachile maritima   
Megachile pilidens   
Megachile rotundata   
Megachile versicolor    
Megachile willughbiella   
Melecta albifrons   
Melecta luctuosa   
Melitta haemorrhoidalis   
Melitta leporina   
Nomada alboguttata   
Nomada argentata   
Nomada armata   
Nomada atroscutellaris   
Nomada bifasciata   
Nomada conjugens   
Nomada discedens   
Nomada fabriciana   
Nomada femoralis   
Nomada ferruginata   
Nomada flava    
Nomada flavoguttata   
Nomada flavopicta   
Nomada fucata   
Nomada fulvicornis   
Nomada furva   
Nomada fuscicornis   
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Nomada goodeniana   
Nomada guttulata   
Nomada integra   
Nomada lathburiana   
Nomada leucophthalma   
Nomada marshamella   
Nomada melathoracica   
Nomada minuscula   
Nomada panzeri   
Nomada piccioliana   
Nomada ruficornis   
Nomada rufipes   
Nomada sexfasciata    
Nomada sheppardana   
Nomada signata   
Nomada similis   
Nomada stigma   
Nomada striata   
Nomada succincta    
Nomada zonata   
Nomioides minutissimus   
Osmia adunca   
Osmia anthocopoides   
Osmia aurulenta   
Osmia bicolor   
Osmia bicornis   
Osmia brevicornis   
Osmia caerulescens   
Osmia campanularum   
Osmia cantabrica   
Osmia claviventris   
Osmia cornuta    
Osmia crenulata   
Osmia florisomnis   
Osmia leaiana   
Osmia leucomelana   
Osmia niveata   
Osmia parietina   
Osmia rapunculi   
Osmia rufa   
Osmia spinulosa   
Osmia submicans   
Osmia tridentata   
Osmia truncorum    
Osmia uncinata   
Panurgus banksianus   
Panurgus calcaratus   



Ausbau Flughafen Frankfurt Main  
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren  

 
 
 
 682 

ARGE BAADER-BOSCH

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Rhophitoides canus   
Sphecodes albilabris    
Sphecodes crassus    
Sphecodes cristatus   
Sphecodes ephippius    
Sphecodes ferruginatus   
Sphecodes geoffrellus   
Sphecodes gibbus   
Sphecodes hyalinatus   
Sphecodes longulus   
Sphecodes miniatus   
Sphecodes monilicornis   
Sphecodes niger   
Sphecodes pellucidus   
Sphecodes puncticeps   
Sphecodes reticulatus   
Sphecodes rubicundus   
Sphecodes ruficrus   
Sphecodes rufiventris   
Sphecodes scabricollis   
Sphecodes spinulosus   
Stelis breviuscula   
Stelis minima   
Stelis minuta   
Stelis ornatula    
Stelis punctulatissima   
Stelis signata   
Systropha planidens   
Xylocopa violacea   
Bembix rostrata Kreiselwespen 
Cimbex femorata   
Formica exsecta Große Kerbameise 
Formica polyctena Kahlrückige-Waldameise 
Formica pratensis   
Formica rufa Rote Waldameise 
Formica truncorum Strunkameise 
Vespa crabro Hornisse 
Libellen  
Aeshna affinis Südliche Mosaikjungfer 
Aeshna cyanea Blaugrüne Mosaikjunger 
Aeshna isosceles Keilflecklibelle 
Aeshna mixta Herbst-Mosaikjungfer 
Anax imperator Große Königslibelle 
Anax parthenope Kleine Königslibelle 
Coenagrion puella Hufeisen-Azurjungfer 
Enallagma cyathigerum Becher-Azurjunger 
Ischnura elegans Gemeine Pechlibelle 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
Lestes barbarus Südliche Binsenjungfer 
Lestes sponsa Gemeine Binsenjungfer 
Lestes viridis Große Binsenjungfer 
Libellula depressa Plattbauch 
Libellula quadrimaculata Vierfleck 
Orthetrum cancellatum Großer Blaupfleil 
Pyrrhosoma nymphula Frühe Adonislibelle 
Sympegma fusca Gemeine Winterlibelle 
Sympetrum sanguineum Blutrote Heidelibelle 
Sympetrum striolatum Große Heidelibelle 
Echte Netzflügler  
Dendroleon pantherinus Panther-Ameisenjungfer 
Myrmeleon formicarius Gewöhnliche Ameisenjungfer 
Tagfalter   
Aulocera circe Weißer Waldportier 
Apatura ilia Kleiner Schillerfalter 
Argynnis paphia Kaisermantel 
Adscita statices Ampfer-Grünwidderchen 
Adscita heuseri Heusers Grünwidderchen 
Coenonympha arcania Perlgrasfalter 
Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen 
Colias crocea Postillon 
Colias hyla Goldene Acht 
Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter 
Lycaena tityrus Brauner Feuerfalter 
Papilio machaon Schwalbenschwanz 
Polyommatus agestis Dunkelbrauner Bläuling 
Polyommatus icarus Hauhechelbläuling 
Polyommatus semiargus Violetter Waldbläuling 
Zygaena filipendulae Gemeines Blutströpfchen 
Nachtfalter   
Arctia caja Brauner Bär 
Catocala nupta Rotes Ordensband 
Catocala promissa Kleiner Eichenkarmin 
Catocala sponsa Großer Eichenkarmin 
Hyles euphorbiae Wolfsmilchschwärmer 
Nola confusalis Hainbuchen-Graueulchen 
Nola cucullatella Violettgraues Graueulchen 
Phyllodesma tremulifolia Eichenglucke 
Weichtiere   
Helix pomatia  Weinbergschnecke 
Springschrecken   
Calliptamus italicus Italienische Schönschrecke 
Oedipoda caerulescens Blauflügelige Ödlandschrecke 
Sphingonotus caerulans Blauflügelige Sandschrecke 
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Im Rahmen der Vorhabensbegründung in Band A2 werden die überwiegenden 
Gründe des Gemeinwohls dargelegt (s. Kap. 6.1.2). Unter Berücksichtigung der 
dort gemachten Ausführungen sind die Befreiungsvoraussetzungen gemäß 
§ 62 BNatSchG für die in der Tab. 6-4 genannten Tier- und Pflanzenarten erfüllt, so 
dass eine Befreiung gemäß § 62 BNatSchG erteilt werden kann. 

6.4 Angaben zur Maßnahmenzuordnung 

6.4.1 Funktionserhaltende und konfliktmindernde Maßnahmen 

Die artengruppen- bzw. artbezogenen Maßnahmen zur Konfliktminderung und 
Funktionserhaltung (vgl. Kap. 4) werden in den Maßnahmenblättern des LBP (vgl. 
Maßnahmenblätter MA1 bis MA14 in Tab. 6-5) konkretisiert. Dabei ist jedem Maß-
nahmentyp bzw. jeder Maßnahmenart ein Maßnahmenblatt zugeordnet. In den 
Maßnahmenblättern finden sich neben einer konkreten Beschreibung der Maß-
nahme Angaben zur Lage der Maßnahme (Forstabteilung, Objektnummer einer 
konkreten Fläche innerhalb der Abteilung), zum Zeitpunkt der Durchführung der 
Maßnahme sowie ggf. Informationen zur vorgesehenen Biotopentwicklungspflege 
sowie zum Monitoring.  

Die Maßnahmennummern, die Abteilungsnummern sowie die Objektnummern fin-
den sich in den Maßnahmenplänen des LBP wieder, so dass eine konkrete Veror-
tung der Maßnahmen möglich ist. 

Tab. 6-5 Übersicht über die funktionserhaltenden und konfliktmindernden Maßnahmen 

Maßnahme Maßnahmenblatt 

Künstliche Baumhöhlen MA1 

Verschluss von Baumhöhlen MA2 

Fledermausflachkästen MA3 

Anbringen von Kunsthorsten MA4 

Schaffung von Nisthilfen / Baumhöhlen für Vögel MA5 

Umsiedlung von Amphibien MA6 

Umsiedlung von Reptilien - Zauneidechse MA7-1 

Umsiedlung von Reptilien - Blindschleiche MA7-2 

Umsiedlung von Reptilien - Schlingnatter MA7-3 

Umsetzen von Totholzstrukturen (Totholzkäfer + Spechte) MA8 

Echtes Tausendgüldenkraut (Centaurium erythrea): Sammeln 
von Saatgut im Bereich Cargo City Süd und Ausbringen auf Maß-

MA9-1 
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nahmefläche M2 im Vorhabensbereich. 

Büschel-Nelke (Dianthus armeria):  Sammeln und Ausbringen 
von Saatgut in Maßnahmenfläche M19.1 (Sandmagerrasen – SM) 
im Kelsterbacher Wald. 

MA9-2 

Heide-Nelke (Dianthus deltoides):  Sammeln und Ausbringen von 
Saatgut in Maßnahmenfläche M2 im Vorhabensbereich. 

MA9-3 

Feld-Mannstreu (Eryngium campestre): Sammeln und Ausbrin-
gen von Saatgut auf Maßnahmefläche M2 im Vorhabensbereich. 

MA9-4 

Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium): Sammeln und Aus-
bringen von Saatgut sowie Entnahme und Umsetzung von Pflanzen 
auf Maßnahmefläche M2 im Kelsterbacher Wald. 

MA9-5 

Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus): Sammeln und Ausbringen 
von Saatgut sowie Entnahme und Umsetzung von Pflanzen auf 
Maßnahmefläche M18 im Vorhabensbereich. 

MA9-6 

Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata): Sammeln und 
Ausbringen von Saatgut sowie Entnahme und Umsetzung von 
Pflanzen auf Maßnahmefläche M2 im Vorhabensbereich. 

MA9-7 

Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus): Entnahme der Pflanzen 
der Gelben Schwertlilie im Zeitraum zwischen August und Septem-
ber vor Beginn der Baumaßnahme. Anschließend Umsetzung der 
entnommenen Pflanzen in die Fläche der Maßnahme M18. 

MA10-1 

Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium): Entnahme und 
Umsetzung der Pflanzen im Zeitraum zwischen Juli und September 
vor Beginn der Baumaßnahme in offene Grasflächen. 

MA10-2 

Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata): Entnahme und 
Umsetzung der Pflanzen im Zeitraum zwischen Juni und Septem-
ber vor Beginn der Baumaßnahme in Flächen der Maßnahme M2 
(magere Extensivwiesen). 

MA10-3 

Gewöhnliches Weißmoos (Leucobryum glaucum): Entnahme 
und Umsetzung von Pflanzen auf Maßnahmefläche M24.1 

MA10-4 

Torfmoose (Sphagnum spec.): Entnahme und Umsetzung von 
Pflanzen auf Maßnahmefläche M24.1 

MA10-5 

Cladonia spec., Untergattung Cladina: Entnahme und Umset-
zung von Pflanzen auf Maßnahmefläche Sm 

MA10-6 

Fledermaus-Überwinterungskästen MA11 

Umsetzen von Fledermäusen (während Rodung) MA12 

Versetzen von Ameisenhaufen MA13 

Umsiedlung der Italienischen Schönschrecke MA14 
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Bereitstellung von Larvalhabitaten für den Hirschkäfer durch 
Einbringen von Wurzelbstubben mit Vorkommen von Larval- 
bzw. Puppenstadien des Hirschkäfers, Umsetzen der Wurzel-
stubben mitsamt des umgebenden Erdreiches 

HK17 

 

6.4.2 Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

Die in den artbezogenen Formblättern vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung 
eines günstigen Erhaltungszustandes werden im LBP ausführlich dokumentiert und 
verortet. 

Im Formblatt der jeweiligen Art sind die Maßnahmentypen des LBP genannt. Die 
Tab. 6-6 weist den jeweiligen Kürzeln die Maßnahmen zu. Eine ausführliche Be-
schreibung der Maßnahmentypen erfolgt in Kap. 4 des LBP. 

Für die Maßnahmentypen M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11.1, 
M11.2, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19.1 und M19.2 existieren eigene 
maßnahmenbezogene Blätter im LBP. 

Die weiteren Maßnahmenblätter des LBP sind unterschiedlichen Forstabteilungen 
zugeordnet. Daher sind in der Tab. 6-7 sowie der Tab. 6-8 die in den Formblättern 
enthaltenen Maßnahmentypen den Maßnahmenblättern bzw. Abteilungen zugeord-
net. In den Maßnahmenblättern werden die Maßnahmen beschrieben. Zudem wer-
den Angaben zur Lage (Objektnummer) sowie zum Zeitpunkt der Durchführung der 
Maßnahmen gemacht.   

Für eine Verortung der Maßnahmen werden auch hier die Abteilungsnummern, die 
Maßnahmennummern sowie die Objektnummern in den Maßnahmenplänen des 
LBP dargestellt. 

 

Tab. 6-6 Übersicht über die Maßnahmentypen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszu-
standes 

Maßnahmentyp Beschreibung der Maßnahme 

M1 Waldrandaufbau 

M2 Kräuterwiesenansaat mit gebietsheimischen Saatgut (magere Extensivwiesen) 

M3 Neupflanzung Baumgruppe 

M4 Neuanlage Waldlichtung 

M5 Kräuterwiesenansaat (Straßenränder, Schultern an den Roll- sowie Start- und 
Landebahnen) 

                                                 
7 Die Maßnahmenzuordnung zu einem Maßnahmenblatt im LBP erfolgt über die Tab. 6-6. 
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Maßnahmentyp Beschreibung der Maßnahme 

M6 Heidesukzession 

M7 Waldunterpflanzung 

M8 Waldunterpflanzung zur Entwicklung naturnaher Laubwälder 

M9 Bestandsumbau zum naturnahen Laubwald 

M10 Bestandsumbau zum Niederwald 

M11.1 Neuanlage Zwergstrauchheiden mit gebietsheimischen Saatgut 

M11.2 Entnahme Borstgrasrasen 

M12 Eingrünung von Versickerungsflächen 

M13 Gehölzanpflanzung 

M14 Anlage Grünfläche im Bereich von Hochbauflächen  

M15 Anlage Grünfläche, gärtnerisch gestaltet 

M16 Aufforstung mit Entwicklung zum Niederwald 

M17 Aufforstung naturnaher Laubwälder 

M18 Neuanlage von Amphibientümpeln 

M19.1 Neuanlage und Entwicklung von Sandheiden 

M19.2 Neuanlage und Entwicklung von Sandmagerrasen 

M20 Strukturverbesserung durch Erhalt Totholz und Gesteuerter Nutzungsverzicht 
Altbäume/Hauptbestand. 

M20.1 Erhalt Buchen-Überhälter für Schwarzspecht 

M21.3 Voranbau auf Teilflächen ohne ausreichende Naturverjüngung, Voranbau oder 
Unterstand,  Gesteuerter Nutzungsverzicht für den Hauptbestand/die Altbäume. 

M22.1 
Mischungsregulierung und Förderung Mischbaumarten, Entnahme der Anteile 
standortfremder und/oder nicht heimischer Gehölze, Belassen von bis 10 % 
Kiefer. 

M22.2 

Starke Durchforstung und Förderung Mischbaumarten, Entnahme der Anteile 
standortfremder und/oder nicht heimischer Gehölze,  Belassen von bis 10 % 
Kiefer, Belassen von Totholz und Durchforstungsmaterial > 20 cm Durchmesser 
(20 Vfm/ha/Jahrzehnt) im Bestand. 

M22.3.1 

Förderung Mischbaumarten bei Durchforstungen, Entnahme der Anteile stand-
ortfremder und/oder nicht heimischer Gehölze, Belassen von bis 10 % Kiefer, 
Belassen von Totholz und Durchforstungsmaterial > 20 cm Durchmesser im 
Bestand (30 Vfm/ha/Jahrzehnt), Belassen 10 bis 20 Altkiefern/ha, Voranbau auf 
Teilflächen ohne ausreichende Naturverjüngung, Voranbau oder Unterstand, 
Gesteuerter Nutzungsverzicht für den Hauptbestand/die Altbäume. 
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Maßnahmentyp Beschreibung der Maßnahme 

M22.3.2 

Förderung Mischbaumarten bei Durchforstungen, Entnahme der Anteile stand-
ortfremder und/oder nicht heimischer Gehölze, Belassen von bis 10 % Kiefern, 
Belassen von Totholz und Durchforstungsmaterial > 20 cm Durchmesser im 
Bestand (30 Vfm/ha/Jahrzehnt). Gegebenenfalls Ringeln von im Rahmen der 
Kronenpflege zu entnehmendem Laubholz, Voranbau auf Teilflächen ohne 
ausreichende Naturverjüngung, Voranbau oder Unterstand, Gesteuerter Nut-
zungsverzicht für den Hauptbestand/die Altbäume. 

M22.4 Entnahme nicht heimischer oder nicht standorttypischer Baum- und Strauchar-
ten in einem Schritt. 

M23.1 
Bestockungsgradabsenkung auf 0,6, Erhalt Beimischung heimischer Baumar-
ten, Voranbau Buche, Eiche. Nach 7-10 Jahren Restentnahme nicht heimischer 
Baumarten. 

M23.2 

Bestockungsgradabsenkung auf 0,6, Voranbau Buche, Eiche, Naturverjüngung 
und Mischungsanteile von heimischem Laubholz wird übernommen. Nach 7 
Jahren erneute Bestockungsgradabsenkung auf 0,4, nach 15 Jahren letzte 
Entnahme nicht heimischer und standortfremder Baumarten. 

M24.1.1 Entnahme standortfremder Baumarten in einem Schritt, falls erforderlich Nach-
pflanzung oder Sukzession. 

M24.1.2 
Entnahme standortfremder Baumarten in einem Schritt, Erhalt des gegebenen-
falls vorhandenen Laubholz- oder Kiefernoberstandes falls erforderlich Nach-
pflanzung Laubholz. 

M24.1.3 Entnahme standortfremder Baumarten in 2 Schritten, Erhalt und Förderung 
standortheimisches Laubholz, gegebenenfalls Nachpflanzung von Buche/Eiche. 

M24.2.1 
Entnahme standortfremder Baumarten in zwei bis vier Schritten innerhalb von 
20-30 Jahren, Voranbau Buche, Eiche, Edellaubholz. Belassen 10 bis 20 Altkie-
fern/ha. 

M24.2.2 
Entnahme standortfremder Baumarten in zwei bis drei Schritten innerhalb von 
20 bis 30 Jahren. Voranbau Buche, Eiche, Edellaubholz in Lücken der Naturver-
jüngung/des Voranbaus, Belassen 10 bis 20 Altkiefern/ha. 

M24.3.1 

Entnahme standortfremder Baumarten in ein bis drei Schritten innerhalb von  
10-20 Jahren, Belassen 10 bis 20 Altkiefern/ha, Voranbau auf Teilflächen ohne 
ausreichende Naturverjüngung, Voranbau oder Unterstand Gesteuerter Nut-
zungsverzicht für den Hauptbestand/die Altbäume. 

M24.3.2 

Entnahme standortfremder Baumarten in ein bis zwei Schritten innerhalb von  
10–20 Jahren, Belassen 10 bis 20 Altkiefern/ha, Voranbau auf Teilflächen ohne 
ausreichende Naturverjüngung, Voranbau oder Unterstand Gesteuerter Nut-
zungsverzicht für den Hauptbestand/die Altbäume. 

M 24.4 
Entwicklung lichter Waldstrukturen mit Waldrändern/Säumen. Anlage von krau-
tigen Säumen mit angrenzendem Waldinnenrand als Übergang zu dem Hoch-
waldbestand durch Entnahme vorhandener Gehölze. 

M24.5 
In Randbereichen zu Wegen oder Gewässern werden in lichten Bereichen Sal-
weide (Salix caprea) und Schwarzpappel (Populus nigra) als Futterpflanze für 
den Kleinen Schillerfalter gepflanzt. 

M25.1 Entnahme der nicht heimischen Arten in zwei Schritten: Im 1. Schritt Entnahme 
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Maßnahmentyp Beschreibung der Maßnahme 

50 % nicht heimischer Arten im Hauptbestand und vollständige Entnahme in 
den anderen Baumschichten. Erhalt vorkommender heimischer Arten und 
Pflanzung von Eiche, Buche. Nach 5-10 Jahren Entnahme restliche Bäume der 
nicht heimischen Baumarten. 

M25.2 Entnahme nicht heimischer Arten in einem Schritt, Erhalt vorkommender heimi-
scher Arten und Pflanzung von Eiche, Buche in Bestandslücken. 

M26.1.1 
Entnahme 70-80% Nadelholz, Übernahme vorhandenes Laubholz, Pflanzung 
Buche, Eiche, alternativ Sukzession. Sicherstellung von langfristig maximal 20 
% Bestockungsanteil Nadelholz. 

M26.1.2 
Entnahme 70 % Nadelholz, Übernahme vorhandenes Laubholz, Pflanzung 
Buche, Eiche, alternativ Sukzession, Erhalt des vorhandenen Laubholz-
Oberstandes. 

M26.2 

Bestockungsgradabsenkung auf 0,7, Voranbau Buche, Eiche, Naturverjüngung 
von Laubholz wird übernommen. Nach 5 Jahren erneute Bestockungsgradab-
senkung auf 0,5, nach 15 Jahren auf 0,1-0,5, Entnahme restliches Nadelholz 
nach 20 Jahren, Belassen von 10–20  Altkiefern/ha. 

M26.3.1 

Bestockungsgradabsenkung auf 0,7, Förderung vorhandenes Laubholz, Voran-
bau Buche, Eiche, Verjüngung Laubholz und Laubholz Zwischen- und Unter-
stand wird übernommen. Nach 5 Jahren Bestockungsgradabsenkung auf 0,5, 
nach 15 Jahren auf 0,1-0,4. Entnahme restliches Nadelholz nach 20 bis 30 
Jahren, belassen bis 20 Altkiefern/ha. Fichte und Douglasie wird vollständig 
entnommen. 

M26.3.2 

Entnahme Hauptbestand innerhalb 20 Jahren, Bestockungsgradabsenkung auf 
0,7, nach 5 Jahren auf 0,5, nach 15 Jahren auf 0,1-0,4, Entnahme restliches 
Nadelholz. Belassen bis 10-20 Altkiefern/ha, Fichte und Douglasie wird voll-
ständig entnommen. 

M26.4 
Entnahme 70-80% Nadelholz, Übernahme vorhandenes Laubholz, Pflanzung 
Buche, Eiche, alternativ Sukzession, Sicherstellung von langfristig maximal 20 
% Bestockungsanteil Nadelholz. 

M26.5 

Entwicklung und Erhalt von Waldlichtungen und gehölzfreien Flächen innerhalb 
größerer Waldbestände. Entwicklung dieser Flächen im Rahmen von Waldum-
bau und Entnahme von nicht standortheimischen bzw. nicht heimischen Gehöl-
zen. 

M26.6 
Entwicklung und Erhalt artenreiches Grünland durch zweischürige Mahd mit 
Mähgutentfernung oder Beweidung mit bis zu einer GVE/ha, keine Stickstoff-
düngung. 

M27 Vollständige Entnahme nicht heimischer Baum- und Straucharten, in entste-
hende Lücken wird heimisches Laubholz gepflanzt. 

M28 Entfernung vorkommende Traubenkirsche und Reduktion Anteil Laubholz auf 
max. 15 % je Schicht. 

M29 Entnahme von Gehölzen auf einem 20-40 m breiten Streifen, vorrangig auf der 
Südseite. 

HK2 Bei der Anlage von „Hirschkäfermeilern“ wird anfallendes Eichenholz aus 
Durchforstungen dicht gepackt und senkrecht, ggf. über einem älteren Wurzel-
stock, in einer flachen Grube aufgeschichtet (Volumen ca. 3-5 Kubikmeter). 
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Maßnahmentyp Beschreibung der Maßnahme 

Hohlräume werden mit Erde oder Eichenhäckseln verfüllt. Die Hirschkäfermeiler 
werden mit Eichenspänen, Sägemehl oder Erde abgedeckt.  

Die Meiler können mit pilzinfiziertem Holzmulmmaterial aus von Hirschkäfern 
befallenen Eichenstubben geimpft werden. Dadurch werden der Zersetzungs-
prozess und die Besiedlung mit Hirschkäfern beschleunigt. Ein Meiler steht der 
Entwicklung mehrerer Hirschkäfergenerationen zur Verfügung. 

Abstand der Meiler ca. 1-2 km, Schutz vor Zerstörung durch Wildschweine, 
Spaziergänger durch Zäunung, Eichenroller, größere Stammteile o.Ä notwen-
dig. 

Die Nachhaltigkeit wird durch die immer wieder durchzuführenden Durchfor-
stungen/Läuterungen in den Beständen im Zusammenhang mit der Entnahme 
ausgewählter Eichen erreicht.  
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Tab. 6-7 Zuordnung der Maßnahmentypen zu Maßnahmenblättern des LBP (M20 bis M24.5) 

Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

20 20.1 21.3 22.1 22.2 22.3.1 22.3.2 22.4 23.1 23.2 24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.2.1 24.2.2 24.3.1 24.3.2 24.4 24.5 
116/1 X               X    
116/2    X         X  X   X  
117/1 X               X    
117/2           X         
118/1 X              X  X X  
118/2 X              X  X X  
119/1    X          X      
120/1 X   X           X     
121/1     X               
122/1    X     X         X  
122/2                    
123/1          X        X  
124/1               X   X  
125/1 X   X             X   
125/2 X                 X  
126/1                  X  
126/2         X         X  
127/1               X   X  
128/1 X            X    X   
128/2    X                
129/1 X   X             X   
2078/1 X               X X   
2079/1 X              X  X   
2079/2    X      X          
2080/1 X                X   
2081/1 X                X   
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

20 20.1 21.3 22.1 22.2 22.3.1 22.3.2 22.4 23.1 23.2 24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.2.1 24.2.2 24.3.1 24.3.2 24.4 24.5 
2082/1    X X             X  
2082/2  X    X              
2083/1 X X   X      X         
2140/1                    
2141/1                    
2183/1   X  X   X         X   
2184/1                X X   
2184/2        X           X 
2184/3 X   X             X   
2185/1 X                   
2185/2    X X      X         
2186/1     X        X  X     
2186/2                  X  
2187/1             X  X    X 
2187/2 X     X  X            
2188/1    X  X       X      X 
2188/2     X          X X    
2189/1 X   X       X     X    
2189/2 X    X    X          X 
2190/1    X    X            
2190/2    X X           X   X 
2191/1    X X               
2191/2 X             X X     
2191/3  X         X X  X    X X 
2191/4          X     X     
2191/5                 X   
2201/1               X     
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

20 20.1 21.3 22.1 22.2 22.3.1 22.3.2 22.4 23.1 23.2 24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.2.1 24.2.2 24.3.1 24.3.2 24.4 24.5 
2202/1           X     X    
2203/1                X    
2204/1                X    
2205/1                X    
2206/1               X  X X  
2206/2    X                
2207/1     X         X X X    
2208/1               X     
2208/2     X          X  X   
2209/1         X       X    
2210/1    X                
2210/2         X         X  
2211/1    X            X    
2213/1              X   X   
2213/2    X X               
2238/1 X               X    
2239/1 X               X    
2239/2                  X  
2240/1           X    X   X  
2241/1 X      X        X   X  
2242/1 X    X          X X    
2243/1               X   X  
2243/2 X                   
2244/1 X              X     
2245/1 X              X   X  
2246/1 X              X     
2247/1 X              X   X  
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

20 20.1 21.3 22.1 22.2 22.3.1 22.3.2 22.4 23.1 23.2 24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.2.1 24.2.2 24.3.1 24.3.2 24.4 24.5 
2248/1                    
2249/1            X        
2249/2                  X  
2250/1            X        
2250/2               X     
2251/1                X    
2251/2    X                
2262/1                X  X  
2263/1                X  X  
2264/1                X  X  
2265/1 X               X    
2266/1                  X  
2267/1 X X              X    
2268/1                X    
2269/1 X X          X X       
2269/2    X                
2270/1 X               X    
2271/1 X             X  X    
2271/2     X               
2273/1                    
2274/1    X                
2624/1   X             X    
2624/2                X    
2627/1   X             X    
2627/2                    
2628/1                    
2629/1                X    
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

20 20.1 21.3 22.1 22.2 22.3.1 22.3.2 22.4 23.1 23.2 24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.2.1 24.2.2 24.3.1 24.3.2 24.4 24.5 
2641/1              X X     
2641/2          X        X  
2642/1 X              X X    
2643/1 X               X    
2644/1 X               X    
306/1 X       X        X    
307/1                    
307/2 X                   
24/1                    
26/1    X          X      
26/2                    
29/3/1                    
30/1 X                   
8/1             X       
8/2                X    
8/3                X    
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Tab. 6-8 Zuordnung der Maßnahmentypen zu Maßnahmenblättern des LBP (M25.1 bis M29) 

Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

25.1 25.2 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 26.3.1 26.3.2 26.4 26.5 26.6 27 28 29 HK1 HK2 
116/1          X       
116/2      X    X       
117/1                 
117/2          X       
118/1   X              
118/2                 
119/1                 
120/1                 
121/1      X    X  X     
122/1          X       
122/2      X           
123/1      X    X       
124/1                 
125/1                X 
125/2      X           
126/1      X           
126/2                 
127/1      X      X     
128/1                 
128/2          X  X     
129/1         X   X     
2078/1                X 
2079/1                 
2079/2                 
2080/1                 
2081/1                 
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

25.1 25.2 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 26.3.1 26.3.2 26.4 26.5 26.6 27 28 29 HK1 HK2 
2082/1      X           
2082/2                 
2083/1          X       
2140/1   X   X    X  X     
2141/1      X         X  
2183/1               X  
2184/1                 
2184/2    X             
2184/3          X     X  
2185/1       X   X       
2185/2                 
2186/1      X           
2186/2  X        X       
2187/1    X  X    X       
2187/2          X       
2188/1   X   X  X  X       
2188/2  X      X         
2189/1  X     X   X      X 
2189/2      X           
2190/1         X        
2190/2                 
2191/1          X       
2191/2                 
2191/3         X        
2191/4                 
2191/5       X          
2201/1                 
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

25.1 25.2 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 26.3.1 26.3.2 26.4 26.5 26.6 27 28 29 HK1 HK2 
2202/1         X        
2203/1                 
2204/1                 
2205/1                 
2206/1        X        X 
2206/2      X           
2207/1        X         
2208/1      X X          
2208/2                 
2209/1                 
2210/1    X  X  X  X       
2210/2          X       
2211/1       X          
2213/1      X           
2213/2                 
2238/1          X       
2239/1                 
2239/2            X     
2240/1  X    X    X       
2241/1          X       
2242/1      X           
2243/1      X           
2243/2                 
2244/1          X       
2245/1      X           
2246/1      X    X       
2247/1      X    X       
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

25.1 25.2 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 26.3.1 26.3.2 26.4 26.5 26.6 27 28 29 HK1 HK2 
2248/1      X           
2249/1                 
2249/2      X    X       
2250/1       X          
2250/2                 
2251/1 X                
2251/2                 
2262/1      X           
2263/1                 
2264/1                 
2265/1                 
2266/1      X    X       
2267/1                 
2268/1                 
2269/1                 
2269/2                 
2270/1                 
2271/1                 
2271/2                 
2273/1      X           
2274/1      X   X        
2624/1  X      X       X  
2624/2  X    X           
2627/1               X  
2627/2        X         
2628/1  X     X          
2629/1       X          
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Maßnahmentyp 
Maßnahmenblatt

25.1 25.2 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 26.3.1 26.3.2 26.4 26.5 26.6 27 28 29 HK1 HK2 
2641/1      X           
2641/2  X               
2642/1             X    
2643/1                 
2644/1             X    
306/1      X           
307/1      X           
307/2  X               
24/1 X              X  
26/1 X                
26/2 X     X           
29/3/1     X            
30/1                 
32/1 X                
8/1      X X          
8/2 X     X           
8/3 X          X  X    
RN/Grünland           X      
RN/Gewässer             X X   
RW/Grünland           X      
RW/Gewässer              X   

 

 




